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Antrag Nr.:

Betreff:

Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

1
§ 19 Nr. 5. DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschliefen, § 19 Nr. 5. DFB-Satzung zu dndern:

§19
Allgemeines

[Nrn. 1. bis 4. unverandert]

5. In die Organe, Rechtsorgane, den Prifungsausschuss und die Aus-
schiisse des DFB kdnnen nur Personen gewahlt oder berufen werden,
d|e Mltglleder von Vereinen der Mltglledsverbande sind uﬁd—wedef—m

ehe—'Fa-t-rgkert—ausu-beﬁ soweit dle Satzung nlcht Ausnahmen zulasst.
Satz 1 gilt nicht fir die DFL Deutsche Fuf3ball Liga, Ftir-die Mitglieder

der Ethlk Komm|55|on sowie fir die Ethlk Be|5|tzer in den Rechtsorga—

[Nrn. 6. bis 9. unverandert]

Die aktuell in § 19 Nr. 5., Satz 1 DFB-Satzung vorgesehene Einschrdankung,
dass in die Organe, Rechtsorgane, den Prifungsausschuss und die Aus-
schiisse des DFB nur Personen gewahlt oder berufen werden kénnen, die
weder in Mitgliedsverbdanden noch deren Vereinen eine hauptamtliche be-
rufliche Tatigkeit ausliben, ist nicht mehr zeitgemaf. Daher soll diese Ein-
schrankung ersatzlos entfallen. Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass
dies an der grundsatzlich mit ehrenamtlich tatigen Personen besetzten Pra-
gung der DFB-Gremien nichts dndern soll.



Antrag Nr.:

Betreff:

Antragsteller:

Antrag:

2
§§ 26, 27 DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mdge beschlieflen, § 26 Nrn. 6. und 7. sowie § 27 Abs.
1 DFB-Satzung zu @ndern und zu erganzen:

§ 26
Abstimmungsregelungen und Wahlen

[Nrn. 1. = 5. unverandert]

6. Die Wahlen auf dem Bundestag sind grundsatzlich geheim. Liegt nur
ein Vorschlag vor, so kann die Wahl nach Beschluss des Bundestags fir
alle oder einzelne Wahlen durch Zuruf oder offene Abstimmung erfol-
gen.

Bei mehreren Vorschldagen ist derjenige Vorgeschlagene gewahlt, der
die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt.

Wahlvorgiange kénnen einzeln oder en bloc (Blockwahl) durchge-
fuhrt werden. Die Entscheidung hieriiber obliegt dem Sitzungsleiter.
Eine Blockwahl ist nicht zuldssig, wenn ein stimmberechtigtes Mit-
glied des Bundestages dem widerspricht oder fir ein Amt mehrere
Personalvorschlidge vorliegen.

7. Hat im ersten Wahlgang tbzw—imFotgewahtgangnach-§ 26 Nr6;Abs-
satz—5,Satz2) keiner der Vorgeschlagenen die absolute Mehrheit er-

langt, so erfolgt im nachsten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den
beiden Vorgeschlagenen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen
erhalten haben.

[Nrn. 8. = 11. unverandert]

§ 27
Antrage

Antrdge zum Bundestag k&dnnen nur von den Organen des DFB, seinen Aus-
schissen und den ordentlichen Mitgliedern eingebracht werden. Sie sind
spatestens acht Wochen vor dem Bundestag bei der DFB-Zentralverwal-
tung einzureichen und den Mitgliedern nach dieser Frist sofort bekannt zu
geben. Die Bekanntgabe kann in Textform erfolgen. Spater eingehende An-
trage dirfen, soweit sie nicht Abdanderungs- oder Ergdanzungsantrage zu
vorliegenden Antragen sind, nur als Dringlichkeitsantrdage mit Zweidrittel-
mehrheit behandelt werden.

Antrage auf Satzungsanderung dirfen nicht als Dringlichkeitsantrage be-
handelt werden.



Begriindung:

Eine Blockwahl, bei der mehrere Kandidaten gemeinsam en bloc gewahlt
werden, stellt eine Abweichung vom grundsatzlich vorgesehenen Wahlver-
fahren dar. Sie ist allerdings oft zweckmafiig und effizient, insbesondere
wenn fur jedes Amt nur ein Wahlvorschlag vorliegt und die Mitgliederver-
sammlung mit diesem Vorgehen einverstanden ist.

Eine Blockwahl ist nach der Rechtsprechung vereinsrechtlich unter ande-
rem zuldssig, wenn sie ausdriicklich in der Satzung vorgesehen ist. Mit der
beantragten Ergdanzung in § 26 Nr. 6. Satzung soll eine entsprechende Sat-
zungsgrundlage fir Blockwahlen geschaffen werden.

Zudem soll durch die Ergdnzung in § 27 Absatz 1 Satzung die bisher nurin
der Geschaftsordnung fir den Bundestag und den Vorstand (GOBV) gere-
gelte Mehrheit fur Dringlichkeitsantrage (Zweidrittelmehrheit) in die Sat-
zung aufgenommen werden.



Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

3
§ 33 (neu) Absatz 2 DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschliefen, § 33 DFB-Satzung um einen neuen
Absatz 2 zu erganzen:

§ 33
Zusammensetzung, Wahl, Rechtsstellung

Das Prasidium besteht aus:
[Absatz 1 unverandert]

In der Wahlperiode 2025 bis 2029 gehort zudem ein weiterer Vizeprasi-
dent fiir die Umsetzung des Strategieprozesses dem Prasidium an.

[Die bisherigen Absdtze 2 bis 10 werden neu Absatze 3 bis 11.]

Mit der Ergdnzung des § 33 DFB-Satzung um einen neuen Absatz 2 soll das
Prasidium des DFB in der kommenden Wahlperiode um ein Mitglied erwei-
tert werden. In dem neuen Prasidiumsamt soll die Zusténdigkeit fiir Strate-
giefragen gebindelt werden. Insbesondere soll durch dieses Prasidiums-
mitglied der Strategieprozess im DFB begleitet und koordiniert werden.



Antrag Nr.:
Betr.:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

4
§ 35 Nr. 1. DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschlieflen, § 35 Nr. 1. DFB-Satzung zu dndern
und zu erganzen:

§ 35
Gesetzliche Vertretung, Vorstand im Sinne von § 26 BGB

1. Der Prasident, die beiden 1. Vizeprasidenten (§ 33 Buchst. b), der
Schatzmeister sowie, der Generalsekretir sowie der erste
stellvertretende Sprecher des Prasidiums der DFL Deutsche Fuf3ball

Liga sind der Vorstand im Sinne von § 26 BGB (gesetzlicher Vorstand).

[Nrn. 2. bis 7. unveradndert]

Mit dem vorliegenden Antrag auf Anderung von §35 der Satzung
beantragt das DFB-Prasidium, dass der Ligaverband dauerhaft einen
statutarisch abgesicherten zweiten Sitz im gesetzlichen Vorstand des DFB
erhdlt. Bisher gehort der Sprecher des Prasidiums des DFL eV. dem
gesetzlichen Vorstand dauerhaft an (Satz 1), wahrend die Mitgliedschaft
des ersten stellvertretenden Sprechers des DFL-Prasidiums auf die
Wahlperiode 2022 bis 2025 beschrankt ist (Satz 2). Vergleichbare
Regelungen gab es allerdings bereits vor dieser Wahlperiode auch in den
Jahren 2016 bis 2022. Es entspricht insofern der seit vielen Jahren
gelebten Verbandspraxis im DFB, dass der Ligaverband im gesetzlichen
Vorstand durch zwei Personen vertreten ist.

Das DFB-Prasidium befiirwortet die Schaffung eines dauerhaften zweiten
Sitzes des DFL e.V. im gesetzlichen Vorstand und versteht diesen Schritt
als Ausdruck des konstruktiven, verldasslichen wund vertraulichen
Miteinanders zwischen beiden Verbanden gerade in den vergangenen
Jahren.



Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

5
§ 45 Nr. 1., Absatz 2 DFB-Satzung
Niedersachsischer Fuf3ball-Verband

Der DFB-Bundestag mdge beschliel3en, § 45 Nr. 1., Absatz 2 DFB-Satzung
zu andern:

§ 45
Priifungsausschuss, Zusammensetzung, Wahl, Befdhigung

1. Zusammensetzung und Wahl

Der Prifungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, der vom
Bundestag gewahlt wird, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, von
denen einer auf Vorschlag der DFL Deutsche Fuf3ball Liga und ein
weiterer auf Vorschlag der Konferenz der Regional- und
Landesverbandsvorsitzenden vom Bundestag bestdtigt wird, sowie
zwei weiteren Mitgliedern, die vom Bundestag auf Vorschlag der
Regional- und Landesverbande gewdhlt werden.

Die Mitglieder des Prifungsausschusses dirfen anderen Organen,
Rechtsorganen und Ausschissen des DFB nur angehdren, soweit dies
in der Satzung des DFB vorgesehen ist. Die Mitgliedschaft im Vorstand
als Prasident eines Landes- oder Regionalverbandes oder als Vertreter
der DFL Deutsche FuBball Liga ist zuldssig. Ber—Vorsitzende—des

[Absatz 3 und 4 unverandert]

[Nrn. 2. bis 4. unverandert]

Die Wahlbarkeitsvoraussetzungen fir den Vorsitzenden und die weiteren
Mitglieder des Prifungsausschusses sind in § 45 Nr. 1 Absatz 2 DFB-
Satzung geregelt.

Wahrend die o. g. Regelung in den Satzen 1 und 2 von § 45 Nr. 1 Absatz 2
der Satzung schon vor dem Bundestag 2016 bestand, wurde die besondere
Wahlbarkeitsbeschrankung hinsichtlich des Vorsitzenden in Satz 3 der
Satzungsregelung erst auf dem Bundestag 2016 neu eingeflhrt. Zur ratio
legis der Anderung bzgl. der damaligen Revisionsstelle (jetzt:
Prifungsausschuss) wurde in der Antragsbegrindung zum Bundestag
2016 u. a. ausgefihrt, dass mit dieser Anderung die ,verbandsinternen
Kontrollmechanismen gestarkt” werden sollten.



Diese Anderung beruhte im Wesentlichen auf duBeren Einflissen (Beginn
der sog. ,Sommermarchen-Affiare“) und stand im Kontext weiterer
Anpassungen, die ein héheres Mafb an Compliance durch bessere interne
Kontrollmechanismen herbeifiihren sollten. So wurde ebenfalls auf dem
Bundestag 2016 die Einfiihrung der DFB-Ethik Kommission gemaf § 46 a
DFB-Satzung beschlossen. Einen Compliance-Beauftragten gab es
seinerzeit nicht.

Zwischenzeitlich hat der DFB sowohl fiir das Haupt- als auch fir das
Ehrenamt jeweils einen Compliance-Beauftragten. Zudem wurde nach dem
Bundestag 2022 ein Check and Balance System installiert und die
Anforderungen an das beim DFB zu beachtende System des Corporate
Governance wurden gescharft.

Es ist daher aus Sicht des Antragstellers nicht erkennbar, welche
Rechtfertigung die Wahlbarkeitsbeschrankung bei der Person des
Prifungsausschussvorsitzenden noch hat, zumal die gelebte Praxis
durchaus zeigt, dass eine Kenntnis der Ablaufe, Prozesse und
Notwendigkeiten innerhalb eines Sportfachverbandes durchaus hilfreich
far die insoweit ausgelbte Tatigkeit sein kénnen.

Nationale und internationale verbandsrechtliche Vorgaben, die eine
Trennung des Amtes des Vorsitzenden des Prifungsausschusses von
anderen Tatigkeiten im DFB oder seinen Mitgliedsverbanden vorsehen,
lassen sich nicht finden. Artikel 15 Buchstabe k) der FIFA-Statuten normiert
lediglich eine Pflicht einer jahrlichen unabhangigen Buchprifung. Dies ist
in der DFB-Satzung in & 46 Absatz 4 entsprechend umgesetzt
(Bestatigungsvermerk im Sinne des HGB durch einen unabhdngigen und
externen Wirtschaftsprifer).

Ein sachlicher Grund fur die Ungleichbehandlung der Position des
Ausschussvorsitzenden und der Positionen der Beisitzer (aus denen sich
auch die stellvertretenden Vorsitzenden rekrutieren) ist nicht erkennbar,
zumal der Vorsitzende keine Einzelentscheidungen sachlicher Art treffen
darf. Daher ist der Vorsitzende auch bei der beantragten Streichung der
Wahlbarkeitsbeschrankung frei von Interessenkonflikten.

Der Prifungsausschuss hat gemaf seiner satzungsmafigen Bestimmung
(vgl. & 46 DFB-Satzung) in erster Linie die Aufsicht Uber die
Ordnungsgemafheit der wirtschaftlichen Aktivititen des DFB e. V.
(insbesondere  Prifungen bzgl. des Rechnungslegungsprozesses)
durchzufiihren; auch nach der beantragten Streichung bleibt es dem
Vorsitzenden des Prifungsausschusses weiterhin untersagt, einem
anderen Organ, Rechtsorgan oder Ausschuss des DFB anzugeh&ren
(Ausnahme: Mitgliedschaft im DFB-Vorstand qua Amtes im Regional- oder
Landesverband), so dass eine Wahrnehmung der insoweit bestehenden
satzungsgemadfen Aufgaben ohne Herbeifilhrung eines generellen
Interessenkonfliktes hinreichend gewahrleistet ist. Insbesondere ist
sichergestellt, dass der Vorsitzende nicht zugleich Prifaktivitaten in
solchen Bereichen des DFB e. V. Ubernimmt, in denen er in anderer
Funktion mitgewirkt hat.
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Eine etwa mdégliche — gleichzeitige — Tatigkeit als Prasident eines Regional-
oder Landesverbandes fihrt nicht zu einem unangemessenen
Abhangigkeitsverhaltnis zwischen dem Amt des Vorsitzenden des
Prafungsausschusses und dem betroffenen Regional- oder Landesverband;
denn der Vorsitzende des Prifungsausschusses wird nicht durch einen
Regional- oder Landesverband bestimmt, sondern gemaf § 45 Nr. 1 Absatz
1 DFB-Satzung vom DFB-Bundestag gewahlt.
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Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag moge beschlieRen, die Prdambel sowie § 1, § 6 Nrn. 1. und 3.,
§ 7 Nrn. 2. und VII, § 12 Nr. 2., § 14 Nrn. 1. und IV., § 16e (neu),
§ 18, § 19 Nr. 4., § 21 Nr. 4., § 24 Nr. 2., § 25 Nr. 6., § 31 Nr. 3., § 38 Nr. 1,,
§44Nr.1.,847 Nr.4.,8§50Nr. 1.,§52 und § 53 Nrn. 2, 3, 5 bis 10 der DFB-Satzung
zu dndern und zu ergénzen:

Praambel

Am 28. Januar 1900 haben 86 Fulballvereine in Deutschland den Deutschen
FuBball-Bund gegriindet. Am 21. November 1990 ist der Nordostdeutsche
FuRballverband (NOFV) dem DFB beigetreten. Im Zuge einer Neuordnung des
lizenzierten FuRballs wurde am 18. Dezember 2000 ein Ligaverband gegriindet, der
gemeinsam mit dem im Zuge einer Neustrukturierung des professionellen
FrauenfuBballs zu griindenden Ligaverbandes und den Landes- und
Regionalverbanden als Mitglied dem DFB angehort.

Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbande im In- und Ausland.

Wichtigste Aufgabe des DFB ist die Ausiibung des FuRballsports in
Meisterschaftsspielen und Wettbewerben der Spielklassen des DFB, der Regional-
und Landesverbande und der Lizenzligen. Er tragt die Gesamtverantwortung fiur die
Einheit des deutschen FuBballs. Der DFB handelt in sozialer und
gesellschaftspolitischer Verantwortung und fihlt sich in hohem Malle dem
Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Forderung unterliegt auch
der Freizeit- und Breitensport. Der DFB setzt sich fiir die Belange des Umwelt- und
Naturschutzes ein. Zur Erfiillung und Durchfiihrung seiner Aufgaben gibt sich der
Deutsche Fullball-Bund folgende Satzung:

§1
Name, Rechtsform und Sitz

Der Deutsche Fullball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbande,
Regionalverbiande, wrd des DFL Deutsche FuBball Liga e.V. (DFL Deutsche FuRball
Liga) und des Frauen-Bundesliga FBL e.V. (FBL e.V.), in denen FuRballsport
betrieben wird. Der Deutsche FuBball-Bund ist der Nachfolger des im Jahre 1900
gegrindeten Deutschen FuRball-Bundes mit dem damaligen Sitz in Berlin. Der
Deutsche FulRball-Bund ist ein eingetragener Verein und hat seinen Sitz in Frankfurt
(Main).
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§6
Zustandigkeiten und Rechtsgrundlagen

1. Der DFB regelt seinen eigenen Geschaftsbereich durch Ordnungen und
Entscheidungen seiner Organe. Er erldsst zu diesem Zweck insbeson-
dere folgende Ordnungen:

[Buchst. a) bis g) unverdndert]

h) ein DFB-Statut fir die Frauen-Bundesliga und—die—2—Fraven-
Bundestiga und ein DFB-Statut fiir die 2. Frauen-Bundesliga,

[Buchst. i) bis h) unverandert]
[Nr. 2. unverandert]

3. Der DFB kann auf Grundlage eines Beschlusses des Prasidiums und ent-
sprechender Vereinbarungen die Ausiibung seiner Rechte und die
Wahrnehmung einzelner Aufgaben mit der Moglichkeit des Widerrufs
ganz oder teilweise durch Dritte, insbesondere durch Mitgliedsver-
bdande oder Tochtergesellschaften sowie deren Tochtergesellschaf-
ten, an denen der DFB oder seine Tochtergesellschaft mindestens
halftig beteiligt ist, wahrnehmen lassen.

[Nrn. 4. bis 6. unverandert]

§7
Mitglieder

1. Die Mitglieder des DFB gliedern sich in
a) ordentliche Mitglieder und
b) Ehrenmitglieder und Ehrenprasidenten.
2. Ordentliche Mitglieder sind
a) die Landes- und Regionalverbande
b) die DFL Deutsche Fuf3ball Liga
c) der FBL e.V.
Folgende Verbidnde gehéren dem DFB als ordentliche Mitglieder an:

[Nrn. I. bis VI. unverandert]

VII. der FBL e.V.

§12
Rechte der Mitglieder

[Nr. 1. unverandert]



2. Die Mitgliedsverbande sind berechtigt, durch ihre Vertreter an den Sit-
zungen des Vorstands und des Bundestages teilzunehmen, bei der Fas-
sung der Beschliisse mitzuwirken und ihr satzungsgemafes Stimm-
recht auszulben sowie Antrdge zur Beschlussfassung einzubringen.
Mitgliedern nach § 7 Nr. 2. VII. nehmen nur beratend an den Sitzun-
gen des Vorstands und des Bundestages teil. Im Ubrigen bleiben ihre
Mitgliedschaftsrechte nach Satz 1 unberiihrt.

[Nr. 3. unverandert]

§14
Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitgliedsverbande sind verpflichtet,
a) den Nachweis ihrer Gemeinnutzigkeit zu erbringen; dies gilt
nicht fir die DFL Deutsche FuBball Liga; und den FBL e.V.,

[Nrn. 1. b) bis 8. unverandert]

IV. Besondere Rechte und Pflichten der DFL Deutsche Fuf3ball Liga, des
FBL e.V. und ihrer jeweiligen Mitglieder sowie der FBL GmbH

§ 16e
FBL e.V. und FBL GmbH

§ 16¢ Nr. 1. gilt mit der Maf3gabe fiir den FBL e.V. entsprechend, dass die
Frauen-Bundesliga FBL GmbH (FBL GmbH) ab dem 1. Juli 2026 die Lizenz
an die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften der Frauen-Bundesliga erteilt.

§ 16c Nrn. 2. und 3. gelten mit der Maf3gabe fiir den FBL e.V. entspre-
chend, dass liber die Bewilligung von Ausnahmen das Prasidium des DFB
auf Antrag des FBL e.V. entscheidet.

§ 16d gilt fiir den FBL e.V. entsprechend.

§18
Finanzierung

[Abs. 1 und 2 unverandert]

Uber die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem DFB
und der DFL Deutsche Fuf3ball Liga werden vertragliche Regelungen ge-
troffen. Die Beschlussfassung im Prasidium erfolgt ohne Beteiligung des
Vizeprasidenten der DFL Deutsche Ful3ball Liga nach § 33 Buchstabe b) und
der drei Vizeprasidenten nach § 33 Buchstabe c), aa) an der Abstimmung.
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Diese vertraglichen Regelungen sind vom Bundestag zu bestatigen. Unter-
bleibt die Bestatigung, wird der Vertrag unwirksam.

Uber die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem
DFB, der DFB GmbH & Co. KG, dem FBL e.V. und der FBL GmbH werden
vertragliche Regelungen getroffen. Die vertraglichen Regelungen sind
vom Bundestag zu bestdtigen. Ausnahmsweise erfolgt die Bestatigung
der ersten vertraglichen Regelungen durch den Vorstand. Unterbleibt
die Bestatigung, wird der Vertrag unwirksam.

[...]

§19
Allgemeines
[Nrn. 1. bis 3. unverdndert]
4. Ausschusse des DFB sind:
[Buchst. a) bis g) unverdandert]
h—derAusschussFravenBundestigen
§21

Zusammensetzung des Bundestags

[Nrn. 1. bis 3. unverandert]

4. Ehrenmitglieder, die Mitglieder der Rechtsorgane, des Priifungsaus-
schusses und Ausschisse (Nr. 1. g), die nicht Gber Nr. 2. stimmberech-
tigt sind, sowie drei Mitglieder des Prasidiums des FBL e.V. nehmen
am Bundestag mit beratender Stimme teil.

[Nrn. 5. und 6. unverandert]

§24

Aufgaben des Bundestags

[Nr. 1. unverdandert]

2. Seiner Beschlussfassung unterliegen insbesondere:

[Buchst. a) bis d) unverandert]

e) die Genehmlgung des mlttelfrlstlgen Flnanzplans fur d|e nachs-

%ag%ﬂﬁ—fu#d*re—nﬁchs’feﬁwer Kalenderjahre und etwalger Um-
lagen sowie die Bestatigung des-Yertrags der Vertrage Gber die

wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem
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DFB und der DFL Deutsche Fufiball Liga sowie dem DFB, der
DFB GmbH & Co. KG, dem FBL e.V. und der FBL GmbH gemafi
§ 18,

[Buchst. f) bis |) unverandert]

[Nr. 3. unverandert]

§ 25

Tagesordnung

[Nrn. 1. bis 5. unverandert]

6.

Genehmigung des mittelfristigen Finanzplans fir die nachsten dreika-

& vier Kalenderjahre und Bestatigung des—ertrags der Ver-
trage Uber die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen
dem DFB und der DFL Deutsche Fuf3ball Liga sowie dem DFB, der DFB
GmbH & Co. KG, dem FBL e.V. und der FBL GmbH,

[Nrn. 7. bis 11. unverandert]

§31

Zusammensetzung, Wahl

[Nrn. 1. und 2. unverandert]

3.

Die Mitglieder des Prasidiums sind im Vorstand auch dann stimmbe-
rechtigt, wenn sie dem Prasidium nur mit beratender Stimme angehé-
ren. Die Vorsitzenden der Ausschiisse, die Vorsitzenden der Rechtsor-
gane, der Vorsitzende des Priifungsausschusses sowie der Vorsitzende
der Ethik-Kommission, die Direktoren, der Bundestrainer und, ein Ver-
treter der DFB-Mitarbeitervertretung und drei Mitglieder des Prasidi-
ums des FBL e.V. nehmen an den Sitzungen des Vorstands mit bera-
tender Stimme teil. Gleiches gilt fir die vor dem 1. Oktober 2013 er-
nannten Ehrenvizeprasidenten. Der standige Vertreter des Generalsek-
retdrs nimmt an den Sitzungen des Vorstands mit Stimmrecht teil.

[Nr. 4. unverandert]

§ 38

Rechtsorgane

1.

Rechtsorgane sind das Bundesgericht und das Sportgericht; sie neh-
men ihre Aufgaben nach den Bestimmungen der DFB-Satzung, der Ord-
nungen des DFB (§ 6), insbesondere nach dem Ligastatut, dem DFB-
Statut fir die 3. Liga, dem DFB-Statut fiir die Frauen-Bundesliga und-die
2—Fraven—Bundestiga, dem DFB-Statut fiir die 2. Frauen-Bundesliga,
den Anti-Doping- Richtlinien, den Durchfiihrungsbestimmungen zur
DFB-Spielordnung, den allgemeinverbindlichen Vorschriften Gber die
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Beschaffenheit und Ausgestaltung der Spielkleidung und den vom DFB
geschlossenen Vertragen wahr.

[Nrn. 2. bis 3. unverandert]

§ 44
Strafgewalt des Verbandes und Strafarten

1. Alle Formen unsportlichen und unethischen Verhaltens sowie Verstofe
gegen die Satzung und Ordnungen des DFB und das Ligastatut werden
verfolgt. Das Nahere regeln die Rechts- und Verfahrensordnung des
DFB, der Ethik-Kodex des DFB, die DFB-Spielordnung, das DFB-Statut
far die 3. Liga, das DFB-Statut fir die Frauen-Bundesliga tnd—die—2:
Fraten—Bundestiga, das DFB-Statut fiir die 2. Frauen-Bundesliga, die
DFB-Schiedsrichterordnung, die DFB-Jugendordnung, die Ausbil-
dungsordnung des DFB, die Durchfiihrungsbestimmungen zur DFB-
Spielordnung, die Anti- Doping-Richtlinien des DFB und die erganzen-
den Regelungen unterhalb der DFB-Ordnungen, insbesondere die all-
gemeinverbindlichen Vorschriften Giber die Beschaffenheit und Ausge-
staltung der Spielkleidung und die Richtlinien zur Verbesserung der Si-
cherheit bei Bundesspielen.

[Nrn. 2. bis 5. unverandert]

§47
Ausschisse

[Abs. 1 bis 9. unverandert]
[Nrn. 1. bis 3. unverandert]

4. Der Ausschuss fir Frauen- und Madchenfufball soll grundsatzlich aus
Frauen bestehen. Er besteht aus einer Vorsitzenden und bis zu sechs
Mitgliedern fir den Frauenfuf3ball sowie bis zu sechs Mitgliedern fir
den Madchenful3ball. Ihm gehéren als weitere ordentliche Mitglieder
zwet Yertreter/—innen des-AusschussesFratenBundestigen der Spiel-
leiter der Frauen-Bundesliga sowie zwei Vertreter der Kommission
DFB Frauen- ngen an—we%ehe—vem—ﬁcusschtrss—Fratreﬁ—Btmdesl-rgeﬁ

a 4 den. Letztere werden
von der Kommlssmn DFB- Frauen ngen gewahlt und durch das Pra-
sidium bestatigt.

Des Weiteren gehort dem Ausschuss fiir Frauen- und Madchenfufiball
zusatzlich eine vom Prasidium zu berufende Vertreterin der jungen Ge-
neration als ordentliches Mitglied an. Die Vertreterin der jungen Gene-
ration darf im Zeitpunkt ihrer ersten Berufung das 27. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Eine einmalige erneute Berufung in dieser
Funktion ist méglich, auch nach Uberschreiten der Altersgrenze.

[Nrn. 5. und 6. unverandert]
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§ 50
Kontrollausschuss

1. Der Kontrollausschuss ist dazu berufen, die Einhaltung der Satzung und
Ordnungen des DFB, der Anti-Doping-Richtlinien, der Durchfiihrungs-
bestimmungen zur DFB-Spielordnung und der allgemeinverbindlichen
Vorschriften Gber die Beschaffenheit und Ausgestaltung der Spielklei-
dung, insbesondere der Vorschriften der DFL Deutsche FufBball Liga,
des DFB-Statuts fir die 3. Liga, des DFB-Statuts fur die Frauen-Bundes-
liga tnd die2+FravenBundestiga, des DFB-Statuts fiir die 2. Frauen-
Bundesliga, der Futsal-Ordnung und der Ausbildungsordnung, zu Gber-
wachen und bei VerstéfBen nach Durchfihrung einer Voruntersuchung
Anklage bei den zustdndigen Rechtsorganen des DFB und der Mit-
gliedsverbande zu erheben.
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[§ 52 wurde zum DFB-Bundestag 2025 am 07.11.2025 ersatz-
los gestrichen]

§ 53
Ausschuss fir Frauen- und Madchenfufiball

Der Ausschuss fur Frauen- und Madchenfuf3ball hat folgende Aufgaben zu
erfillen:

1. Die Férderung und Pflege des Frauen- und Madchenfuf3balls, insbeson-
dere Erarbeitung von Vorschldgen zu grundsatzlichen Fragen des Spiel-
und Lehrgangsbetriebs und der Talentférderung sowie des Futsals als
Wettkampfsport.

2. Leitung der Bundesspiele der Frauen und Juniorinnen — mit Ausnahme
der Frauen-Bundesliga - und Erarbeitung des Entwurfs fir den ver-
bindlichen Rahmenterminkalender der Frauen und Juniorinnen fir das
Prasidium; soweit Belange der Fraven-Bundestigaund/oder 2. Frauen-
Bundesliga betroffen sind, in Abstimmung mit demAusschussFraven-
Bundestiga der Kommission DFB-Frauen-Ligen. Weitere Zustandigkei-
ten kénnen insbesondere durch die DFB-Spielordnung, die DFB-Ju-
gendordnung, das DFB-Statut flir die FrawvenBundestiga—und—die 2.
Frauen-Bundesliga und die Durchflihrungsbestimmungen zur DFB-
Spielordnung begriindet werden.

3. Vertretung des Frauenful3balls im Spielausschuss sowie Vertretung des
Méadchenfufiballs im Jugendausschuss und in der Kommission Schul-
fuBball. Vertretung des Frauen- und Madchenfuf3balls im—Ausschuss
Fraven—Bundestigen—sowie im Ausschuss Beachsoccer, Freizeit- und

Breitensport und in der Kommission Ehrenamt.
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Begriindung:

4. Vertretung des DFB in den infrage kommenden Gremien.

5. Wahrnehmung der Aufgaben aus der DFB-Spielordnung, den Durch-
flihrungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung und dem DFB-Statut
2. Frauen-Bundesliga, soweit sie die 2. Frauen-Bundesliga betreffen
und nicht anderen Gremien zugeordnet sind.

6. Forderung und Entwicklung der 2. Frauen-Bundesliga.

7. Begleitung von Entscheidungen zur strategischen Ausrichtung der 2.
Frauen-Bundesliga.

8. Weiterentwicklung der Richtlinien fiir das Zulassungsverfahren zur 2.
Frauen-Bundesliga.

9. Stellungnahme zur Festlegung von Beitragen und Spielabgaben in
der 2. Frauen-Bundesliga.

10. Einberufung und Leitung der Versammlungen der Vereine und Kapi-
talgesellschaften der 2. Frauen-Bundesliga.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben gemaf den Nummern 5. bis 10. ist der
Ausschuss fur Frauen- und Mddchenfuf3ball erméachtigt, eine Kommis-
sion DFB-Frauen-Ligen einzurichten und mit Zustimmung des DFB-Prasi-
diums deren Mitglieder zu berufen.

Ubergangsregelung:

Bis zum 01.07.2026 gelten die Aufgaben nach Nr. 2. sowie den Nrn. 5. bis
10. fir die Frauen-Bundesliga entsprechend. Die Zustandigkeit fiir die
Wahrnehmung dieser Aufgaben liegt insoweit bis zum 01.07.2026 bei
der Geschiftsfiihrung der DFB GmbH & Co. KG.

Ausgehend von den auf dem DFB-Bundestag 2022 verabschiedeten , Leit-
planken zur Starkung der Frauen-Bundesligen“ wurde ein umfassender Pro-
fessionalisierungs- und Wachstumsplan fir die Frauen-Bundesliga erarbei-
tet, der die zum Erhalt der internationalen Wettbewerbsfahigkeit notwen-
digen Transformations- und Investitionsmalhnahmen abbildet. Ziel ist es,
die Frauen-Bundesliga langfristig als eine der besten Frauenfuf3ball-Ligen
der Welt zu etablieren, sie durch gezielte Investitionen zu einem sich selbst
tragenden Wirtschaftssystem weiterzuentwickeln und Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die echten Profisport sowie ein Berufsbild ,Profifufiballe-
rin“ ermdéglichen und auf nachhaltige Nachwuchs- und Talentférderung
setzen.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, beabsichtigen die DFB GmbH
& Co. KG gemeinsam mit dem als Vereinigung der 14 Vereine der Frauen-
Bundesliga gegriindeten FBL-Ligaverband, die gemeinsame Gesellschaft
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»FBL GmbH* zu grinden, die sich ab dem 1. Juli 2026 mit hundertprozen-
tigem Fokus um die Belange der Frauen-Bundesliga kiimmern soll. Die
Rechte zur Organisation des Spielbetriebs und der Vermarktung der
Frauen-Bundesliga werden hierfiir an die FBL GmbH verpachtet. Uber die
wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem DFB e.V., der
DFB GmbH & Co. KG, dem FBL e.V. und der FBL GmbH werden vertragliche
Regelungen (,Grundlagenvertrag®) getroffen.

Um die entsprechenden Zustdandigkeiten zu Gbertragen und die FBL GmbH
sowie ihre Organe in die Lage zu versetzen, dem Anspruch einer effizienten
und fokussierten Organisation der Frauen-Bundesliga gerecht zu werden,
sind die dargelegten Anpassungen in der Satzung erforderlich. Der Aus-
schuss Frauen-Bundesligen bzw. die Fachgruppe Frauen-Bundesligen, die
bis dato fur die Belange der Frauen-Bundesliga zustandig war, wird durch
die neue Struktur Gberflissig. Aufgrund der Joint-Venture-Struktur, die der
FBL GmbH zugrunde liegt, werden die Interessen des DFB und der Vereine
der Frauen-Bundesliga Uber ihre jeweiligen Vertreter in der Gesellschafter-
versammlung der FBL GmbH reflektiert. Zur Eingliederung in die Ge-
samtstruktur im DFB soll der FBL-Ligaverband auch als ordentliches Mit-
glied in den DFB e.V. aufgenommen werden. Um die gemeinsam ange-
strebte Entwicklung des professionellen Frauenfufiballs zeitlich nicht
durch komplexe sportpolitische Fragestellungen zu den Stimmverhaltnis-
sen im Bundestag und Vorstand des DFB e.V. zu verzégern, soll diese Mit-
gliedschaft zunachst ohne Stimmrecht in diesen Gremien ausgestaltet sein.

22



Antrag Nr.:

Betreff:

Antragsteller:

Antrag:

7

Anderungen der DFB-Satzung im Hinblick auf die Einfiihrung der
dreigeteilten 3. Spielklassenebene der Frauen ab dem Spieljahr
2027/2028

DFB-Ausschuss fur Frauen- und Madchenfufbball, DFB-Ausschuss Frauen-
Bundesligen

Der DFB-Bundestag mége beschlieen, § 4 Nr. 1., Buchst. g) und h); § 6
Nr. 1., Buchst. h); § 15 Nr. 5.; § 16¢c Nr. 3., Abs. 3; § 38 Nr. 1.; § 44 Nr. 1,
Abs. 1; § 47 Nr. 4, Abs. 1; § 50 Nr. 1., Abs. 1 und § 53 der DFB-Satzung zu
andern und zu erganzen:

§4
Zweck und Aufgabe

Zweck des DFB ist die Férderung des Sports.
Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

1. die nachhaltige Fihrung und Organisation des Spielbetriebs. Im
Vordergrund steht dabei,

[Buchst. a) bis f) unverandert]

g) die Bundesliga und die 2. Bundesliga, die Frauen-Bundesliga und
die 2. Frauen-Bundesliga sowie die 3. Liga Frauen, die 3. Liga, die
Futsal-Bundesliga, die Deutsche Amateurmeisterschaft und die
Spielklassen bzw. vom Vorstand zu beschlieflenden Spielformen
im Bereich der A- und B-Junioren und im Bereich der B-
Juniorinnen auf Bundesebene sowie die Spiele um den DFB-
Vereinspokal der Frauen, Herren und Junioren als seine
Vereinseinrichtungen zu organisieren,

h) in Wettbewerben der Lizenzligen, der Frauen-Bundesligen, der
Aufstiegsrunde—zur—2—Fraven-Bundestiga 3. Liga Frauen, der 3.
Liga, der Aufstiegsrunde zur 3. Liga, der Futsal-Bundesliga, der
Qualifikations- und Relegationsrunde zur Futsal-Bundesliga, der
Deutschen Amateurmeisterschaft, der Spielklassen bzw. vom
Vorstand zu beschlieffienden Spielformen im Bereich der A- und B-
Junioren und im Bereich der B-Juniorinnen auf Bundesebene und
der Spielklassen der Mitgliedsverbdande die Deutschen
FuBballmeister, die Auf- und Absteiger (sofern im Spielformat
vorgesehen), die Teilnehmer an den internationalen
Wettbewerben sowie in Uberregionalen Pokal-Wettbewerben
deren Sieger zu ermitteln oder ermitteln zu lassen und die hierzu
notwendigen Regelungen zu treffen,

[Buchst. i) bis m) unverandert]
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[Nrn. 2. bis 4. unverandert]

§6

Zustandigkeit und Rechtsgrundlagen

1.

Der DFB regelt seinen eigenen Geschaftsbereich durch Ordnungen
und Entscheidungen seiner Organe. Er erldsst zu diesem Zweck
insbesondere folgende Ordnungen:

[Buchst. a) bis g) unverdandert]

h) ein DFB-Statut fir die Frauen-Bundesliga und—die—2—Fraten-
Bundestiga, sowie ein DFB-Statut fiir die 3. Liga Frauen,

[Buchst. i) bis h) unverandert]

[Nrn. 2. bis 6. unverandert]

§15

Namen der Mitglieder

[Nrn. 1. bis 4. unverandert]

5.

Die Bestimmungen der Nrn. 1, 2. und 4. gelten fir die
Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der 3. Liga, der Frauen-
Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga sowie der 3. Liga Frauen
entsprechend. Der Name der Tochtergesellschaft muss den Namen
des Muttervereins enthalten.

§ 16¢

Mitgliedschaft in der DFL Deutsche Fuf3ball Liga

[Nrn. 1. und 2. unverandert]

3.

Eine Kapitalgesellschaft kann nur eine Lizenz fir die Lizenzligen und
damit die Mitgliedschaft in der DFL Deutsche Fuf3ball Liga erwerben,
wenn ein Verein mehrheitlich an ihr beteiligt ist, der Gber eine eigene
FuBballabteilung verfigt und der im Zeitpunkt, in dem sie sich
erstmals fir eine Lizenz bewirbt, sportlich fir die Teilnahme an einer
Lizenzliga qualifiziert ist. Der Verein (,Mutterverein®) muss rechtlich
unabhdngig im Sinne des § 16¢ Nr. 2. sein.

Der Mutterverein ist an der Gesellschaft mehrheitlich beteiligt
(,Kapitalgesellschaft), wenn er Uber 50% der Stimmenanteile
zuzlglich mindestens eines weiteren Stimmenanteils in der
Versammlung der Anteilseigner verfigt. Bei der
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Kommanditgesellschaft auf Aktien muss der Mutterverein oder eine
von ihm zu 100% beherrschte Tochter die Stellung des
Komplementars haben. In diesem Fall genligt ein Stimmenanteil des
Muttervereins von weniger als 50%, wenn auf andere Weise
sichergestellt ist, dass er eine vergleichbare Stellung hat wie ein an
der Tochtergesellschaft mehrheitlich beteiligter Gesellschafter. Dies
setzt insbesondere voraus, dass dem Komplementar die kraft
Gesetzes eingerdumte Vertretungs- und Geschaftsfihrungsbefugnis
uneingeschrankt zusteht.

Lizenzvereine und Tochtergesellschaften dirfen weder unmittelbar
noch mittelbar an anderen Tochtergesellschaften der Lizenzligen, der
3. Liga, der regionalen Ligen der 4. Spielklassenebene, der Frauen-
Bundesliga oder, der 2. Frauen-Bundesliga oder der 3. Liga Frauen
beteiligt sein; dies gilt far die Mitglieder von Organen der
Tochtergesellschaften bzw. der Lizenzvereine mit Ausnahme des
jeweiligen Muttervereins entsprechend. Als mittelbare Beteiligung der
Tochtergesellschaft gilt auch die Beteiligung ihres Muttervereins an
anderen Tochtergesellschaften.

[...]

§ 38
Rechtsorgane

1. Rechtsorgane sind das Bundesgericht und das Sportgericht; sie
nehmen ihre Aufgaben nach den Bestimmungen der DFB-Satzung, der
Ordnungen des DFB (§ 6), insbesondere nach dem Ligastatut, dem
DFB-Statut fur die 3. Liga, dem DFB-Statut fiir die Frauen-Bundesliga
und-die2FravenBundestigs; dem DFB-Statut fir die 3. Liga Frauen,
den Anti-Doping-Richtlinien, den Durchfihrungsbestimmungen zur
DFB-Spielordnung, den allgemeinverbindlichen Vorschriften tber die
Beschaffenheit und Ausgestaltung der Spielkleidung und den vom
DFB geschlossenen Vertragen wahr.

[Nrn. 2. und 3. unverandert]

§ 44
Strafgewalt des Verbandes und Strafarten

1. Alle Formen unsportlichen und unethischen Verhaltens sowie
Verstdfle gegen die Satzung und Ordnungen des DFB und das
Ligastatut werden verfolgt. Das Nahere regeln die Rechts- und
Verfahrensordnung des DFB, der Ethik-Kodex des DFB, die DFB-
Spielordnung, das DFB-Statut fir die 3. Liga, das DFB-Statut fir die
Frauen-Bundesliga und-die2+FravenBundestiga, das DFB-Statut fir
die 3. Liga Frauen, die DFB-Schiedsrichterordnung, die DFB-
Jugendordnung, die Ausbildungsordnung des DFB, die
Durchfihrungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung, die Anti-



Doping-Richtlinien des DFB und die ergdanzenden Regelungen
unterhalb der DFB-Ordnungen, insbesondere die allgemein-
verbindlichen  Vorschriften Uber die Beschaffenheit und
Ausgestaltung der Spielkleidung und die Richtlinien zur Verbesserung
der Sicherheit bei Bundesspielen.

[...]

[Nrn. 2. und 5. unverandert]

§ 50
Kontrollausschuss

1. Der Kontrollausschuss ist dazu berufen, die Einhaltung der Satzung
und Ordnungen des DFB, der Anti-Doping-Richtlinien, der
Durchfihrungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung und der
allgemeinverbindlichen Vorschriften (ber die Beschaffenheit und
Ausgestaltung der Spielkleidung, insbesondere der Vorschriften der
DFL Deutsche Fufl3ball Liga, des DFB-Statuts fir die 3. Liga, des DFB-
Statuts fir die Frauen-Bundesliga und-die-2—+Fraven—Bundestiga, des
DFB-Statuts fiir die 3. Liga Frauen, der Futsal-Ordnung und der
Ausbildungsordnung, zu Uberwachen und bei Verstéfien nach
Durchfiihrung einer Voruntersuchung Anklage bei den zustdndigen
Rechtsorganen des DFB und der Mitgliedsverbande zu erheben.

[...]

[Nrn. 2. und 3. unverandert]

§ 53
Ausschuss fur Frauen- und Madchenfufball

Der Ausschuss fur Frauen- und Madchenfufiball hat folgende Aufgaben
zu erfallen:

1. Die Forderung und Pflege des Frauen- und Madchenfufiballs,
insbesondere Erarbeitung von Vorschldagen zu grundsatzlichen Fragen
des Spiel- und Lehrgangsbetriebs und der Talentférderung sowie des
Futsals als Wettkampfsport.

2. Leitung der Bundesspiele der Frauen und Juniorinnen und Erarbeitung
des Entwurfs fir den verbindlichen Rahmenterminkalender der
Frauen und Juniorinnen fir das Prasidium; soweit Belange der Fraten-
Bundestigaund/oder 2. Frauen-Bundesliga und/ oder 3. Liga Frauen
betroffen sind, in Abstimmung mit dem—Ausschuss—Fraven-
Bundestigen der Kommission DFB-Frauen-Ligen. Weitere
Zustandigkeiten kénnen insbesondere durch die DFB-Spielordnung,
die DFB-Jugendordnung, das DFB-Statut fir die Frauen-Bundesliga,
und das DFB-Statut fiir die 2. Frauen-Bundesliga, das DFB-Statut fiir
die 3. Liga Frauen und die Durchfiihrungsbestimmungen zur DFB-
Spielordnung begriindet werden.
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Begriindung:

3. Vertretung des Frauenfufiballs im Spielausschuss sowie Vertretung
des Madchenfuliballs im Jugendausschuss und in der Kommission
Schulfuflball. Vertretung des Frauen- und Madchenfuliballs im
Ausschuss—FratdenBundestigen—sowie im Ausschuss Beachsoccer,
Freizeit- und Breitensport, in der Kommission Futsal und in der
Kommission Ehrenamt.

4. Vertretung des DFB in den infrage kommenden Gremien.

5. Wahrnehmung der Aufgaben aus der DFB-Spielordnung, den
Durchfiihrungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung und dem
DFB-Statut 2. Frauen-Bundesliga sowie dem DFB-Statut 3. Liga
Frauen, soweit sie die 2. Frauen-Bundesliga und die 3. Liga Frauen
betreffen und nicht anderen Gremien zugeordnet sind.

6. Forderung und Entwicklung der 2. Frauen-Bundesliga und 3. Liga
Frauen.

7. Begleitung von Entscheidungen zur strategischen Ausrichtung der
2. Frauen-Bundesliga und 3. Liga Frauen.

8. Weiterentwicklung der Richtlinien fiir das Zulassungsverfahren zur
2. Frauen-Bundesliga und 3. Liga Frauen.

9. Stellungnahme zur Festlegung von Beitridgen und Spielabgaben in
der 2. Frauen-Bundesliga und 3. Liga Frauen.

10. Einberufung und Leitung der Versammlungen der Vereine und
Kapitalgesellschaften der 2. Frauen-Bundesliga und 3. Liga Frauen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben gemaf den Nummern 5. bis 10. ist der
Ausschuss fir Frauen- und MadchenfuBBball ermaéachtigt, eine
Kommission DFB-Frauen-Ligen einzurichten und mit Zustimmung des
DFB-Prasidiums deren Mitglieder zu berufen.

Die zur Beschlussfassung durch den DFB-Bundestag 2025 gestellte
Strukturreform der 3. Spielklassenebene der Frauen mit der vorgesehenen
EinfUhrung der 3. Liga Frauen als dreigeteilte Spielklasse ab der Saison
2027/2028 (Qualifikationssaison 2026/2027) hat eine zentrale Rolle far
den FrauenfufBballs in Deutschland. lhre Weiterentwicklung -
insbesondere durch ganzheitliche Professionalisierung und bessere
Verzahnung - ist entscheidend fiir eine nachhaltige Zukunft und
langfristige Entwicklung des Frauenful3balls.

Durch den Antrag werden dadurch notwendige Folgeanderungen in der
DFB-Satzung umgesetzt.

Daruber hinaus wird die bereits gelebte Praxis der Vertretung des DFB-
Ausschusses fur Frauen- und Madchenfuf3ball in der Kommission Futsal
verankert.



Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

8
§ 2 Abs. 3 und 4 DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mdge beschliel3en, § 2 Abs. 3 und 4 DFB-Satzung zu
andern und zu erganzen:

§2
Allgemeine Grundsétze

Der Deutsche Fufiball-Bund ist parteipolitisch und religiés neutral.

Der DFB bekennt sich zur Achtung aller international anerkannten Men-
schenrechte und setzt sich fiir die Achtung dieser Rechte ein. Er tritt ver-
fassungsfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von diskriminieren-
den oder menschenverachtenden Einstellungen und Verhaltensweisen
entschieden entgegen. Dies gilt ebenso fur jede Form von Gewalt, unab-
hangig davon, ob sie kérperlicher oder seelischer Art ist. Der DFB verpflich-
tet sich im besonderen Mafte dem Schutz von Kindern und Jugendlichen
vor sexualisierter Gewalt.

Jedes Amt im DFB ist Fratenund-Mannern allen im Personenstandsrecht
anerkannten Geschlechtsidentitiaten zuganglich.

Satzung und Ordnungen des DFB gelten in ihrer sprachlichen Fassung fir
Frauen, und Madnner und alle weiteren Geschlechter gleichermaf3en.

Der letzte ordentliche DFB-Bundestag am 11. Marz 2022 hatte die DFB-Zent-
ralverwaltung beauftragt, Vorschlige zur gendergerechten Uberarbeitung
der Satzung und Ordnungen des DFB zu entwickeln (vgl. Antrag Nr. 56).

Dem folgend ist zundchst die Regelung in § 2 Absatz 3 der Satzung ge-
schlechterneutral formuliert worden.

Des Weiteren wird vorgeschlagen, in der Satzung, den Ordnungen sowie
sonstigen Richtlinien des DFB grundsatzlich die Sprachform des generischen
Maskulinums anzuwenden und zugleich darauf hinzuweisen, dass die aus-
schlieBliche Verwendung der mannlichen Form geschlechtsunabhangig zu
verstehen ist.

Hierfir spricht zunachst, speziell bei Normtexten, eine bessere Lesbarkeit
und Verstandlichkeit. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass u.a. die Regie-
rungskoalition in Hessen vereinbart hat, dass in der 6ffentlichen Verwaltung
sowie weiteren staatlichen und 6ffentlich-rechtlichen auf das Gendern mit
Sonderzeichen verzichtet werden und damit auch eine Orientierung an einer
Empfehlung des Rates fir deutsche Rechtschreibung erfolgen soll.
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Antrag Nr.:

Betreff:

Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

9
§ 3 Nr. 1. DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mdge beschlief3en, § 3 Nr. 1. DFB-Satzung zu dndern
und zu erganzen:

§3
Mitgliedschaften

1. Der DFB ist Mitglied der FIFA mit Sitz in Zurich. Aufgrund dieser Mit-
gliedschaft ist der DFB den Bestimmungen dieses Verbandes unter-
worfen und zur Umsetzung der Entscheidungen seiner Organe ver-
pflichtet. Insbesondere nachgenannte Vorschriften der FIFA sind fir
den DFB, seine Mitglieder, Spieler und Offiziellen sowie die Vereine
und Kapitalgesellschaften seiner Mitgliedsverbdande verbindlich: Statu-
ten, Reglement betreffend Status und Transfers von Spielern, Ethikreg-
lement, Disziplinarreglement, Regterment—zur-Arbeitrmit-Yermitttern
FuBballvermittlerreglement, Reglement der FIFA-Abrechnungs-
stelle (,,Clearing House“), Reglement fir internationale Spiele, Regle-
mente fir die internationalen Wettbewerbe und Spielregeln.

Spiele und Wettbewerbe zwischen A-Verbandsmannschaften, die ver-
schiedenen Nationalverbdanden der FIFA angehéren, dirfen nur mit Be-
willigung der FIFA stattfinden. Das Bewilligungsverfahren richtet sich
nach dem FIFA-Reglement fur internationale Spiele.

[Nrn. 2. bis 5. unverandert]

Die FIFA hat im Jahr 2022 neue ,FIFA Football Agent Regulations” (FFAR),
welche bei Transaktionen mit internationaler Dimension unmittelbar An-
wendung finden, sowie die ,FIFA Clearing House Regulations” verabschie-
det. Die ,Football Agent Regulations” werden von der FIFA inoffiziell mit
Fussballvermittlerreglement, die ,Clearing-House Regulations“ mit Regle-
ment der FIFA-Abrechnungsstelle ins Deutsche Ubersetzt.

Zur Vermeidung von Missverstandnissen und zur Abgrenzung von den im
friheren Reglement zur Arbeit mit Vermittlern enthaltenden Bestimmun-
gen soll die gednderte Bezeichnung FIFA-Regelungen flr Vermittler in § 3
Nr. 1. DFB-Satzung ibernommen werden. Das DFB-Reglement fir Spieler-
und Trainervermittlung im FufBball, welches das Prasidium des DFB fir
Transaktionen mit nationaler Dimension erlassen hat, bleibt von dieser An-
derung unberihrt.

Das Reglement der FIFA-Abrechnungsstelle (,,Clearing House®) soll neu in
§ 3 Nr. 1. DFB-Satzung aufgenommen werden.
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Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

10

§ 4 Nr. 2. DFB-Satzung

DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mdge beschliel3en, § 4 Nr. 2. DFB-Satzung um einen
neuen Buchstaben g) zu erganzen:

§4

Zweck und Aufgabe

Zweck des DFB ist die Férderung des Sports.

Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

[Nr. 1. unverandert]

2. die Vermittlung von Werten im und durch den FufBballsport, unter be-
sonderer Berlcksichtigung

a)

b)

c)

d)

g)

der Foérderung der Leistungsbereitschaft und des fairen Verhaltens
(Fair Play) und ethischen Verhaltens von Spielern, Trainern, Betreu-
ern und sonstigen Vereinsmitarbeitern und Funktionstragern,

der Pflege von Respekt und Anerkennung auf und abseits des Plat-
zes,

der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau,

der Forderung von Integration und Vielfalt sowie der Verhinderung
und Beseitigung von Diskriminierung, insbesondere im Hinblick auf
die soziale oder ethnische Herkunft oder eine behauptete ,Rasse”,
den Glauben, das Alter, das Geschlecht, die sexuelle Identitdt oder
eine Behinderung,

der Férderung von institutionellen und personellen Mallnahmen,
die der Entstehung jeder Form von Gewalt vorbeugen und entge-
genwirken, unabhangig davon, ob sie kérperlicher oder seelischer
Art ist,

der Pflege und Férderung des Ehrenamts,

der Beratung und Unterstiitzung von Vereinen;

[Nrn. 3. und 4. unverandert]
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Begriindung:

Eine Hauptaufgabe des DFB und seiner Landesverbadnde ist es, die Ama-
teurfufballvereine sowie deren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nachhaltig zu starken und zu férdern. Mit dem Antrag wird neben der
Pflege und Férderung des Ehrenamts auch der stetig wachsenden Bedeu-
tung und Wichtigkeit der konkreten Beratung von Amateurvereinen Rech-
nung getragen.

Ein wesentlicher und zentraler Wunsch der Teilnehmenden des Amateur-
fuBballkongress 2019 war die konkrete und zielgerichtete Beratung / Un-
terstlitzung von Vereinen vor Ort. In den letzten Jahren haben der DFB und
seine Landesverbdnde eine (Projekt-)Struktur geschaffen, die diesem Anlie-
gen der Vereinsvertreter*innen gerecht wird. Projekte wie das der Club-Be-
rater*innen sind ein zentraler Baustein beim Aufbau einer ganzheitlichen
Vereinsentwicklung.

In der Satzung des DFB ist die Beratung und Unterstiitzung von Vereinen
im eigentlichen Sinne einer Vereinsentwicklung bisher nicht abgebildet.
Vielmehr steht nach § 4 Nr. 2. Buchstabe f) die Pflege und Férderung des
Ehrenamts im Fokus. Hier werden die Ehrenamtlichen der Amateurvereine
angesprochen. Bei der konkreten Beratung unter Einbeziehung der Landes-
und Regionalverbdande und der ideellen Unterstitzung von Vereinen hin-
gegen steht der Verein als solches im Fokus. Vereine werden unter ande-
rem bei der Entwicklung von Strukturen, Strategien, einer Vereinskultur,
des Kinder- und Jugendfufiballs, des Spielbetriebs oder auch digitalen The-
men beraten und unterstltzt. Dabei handelt es sich um Themen der tat-
sachlichen Geschiftsfliihrung einzelner Amateurfuf3ballvereine, die insbe-
sondere im Kernbereich ihrer ideellen Tatigkeit unterstitzt werden sollen.

Diese zunehmend wichtige Aufgabe des Verbandes soll mit der beantrag-
ten Erganzung von § 4 Nr. 2. auch innerhalb der DFB-Satzung Berucksichti-
gung finden.
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Antrag Nr.:

Betreff:

Antragsteller:

Antrag:

11
§ 18 Abs. 4 DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mdge beschlief3en, § 18 Abs. 4 DFB-Satzung zu @ndern:

§18
Finanzierung

Der DFB bestreitet seine Ausgaben insbesondere aus Ertrdgen der Lander-
spiele, durch Beitrage aus Mitgliedschaft und aus den in § 42 der DFB-Spiel-
ordnung aufgefihrten Bundesspielen sowie sonstigen Beitrdgen und durch
sonstige Einnahmen. Die Beitrdge werden vom Vorstand festgelegt. Sind
Rechte verpachtet, bestreitet der DFB seine Ausgaben auch aus den Pacht-
erlésen und den Ertragen aus Gesellschaftsbeteiligungen.

Soweit diese Einnahmen zum Bestreiten der Ausgaben nicht ausreichen,
kénnen Umlagen von den Mitgliedern erhoben werden (siehe § 24 Nr. 2. e)
der DFB-Satzung).

Uber die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem DFB
und der DFL Deutsche Fuf3ball Liga werden vertragliche Regelungen ge-
troffen. Die Beschlussfassung im Prasidium erfolgt ohne Beteiligung des
Vizeprasidenten der DFL Deutsche Ful3ball Liga nach § 33 Buchstabe b) und
der drei Vizeprasidenten nach & 33 Buchstabe c), aa) an der Abstimmung.
Diese vertraglichen Regelungen sind vom Bundestag zu bestatigen. Unter-
bleibt die Bestatigung, wird der Vertrag unwirksam.

Zur Férderung des gemeinnttzigen Fufballs und seiner Entwicklung sowie
zur Verbesserung ihrer Infrastruktur erhalten die gemeinnitzigen Landes-

verbdande zusitztich—zu—und-unabhingigvon—den Leistungen und Zuwen-
dungen nach dem Grundlagenvertrag, einen—~vorm—Prasidivrm—zubeschtie-

fendenBetrag-inrHohevon-insgesamt jedoch mindestens drei Millionen
Euro jahrlich. Die H6he der Zuwendung wird vom Prasidium festgelegt.
bie Eine Zuwendung setzt den Nachweis der Gemeinnitzigkeit des Be-
glnstigten und die ausschliefiliche Verwendung im ideellen Bereich vo-
raus.

Begriindung: Der Antrag des DFB-Prasidiums zum auferordentlichen DFB-Bundestag am

29.09.2023, den § 18 Abs. 4 DFB-Satzung zu streichen, wurde abgelehnt.

Die Vereinbarungen im aktuellen Grundlagenvertrag (gtiltig von Juli 2023 bis
Juni 2029) regeln zum ersten Mal die ,Beitrdage an den gemeinniitzigen Fuf3-
ball“ in ihrer H6he und Finanzierung umfassend.
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Bis Juni 2023 wurde die jahrliche Zuwendung des DFB an die Landesverbande
durch das DFB-Prasidium festgelegt. Die H6he der Zuwendung war bis Juni
2023 im Grundlagenvertrag entsprechend nicht vollumfanglich verankert und
durch diesen auch nicht unmittelbar gegenfinanziert. Der § 18 Abs. 4 wurde
unter diesen Rahmenbedingungen auf dem DFB-Bundestag 2016 mit der In-
tention eingefihrt, den Landesverbanden ein Mindestmal} an Planungssicher-
heit zu gewahrleisten. In der Antragsbegrindung zum DFB-Bundestag 2016
heif3t es:

»Die Ergdnzung eines neuen Absatzes 4 in § 18 der Satzung soll die Pla-
nungssicherheit der Landesverbdnde fiir die Erfillung ihrer Aufgaben im
gemeinnutzigen Fuf3ball stérken. § 18 (neu) Absatz 4 Satzung gewdhrleis-
tet den Landesverbdnden einen festen Betrag in H6he von mindestens drei
Millionen Euro jéhrlich. Die genaue Héhe der jGhrlichen Zuwendung wird
durch das Prdsidium festgelegt.”

Fir den Fall, dass zuklinftige Grundlagenvertrage (ab Juli 2029) die ,Beitréage
an den gemeinnitzigen Fufiball“ nicht oder nicht ausreichend regeln, soll der
§ 18 Abs. 4 den Landesverbdanden weiterhin gewahrleisten, dass der DFB Leis-
tungen und Zuwendungen in Héhe von mindestens drei Millionen Euro pro
Jahr an die Landesverbdnde erbringt. Die genaue H6he der jahrlichen Zuwen-
dung wird in diesem Fall durch das Prasidium festgelegt.

Durch die Anpassung wird klargestellt, dass die Landesverbande nicht drei
Millionen Euro zusatzlich zu den Vereinbarungen im Grundlagenvertrag erhal-
ten, sondern mindestens.
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Antrag Nr.:

Betreff:

Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

12
§ 31 Nr. 3. DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mdge beschlieflen, § 31 Nr. 3. DFB-Satzung zu dndern:

§ 31
Zusammensetzung, Wahl

[Nrn. 1. - 2. unverandert]

3. Die Mitglieder des Prasidiums sind im Vorstand auch dann stimmbe-
rechtigt, wenn sie dem Prasidium nur mit beratender Stimme angehé-
ren. Die Vorsitzenden der Ausschusse, die Vorsitzenden der Rechtsor-
gane, der Vorsitzende des Prifungsausschusses sowie der Vorsitzende
der Ethik-Kommission, die Direktoren, der Bundestrainer und ein-er-
treterderDFB-Mitarbeitervertretung der Vorsitzende des Betriebsrats
nehmen an den Sitzungen des Vorstands mit beratender Stimme teil.
Gleiches gilt fir die vor dem 1. Oktober 2013 ernannten Ehrenvizepra-
sidenten. Der stindige Vertreter des Generalsekretars nimmt an den
Sitzungen des Vorstands mit Stimmrecht teil.

[Nr. 4. unverandert]

Die Anderung ist redaktioneller Natur. Seit 2020 besteht der Betriebsrat
des DFB als Interessenvertretung der Belegschaft. Der Vorsitzende des Be-
triebsrats soll somit — wie der vormalige Vertreter der DFB-Mitarbeiterver-
tretung - beratend an Sitzungen des DFB-Vorstands teilnehmen.
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Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

13

§§ 32 Nr. 3. DFB-Satzung

DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschliefen, § 32 Nr. 3. DFB-Satzung zu ergan-

zen:

§32

Aufgaben, Zusammensetzung, Zusammentreten, Beschlussfahigkeit

[Nrn. 1. und 2. unverandert]

3.

Der Vorstand ist berechtigt, Prasidiums-, Vorstands- und Ausschuss-
mitglieder bei grober Pflichtverletzung oder aus einem sonstigen
wichtigen Grund im Sinne des § 27 Absatz 2 Satz 2 BGB mit sofortiger
Wirkung ihrer Tatigkeit im DFB durch schriftlich begriindete Entschei-
dung bis zum nachsten Ordentlichen Bundestag zu entheben. Ein
wichtiger Grund im Sinne des vorstehenden Satzes ist insbesondere
bei Verhaltensweisen gegeben, die gegen die in § 2 genannten
Grundsitze des DFB verstof3en. Der Betroffene ist vorher zu héren. Er
hat das Recht der Beschwerde beim Bundesgericht innerhalb einer Wo-
che nach Zustellung der Entscheidung. Hat die Beschwerde Erfolg, be-
findet sich der Beschwerdefiihrer wieder im Amt. Von vorstehender Re-
gelung unberihrt bleiben die gesetzlichen und satzungsgemalfen Ab-
berufungskompetenzen anderer Organe, insbesondere des Bundes-
tags hinsichtlich der Mitglieder des gesetzlichen Vorstands (§ 35) ge-
maM § 27 Absatz 2 Satz 1 BGB sowie die Abberufungskompetenzen des
Prasidiums gemaf § 34 Nr. 13.

[Nrn. 4. — 7. unverandert]

Mit der Ergdnzung des neuen Satzes 2 in § 32 Nr. 3. DFB-Satzung wird im
Kontext der Zustandigkeit des DFB-Vorstands zur Amtsenthebung konkret
Bezug auf die in § 2 DFB-Satzung verankerten allgemeinen Grundsdtze
(Werte) des DFB genommen. Dazu gehért unter anderem ein Entgegentre-
ten gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen sowie gegen jede Form dis-
kriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltens.

Damit soll klargestellt und untermauert werden, dass ein Verstol’ gegen
diese Grundsatze des DFB auch eine Enthebung der verstolAenden Person
von ihrer Tatigkeit in einem DFB-Gremium zur Folge haben kann.
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Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

14
§ 33 Abs. 1 Buchst. d) und e) DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschlief3en, § 33 Absatz 1, Buchstaben d) und
e) DFB-Satzung zu dndern:

§ 33
Zusammensetzung, Wahl, Rechtsstellung

Das Prasidium besteht aus:

[...]

d) einerizeprésidentin einem Vizeprasidenten fir Frauen- und Méddchen-
fuBball

e) einer—Yizeprésidentin einem Vizeprasidenten fiir Gleichstellung und
Diversitat

Der Antrag ist ein Folgeantrag des Antrags zu § 2 Abs. 3 und 4 DFB-Satzung.

Es handelt sich um eine konsequente Weiterfihrung des aus § 2 Abs. 4 der
Satzung abzuleitenden Grundsatzes der Verwendung des generischen Mas-
kulinums flr alle Geschlechter (mannlich, weiblich, divers).
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Antrag Nr.:
Betr.:
Antragsteller:

Antrag:

15

§ 44 Nrn. 1. und 2. DFB-Satzung

DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschliefen, § 44 Nrn. 1. und 2. DFB-Satzung zu
andern:

§ 44

Strafgewalt des Verbandes und Strafarten

1.

Alle Formen unsportlichen und unethischen Verhaltens sowie Ver-
stdfe gegen die Satzung, tnd Ordnungen und erganzenden Regelun-
gen unterhalb der Ordnungen des DFB und sowie das Ligastatut wer-
den verfolgt. Das Nahere regeln die Rechts- und Verfahrensordnung
des DFB, der Ethik-Kodex des DFB, die DFB-Spielordnung, das DFB-
Statut fir die 3. Liga, das DFB-Statut fir die Frauen-Bundesliga und die
2. Frauen-Bundesliga, die DFB-Schiedsrichterordnung, die DFB-Ju-
gendordnung, die Ausbildungsordnung des DFB, das DFB-Reglement
far Spieler- und Trainervermittlung im Fuf3ball, die Durchfiihrungs-
bestimmungen zur DFB-Spielordnung, die Anti-Doping-Richtlinien
des DFB und die ergdanzenden Regelungen unterhalb der DFB-Ordnun-
gen, insbesondere die allgemeinverbindlichen Vorschriften tber die
Beschaffenheit und Ausgestaltung der Spielkleidung, tind die Richtli-
nien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen und die Richt-
linien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten.

Bei einem Feldverweis ist der Spieler bis zur Entscheidung durch das
zustandige Rechtsorgan vorldufig gesperrt.

Zur Aufrechterhaltung der sportlichen Disziplin oder eines geordneten
Rechtswesens kann durch den Vorsitzenden des zustandigen Rechts-
organs bei Verstéien gegen die Satzung und Ordnungen des DFB eine
vorlaufige Mallnahme ausgesprochen werden.

2. Als Strafen sind zuléssig:

a) Verwarnung,
b) Verweis,

c) Geldstrafe gegen Spieler bis zu € 100.000,00, im Ubrigen bis zu
€ 1.000.000,00, bei Verstoen gemaf § 9 Nr. 3. DFB-Rechts- und
Verfahrensordnung (Diskriminierung) bis zu € 5.000.000,00,

d) Verhdngung eines Platzverbots fur einzelne Personen,

e) Verbot auf Zeit - langstens drei vier Jahre — oder Dauer, ein Amt im
DFB, seinen Mitgliedsverbanden, deren Vereinen und Kapitalgesell-
schaften zu bekleiden,
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Begriindung:

f) Sperre fir Pflichtspieltage, auf Zeit — langstens drei vier Jahre — oder
auf Dauer,

g) Ausschluss auf Zeit — langstens drei vier Jahre — oder auf Dauer,

h) Ausschluss auf Zeit — langstens dret vier Jahre — oder auf Dauer von
der Nutzung der Vereinseinrichtungen des DFB einschlief3lich Lizen-
zentzug,

i) Verbot - bis zu flnf Spiele — sich wahrend eines oder mehrerer
Spiele im Innenraum des Stadions oder der Sportstatte aufzuhalten,

j)  Entzug der Zulassung fir Trainer auf Zeit — langstens drei vier Jahre
— oder auf Dauer,

k) Platzsperre oder Spielaustragung unter Ausschluss oder Teilaus-
schluss der Offentlichkeit,

) Aberkennung von Punkten,
m) Versetzung in eine tiefere Spielklasse,

n) Verbot auf Zeit — langstens drei Jahre - auf nationaler und interna-
tionaler Ebene neue Spieler zu registrieren.

[Nrn. 3. bis 5. unverandert]

Die vorliegenden Anderungen in § 44 Nr. 1. der DFB-Satzung sind redaktio-
neller Natur und ergdnzen die Aufzahlung der DFB-Statuten um das DFB-
Reglement fur Spieler- und Trainervermittlung im Fufball sowie um Richtli-
nien des DFB.

Die Anpassungen in § 44 Nr. 2. e), g), h) und j) folgen aus den zwingend um-
zusetzenden Vorgaben von WADA, NADA und FIFA, welche in den Anti-Do-
ping-Regelwerken fiir Doping-Verst6e, die keine Spezifische Substanz oder
Spezifische Methode betreffen, eine Sperre von vier Jahre vorsehen.

Die Anderung in § 44 Nr. 2. c) geht auf eine verbindlich umzusetzende An-
derung des FIFA Disciplinary Code zurlck. Im Rahmen des 74. FIFA-Kongres-
ses im Mai 2024 wurde von allen FIFA-Mitgliedsverbanden einstimmig ein
neuer globaler Standard zur Bekdmpfung von Diskriminierungen im Fufball
beschlossen. Zentrales Element dieses Beschlusses ist eine Neufassung des
Art. 15 FIFA Disciplinary Code, der eine Reihe verscharfter Maflnahmen zur
Ahndung diskriminierenden Verhaltens vorsieht, unter anderen die Méglich-
keit zur Verhangung von Geldstrafen von bis zu 5.000.000 CHF. Alle FIFA-
Mitgliedsverbande sind verpflichtet, diese Vorgaben bis spatestens 31. De-
zember 2025 verbindlich in ihre nationalen Regelwerke zu Gbernehmen. In
Folge dessen ist daher auch die in Art. 15 des FIFA Disciplinary Code vorge-
sehene Hochststrafe fur diskriminierendes Verhalten von bis zu 5.000.000
CHF in § 44 Nr. 2. c) der DFB-Satzung entsprechend zu verankern.
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§ 47 Nr. 5. DFB-Satzung
Ausschuss flr Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport

Der DFB-Bundestag moége beschliefben, § 47 Nr. 5. DFB-Satzung zu andern
und zu erganzen:

§47
Ausschiisse

[Absdtze 1 bis 9 sowie Nrn. 1. bis 4. unverandert]

5. Dem Ausschuss fiir Beachsoceer, Freizeit- und Breitensportfufiball geho-
ren als weitere Mitglieder eine Vertreterin des Ausschusses flr Frauen-
und Méadchenfu3ball und ein Vertreter des Jugendausschusses an.

Des Weiteren gehort dem Ausschuss fiir Freizeit- und Breitenfuf3ball
zusdtzlich ein vom Prasidium zu berufender Vertreter der jungen Gene-
ration als ordentliches Mitglied an. Der Vertreter der jungen Generation
darf im Zeitpunkt seiner ersten Berufung das 27. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Eine einmalige erneute Berufung in dieser Funktion
ist méglich, auch nach Uberschreiten der Altersgrenze.

[Nr. 6. unverandert]

Der Ausschuss fir Freizeit- und Breitenful3ball méchte das ehrenamtliche
Engagement junger Menschen im Bereich des Freizeit- und Breitenfuf3balls
gezielt féordern und nachhaltig starken. Durch die Berufung eines Vertreters
oder einer Vertreterin der jungen Generation in den Ausschuss wird jungen
Engagierten die Méglichkeit gegeben, aktiv an Entscheidungsprozessen teil-
zunehmen, eigene Perspektiven einzubringen und frihzeitig Verantwortung
im organisierten Sport zu Gbernehmen.

Diese Mallnahme orientiert sich an den positiven Erfahrungen aus dem Aus-
schuss fir Frauen- und Madchenfufball, dem Schiedsrichterausschuss sowie
dem Jugendausschuss in denen junge Mitglieder bereits erfolgreich einge-
bunden wurden. Dort hat sich gezeigt, dass die Einbindung junger Menschen
nicht nur zur Verjingung der Gremien beitragt, sondern auch neue Impulse
und innovative ldeen in die Ausschussarbeit einbringt.
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§ 54 DFB-Satzung

Ausschuss flr Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport

Der DFB-Bundestag mége beschlie3en, § 54 DFB-Satzung zu dndern und
Zu erganzen:

§ 54
Ausschuss fiir Beachsoccer; Freizeit- und Breitensport Breitenfuf3ball

Der Ausschuss ist zustdndig, fiirBeachsocceratsWettkampf—undFreizeit-
sport: FulBballangebote neben dem reguldren Spielbetrieb im Amateur-

fulball zu entwickeln und dabei Trends im Freizeit- und Breitenfuf3ball
aufzunehmen.

Er hat dariber hmaus die Aufgabe im ZusammenW|rken mit derm-Spietaus-

S batt den weiteren
splelbetrlebllchen Ausschiissen und Kommlssmnen die Entwicklung des
Freizeit- und Breitensports — unter besonderer Beriicksichtigung des U-
FufBballs - in den Regional- und Landesverbanden und ihren Mitgliedsver-
einen in allen Altersklassen zu unterstiitzen und zu férdern.

Dies gilt insbesondere fir die nachfolgenden Bereiche:

1. FreizeitfuBBballvarianten (z.B. Freizeit- und Bolzplatzligen, Fuf3ballten-
nis, Street-Soccer, FuBBballangebote fiir Altere, Walking Football)

2. % FreizeitfuBball als Wettkampfsport nach den offiziellen FIFA und
DFB-Regeln (z.B. fre 3 e
Senderrunden, Beachsoccer, U-FuBball, Frelzeltllgen)

3. Allgemeiner wettkampffreier Freizeit- und Breitensport Breitenfuf3ball
im FuBballverein férFravenund-Ménner

51 c | Creizei  Brei B "
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Begriindung:

4. Aulersportliche Angebote.

Dabei spielt der Aspekt des gesundheitsorientierten Fuf3balls eine be-
sondere Rolle.

Der DFB-Ausschuss flir Beachsoccer, Freizeit und Breitensport hat sich seit
2023 mit seinem eigenen Leitbild, Aufgaben und der Zusammensetzung
intensiv auseinandergesetzt. Aufgrund dieses Prozesses wurde deutlich,
dass die momentane Bezeichnung und Aufgabenbeschreibung des Aus-
schusses in der DFB-Satzung nicht mehr mit dem eigenen Selbstverstdand-
nis bzw. den aktuellen Schwerpunkten und Aufgaben Gbereinstimmt.

Durch die Beschiaftigung mit diversen Fuf3ballvarianten, wie u.a. Walking
Football, wird zudem die Nennung einer dieser Fuf3ballvarianten in der Be-
zeichnung des Ausschusses als nicht mehr aktuell betrachtet. Zudem ist
eine klare Fokussierung auf den Fuf3ball und dessen verschiedensten Vari-
anten auflerhalb des reguldren Spielbetriebs das Kerngeschéaft des Aus-
schusses. Allgemeiner Freizeit- und Breitensport, z. B. Gymnastikgruppen
oder Laufgruppen, wird in der Zustdndigkeit bei den Landessportbinden
gesehen und spielt in der aktuellen Aufgabenwahrnehmung des Ausschus-
ses keinerlei Rolle.

Aufgrund des erwdhnten Sachverhalts spricht sich der DFB-Ausschuss fir
Beachsoccer, Freizeit- und Breitensport fiir die Anderungen des § 54 der
DFB-Satzung aus.
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§ 55 DFB-Satzung

DFB-Schiedsrichterausschuss

Der DFB-Bundestag mége beschliefen, § 55 Nrn. 1. und 2. DFB-Satzung zu
andern und zu erganzen:

§ 55

Schiedsrichterwesen/Schiedsrichter-Ausschuss

Die Aufgaben im Schiedsrichterwesen innerhalb des DFB werden durch ei-
nen Schiedsrichter-Ausschuss sowie eine Schiedsrichterfihrung fir den ELi-
tebereich wahrgenommen.

1.

Schiedsrichter-Ausschuss

Der Schiedsrichter-Ausschuss ist verantwortlich fir die einheitliche
Ausrichtung des Schiedsrichterwesens im DFB nach den Bestimmun-
gen der Schiedsrichterordnung, unbeschadet der Zustandigkeit des
Schiedsrichter-Elitebereichs. Der Schiedsrichter-Ausschuss fihrt die
notwendigen Abstimmungen mit dem Schiedsrichter-Elitebereich her-
bei. Der Schledsrlchter Ausschuss |st far die Schfedrsrrchfeﬂnﬁeﬁ—tmd

ga;der jewei-
llgen Splelklassen bzw Splelformen im Berelch der A- und B-Junioren
und im Bereich der B-Juniorinnen auf Bundesebene, der entsprechen-
den Pokalwettbewerbe, der DFB-Ldanderpokalturniere sowie der Futsal-
und Beachsoccer-Wettbewerbe des DFB zustandig.

Innerhalb dieser Zustdandigkeit verantwortet der Schiedsrichter-Aus-
schuss samtliche schiedsrichterrelevanten Aufgaben. Dies betrifft ins-
besondere:

[Buchstaben a) — b) unverédndert]

¢) Auslegung des deutschen Textes der international verbindli-
chen Spielregeln, soweit keine Zustandigkeit des Schiedsrich-
ter-Elitebereichs nach Nr. 2. f} g) gegeben ist,

[Buchstaben d) — g) unverdandert]
Naheres regelt die Schiedsrichterordnung.

Dem Schiedsrichter-Ausschuss gehéren an:

— der Vorsitzende,

- je ein Vertreter des Norddeutschen Ful3ball-Verbandes, des Nord-
ostdeutschen Fuf3ballverbandes, des Fulball-Regional-Verbandes
SGdwest, des Westdeutschen Fuf3ballverbandes sowie zwei Vertre-
ter des Stiddeutschen Fulball-Verbandes,
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Begriindung:

- ein Lehrwart,
— zwei drei Vertreter des Schiedsrichter-Elitebereichs,
— bis zu zwei Vertreter der DFL Deutsche Fuf3ball Liga,
ein weiterer Vertreter der Zentralverwaltung.

Dariiber hinaus kann auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden eine
Verantwortliche fir den Bereich Schiedsrichterinnen vom Prasidium
in den Ausschuss berufen werden.

Der Vorsitzende des Schiedsrichter-Ausschusses wird aus den von den
Regionalverbdnden fir den Schiedsrichter-Ausschuss vorgeschlage-
nen Vertretern vom Bundestag gewahlt. Der Vorsitzende berichtet bei
Bedarf im Prasidium Uber Fragen des Schiedsrichterwesens innerhalb
seines Zustandigkeitsbereichs.

Die Vertreter der Regionalverbdnde werden auf Vorschlag des jeweili-
gen Regionalverbandes, der oder die Vertreter der DFL Deutsche Ful3-
ball Liga auf Vorschlag der DFL Deutsche Fuf3ball Liga, der Vertreter der
Zentralverwaltung sowie die Vertreter des Schiedsrichter-Elitebereichs
auf Vorschlag des Generalsekretdrs und die tGbrigen Mitglieder auf Vor-
schlag des Ausschussvorsitzenden vom Prasidium berufen.

Der Schiedsrichter-Ausschuss gibt sich eine Geschaftsordnung und be-
schliel3t Gber die Geschaftsverteilung innerhalb des Ausschusses. Der
DFB-Schiedsrichter-Ausschuss tagt mindestens viermal im Jahr.

2. Schiedsrichter-Elitebereich

Die Schiedsrichterfiihrung fiir den Elitebereich, die Teil der Zentralver-
waltung oder einer-anderen-Organisation anderer Organisationen des
DFB ist, ist flr die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter der interna-
tionalen Listen, der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und, des Vereins-
pokals der Herren, der Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-Bundesliga und
des DFB-Pokals der Frauen (Elite-Schiedsrichter) verantwortlich. Inner-
halb dieser Zustandigkeit verantwortet sie samtliche schiedsrichterrele-
vanten Aufgaben des Elitebereichs. Dies betrifft insbesondere:

[Buchstaben a) — h) unverandert]
Naheres regelt die Schiedsrichterordnung.

[Nr. 3. unverandert]

Das Schiedsrichterwesen der Frauen-Bundesligen ist bisher im DFB e. V. in-
nerhalb des Schiedsrichterausschusses sowie der Abteilung Schiedsrich-
ter*innen verortet, wobei operative Aufgaben teilweise noch ehrenamtlich
ausgefihrt werden. Im Rahmen des Professionalisierungsprozesses der
Frauen-Bundesliga wurden verschiedene Strukturmodelle Uberprift. Es
wird empfohlen, die Schiedsrichterinnen fir die Frauen-Bundesligen in die
DFB Schiri GmbH zu Uberfiihren. Die Integration der Schiedsrichterinnen in
die DFB Schiri GmbH ermdéglicht eine effiziente und einheitliche Steuerung
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des Schiedsrichterinnen-Bereichs im Zusammenspiel mit dem Elitebereich.
Mit diesem Anderungsantrag werden die formalen Voraussetzungen ge-
schaffen, um das Schiedsrichterwesen fir die Frauen-Bundesligen in die
neue Struktur zu Gberfihren.
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Antrage zu den Ordnungen des DFB

Zurlick zum Inhaltsverzeichnis

a5



(B

N

DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

Statut Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga
Statut Frauen-Bundesliga (neu)

Statut 2. Frauen-Bundesliga (neu)

Zurlick zum Inhaltsverzeichnis
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Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

19
§ 32 (neu) DFB-Statut Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschlieffen das DFB-Statut Frauen-Bundesliga
und 2. Frauen-Bundesliga um einen neuen § 32 zu erganzen:

VIil. Ubergangsregelung

§ 32
Ubergangsregelung ab dem DFB-Bundestag 2025 (07.11.2025)

Die nach diesem Statut dem Ausschuss Frauen-Bundesligen bzw. der
Fachgruppe Frauen-Bundesligen sowie dem Ausschuss fir Frauen- und
MadchenfuBlball bzw. der Fachgruppe Frauen- und Méadchenfufball
zugewiesenen Zustandigkeiten und Aufgaben im Zusammenhang mit
der Frauen-Bundesliga werden bis zum 1. Juli 2026 durch die
Geschiftsfiihrung der DFB GmbH & Co. KG wahrgenommen.

Die Ubergangsregelung dient der klaren und rechtssicheren Ubertragung
der Zustandigkeiten im Zusammenhang mit der Organisation und
Durchfiihrung der Frauen-Bundesliga auf die Geschaftsfliihrung der DFB
GmbH & Co. KG. Gemal dem im Rahmen des Wachstumsplans
vorgesehenen Modell sollen diese Zustandigkeiten ab dem 1. Juli 2026
durch die FBL GmbH bzw. den FBL e.V. Gbernommen werden. Vor dem
Hintergrund der zum DFB-Bundestag 2025 vorgesehenen Anderungen der
DFB-Satzung (insbesondere die Streichung des bisherigen Ausschusses
Frauen-Bundesligen), durch die sich unter anderem die Zustandigkeiten im
Bereich der Frauen-Bundesligen dndern, ist eine befristete Ubernahme der
entsprechenden Aufgaben durch die Geschiftsfiihrung der DFB GmbH &
Co. KG bis zur Ubergabe an die FBL GmbH bzw. den FBL e.V. erforderlich.
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Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

20

Neufassung Statut Frauen-Bundesliga

DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschlieflien das neue Statut Frauen-Bundesliga
zu erlassen:

Allgemeine Bestimmungen

§1

Frauen-Bundesliga

1.

Fir den Frauenfuf3ball fiihrt der DFB eine Bundesliga als bundesweite
Spielklasse. Die Frauen-Bundesliga ist eine Vereinseinrichtung des
DFB. Der DFB kann die Ausrichtung an Dritte, insbesondere eine
andere Organisation des DFB, libertragen, insbesondere verpachten.?
Im Fall einer Ubertragung der Ausrichtung der Frauen-Bundesliga an
einen Dritten richten sich die Aufgaben und Zustandigkeiten nach
diesem  Statut, einschliefBlich der Richtlinien fiur das
Lizenzierungsverfahren, und werden durch den Dritten und dessen
Gremien wahrgenommen. Dies gilt nicht fir die Sportgerichtsbarkeit,
einschlieflich des Verwaltungsbeschwerdeverfahrens, und das
Schiedsrichterwesen, soweit es nicht den Elitebereich (§ 55 Nr. 2. der
DFB-Satzung) betrifft, sowie Aufgaben im Zustandigkeitsbereich des
DFB-Prasidiums, soweit sich das DFB-Prasidium die
Aufgabenwahrnehmung durch entsprechenden Beschluss vorbehilt.
Dem ausrichtenden Dritten obliegt die Zuordnung der Aufgaben und
Zustandigkeiten nach diesem Statut, einschliefllich der Richtlinien
fur das Lizenzierungsverfahren, zu seinen Gremien. Sofern der DFB-
Zentralverwaltung nach diesem Statut, einschliefllich der Richtlinien
fur das Lizenzierungsverfahren, Aufgaben und Zustindigkeiten
zugewiesen sind, werden diese im Fall einer Ubertragung der
Ausrichtung der Frauen-Bundesliga an einen Dritten ebenfalls durch
diesen wahrgenommen.

Die Frauen-Bundesliga spielt grundséitzlich in einer Starke von 14
Mannschaften.

§2

Recht zur Teilnahme

Teilnahmeberechtigt an der Frauen-Bundesliga sind nur Vereine und
Kapitalgesellschaften, die unter den Voraussetzungen dieses Statuts
durch Abschluss eines Lizenzierungsvertrages mit der Frauen-

! Die Frauen-Bundesliga ist ab dem 1. Januar 2022 an die DFB GmbH & Co. KG verpachtet worden. Ab dem 1.
Juli 2026 ist sie an die FBL GmbH verpachtet.
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Bundesliga FBL GmbH (FBL GmbH) zur Teilnahme am Spielbetrieb
zugelassen worden sind.

§3

Erléschen und Entziehung der Lizenz sowie Verzicht auf die Lizenz,
nachtragliche Auflagen

1. Die Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb der Frauen-Bundesliga
erlischt fir die Teilnehmer ohne vorherige Ankiindigung

a) mit Ablauf des Spieljahres, fiir die sie erteilt worden ist;
b) mit Auflésung der Frauen-Bundesliga.

2. Die Lizenz kann entzogen bzw. verweigert werden, wenn
a) eine Voraussetzung fiir ihre Erteilung weggefallen ist;

b) der Teilnehmer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag mit FBL
GmbH verletzt hat;

c) der Bewerber/Teilnehmer seine im Lizenzierungsverfahren
bestehenden oder eingegangenen wesentlichen Verpflichtungen
nicht erfillt hat;

d) bei Teilnehmern und mit diesen verbundenen Unternehmen durch
Missbrauch der Gestaltungsmoglichkeiten der ordnungsgemife
Ablauf des Spielbetriebs gefihrdet wird und wesentliche in den
Bestimmungen des DFB, der DFB GmbH & Co. KG oder der FBL
GmbH getroffene Wertentscheidungen umgangen werden;

e) ein Teilnehmer in vertraglicher oder gesellschaftsrechtlicher
Beziehung zu einem Unternehmen steht, das auch zu anderen
Teilnehmern vertragliche oder gesellschaftsrechtliche
Beziehungen unterhilt, und insbesondere durch Einflussnahme
des Unternehmens oder durch abgestimmtes Verhalten der
ordnungsgemife Ablauf des Spielbetriebs gefihrdet ist. Konzerne
und die ihnen angeschlossenen Unternehmen gelten als ein
Unternehmen.

Die Bestimmung in Absatz 1 gilt entsprechend, wenn verschiedene
Unternehmen oder Konzerne, die mit Bewerbern/Teilnehmern in
vertraglichen oder gesellschaftsrechtlichen Beziehungen stehen,
gemeinsam durch Einflussnahme auf den jeweiligen
Bewerber/Teilnehmer den ordnungsgemiflen Ablauf des
Spielbetriebs gefdahrden;

f) ein unmittelbarer oder mittelbarer Anteilseigner des
Bewerbers/Teilnehmers gegen die Beschrankung der
Mehrfachbeteiligung an Kapitalgesellschaften (§ 9 Nr. 2.) verstofit,
der Bewerber/Teilnehmer an diesem Verstof3 aktiv mitgewirkt hat
oder er die Mehrfachbeteiligung durch Kooperation mit dem
betreffenden Anteilseigner aktiv fordert und der Be-
werber/Teilnehmer trotz Aufforderung durch die FBL GmbH
innerhalb angemessener Frist nicht durch geeignete Maflnahmen
auf die Behebung des Verstofles hinwirkt.

Hinsichtlich der Zustiandigkeit gilt § 11.
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3. Unter den Voraussetzungen des § 3 Nr. 2. kann die FBL GmbH in
geeigneten Fillen statt eines Entzugs der Lizenz dem Teilnehmer
nachtraglich Auflagen erteilen. § 8 Nr. 4., letzter Absatz gilt
entsprechend.

§4
Rechtsbeziehungen zu den Mitgliedsverbanden

Soweit durch dieses Statut Zustiandigkeiten des DFB, der DFB GmbH &
Co. KG, des Frauen-Bundesliga FBL e.V. (FBL e.V.) oder der FBL GmbH und
seiner/ihrer Organe begriindet und die Anwendung von Satzung und
Ordnungen dieser bestimmt werden, sind die Mitgliedsverbdande des
DFB verpflichtet, dies in ihre Satzungen und Ordnungen aufzunehmen,
auch durch entsprechende Verpflichtungen ihrer Vereine.

Hierzu gehéren insbesondere die Vorschriften liber
1. Terminlisten und Fernsehrechte und

2. Spielbetrieb und Beitrage.

§5
Terminlisten, Fernsehrechte und Vermarktung

1. Die Rechte aus den Terminlisten der Meisterschaftsspiele der Frauen-
Bundesliga libt die FBL GmbH aus.

2. Das Recht, Spielansetzungen von Spielen der Frauen-Bundesliga im
Bereich des DFB festzulegen, besitzt die FBL GmbH.

3. Das Recht, iber Fernseh- und Hoérfunkiibertragungen von
Meisterschaftsspielen der Frauen-Bundesliga Vertrage zu schlief3en,
besitzt die FBL GmbH. Entsprechendes gilt auch fiir die Rechte
beziiglich aller anderen Bild- und Tontrdger, gegenwairtiger und
kiinftiger technischer Einrichtungen jeder Art und in jeder Programm-
und Verwertungsform, insbesondere iliber Internet oder andere
Online-Dienste, sowie moéglicher Vertragspartner.

4. Die weiteren Rechte zur Ligavermarktung der Frauen-Bundesliga,
einschlieBlich des Rechts, offizielle Spieldaten der Spiele zu erheben
und diese offiziellen Spieldaten gemeinschaftlich zu vermarkten,
stehen der FBL GmbH zu.

5. Das Recht, fiir Spiele in den internationalen Frauen-
Klubwettbewerben der FIFA und UEFA Vertrdge Gber die Fernseh- und
Horfunklibertragungen zu schlieBen, nehmen die jeweils
teilnehmenden Vereine bzw. Kapitalgesellschaften der Frauen-
Bundesliga wahr, solange die FIFA bzw. UEFA dieses Recht nicht
selbst ausiibt oder auf die FBL GmbH iibertragt. In diesem Fall wird
dieses Recht, soweit moglich und zuldssig, vom der FBL GmbH
wahrgenommen. Entsprechendes gilt auch fiir die Rechte beziiglich
aller anderen Bild- und Tontriger, gegenwartiger und kiinftiger
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technischer Einrichtungen jeder Art und in jeder Programm- und
Verwertungsform, insbesondere iiber Internet oder andere Online-
Dienste, sowie moglicher Vertragspartner.

6. Die Einnahmen aus der Verwertung der vorstehend ausgefiihrten
Rechte stehen der FBL GmbH im Rahmen der satzungsrechtlichen,
vertraglichen und sonstigen Regelungen zu.

Uber den Anteil der Einnahmen der den Vereinen bzw.
Kapitalgesellschaften der Frauen-Bundesliga zusteht und die
Verteilung dieses Anteils zwischen den Vereinen bzw.
Kapitalgesellschaften der Frauen-Bundesliga beschlieit die
Gesellschafterversammlung der FBL GmbH.

7. Vertrage hinsichtlich der Vergabe von Rechten an Spielen der Frauen-
Bundesliga fiir Fernseh- und Horfunkilibertragungen, fiir alle anderen
Bild- und Tontrager, kiinftige technischer Einrichtungen jeder Art, in
jeder Programm- und Verwertungsform sowie maéglicher
Vertragspartner werden von der Geschéaftsfilhrung der FBL GmbH
abschlieflend verhandelt und abgeschlossen.

8. Die Gesellschafterversammlung der FBL GmbH ist zustindig fiir den
Erlass von Richtlinien zur Ligavermarktung

9. Die FBL GmbH ist berechtigt, aufgrund von Spielverlegungen (z. B. auf
Antrag eines Teilnehmers oder wegen Unbespielbarkeit des Platzes)
entstehende Mehrkosten fiir die Medienproduktion auf die
verantwortlichen Vereine bzw. Kapitalgesellschaften umzulegen.

. Lizenzierungs- und Teilnahmevoraussetzungen fir die Frauen-
Bundesliga

§6
Lizenzierungs- und Teilnahmevoraussetzungen

1. Teilnahmeberechtigt sind nur die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften,
die die Lizenz zur Frauen-Bundesliga durch Abschluss eines
Lizenzierungsvertrags zwischen der FBL GmbH und dem betreffenden
Verein bzw. der betreffenden Kapitalgesellschaft erhalten haben. Die
Lizenz wird jeweils fiir eine Spielzeit erteilt.

2. Ein Verein kann nur eine Lizenz fiir die Frauen-Bundesliga erwerben,
wenn er rechtlich unabhiangig ist, d. h. auf ihn kein Rechtstrager einen
rechtlich beherrschenden oder mitbeherrschenden Einfluss ausiiben
kann, Giber eine eigene Fuf3ballabteilung verfiigt und sportlich fiir die
Teilnahme an der Frauen-Bundesliga qualifiziert ist.



Ausnahmen vom Erfordernis der rechtlichen Unabhangigkeit konnen
nur bewilligt werden, wenn der betreffende Rechtstriger seit mehr als
20 Jahren den FufBballsport des Vereins ununterbrochen und
erheblich geférdert hat. Uber die Bewilligung von Ausnahmen
entscheidet das Prasidium des DFB auf Antrag des FBL e.V. Die
Bewilligung setzt voraus, dass der betreffende Rechtstrager in
Zukunft den Amateurfuflballsport in bisherigem Ausmafl weiter
fordert.

3. Voraussetzung fiir die Lizenzierung ist die sportliche Qualifikation.
Sie ergibt sich aus der Abschlusstabelle der Frauen-Bundesliga des
laufenden Spieljahres sowie aus den Bestimmungen der DFB-
Spielordnung zum Auf- und Abstieg zwischen der Frauen-Bundesliga
und der 2. Frauen-Bundesliga.

4. Voraussetzung fiir die Lizenzierung ist auflerdem die fristgerechte
Bewerbung um die Lizenz zur Frauen-Bundesliga mit allen
erforderlichen Unterlagen entsprechend der Lizenzierungsrichtlinien
Frauen-Bundesliga.

Mit der Bewerbung miissen sich die Vereine bzw.
Kapitalgesellschaften den Bestimmungen dieses Statuts unterwerfen.
Fir die Entscheidungen von Streitigkeiten zwischen dem
betreffenden Verein bzw. Kapitalgesellschaft und dem DFB, der DFB
GmbH & Co. KG und der FBL GmbH ist der Abschluss eines
Schiedsgerichtsvertrags vorgesehen.

5. Wird eine der genannten Lizenzierungsvoraussetzungen nicht erfiillt,
kann der betreffende Verein bzw. die Kapitalgesellschaft die Lizenz
zur Frauen-Bundesliga nicht erhalten.

6. Fir den erstmaligen Erlass der ,Richtlinien fiir das
Lizenzierungsverfahren Frauen-Bundesliga“ (Lizenzierungsrichtlinien
Frauen-Bundesliga) ist das DFB-Prasidium, fiir weitere Anderungen
und Erganzungen ist die Gesellschafterversammlung der FBL GmbH
zustandig.

7. Die Gesellschafterversammlung der FBL GmbH kann fiir die
Teilnehmer der Frauen-Bundesliga verbindliche
Nachhaltigkeitsrichtlinien erlassen.

§7
Bewerbungsfrist und -antrag

1. Termin zur Abgabe der Bewerbung um die Lizenz zur Frauen-
Bundesliga ist der 15. Marz, 17:00 Uhr, vor Beginn des Spieljahres. Bis
zu diesem Zeitpunkt sind auch die gemaf § 6 Nr. 4. einzureichenden
Unterlagen vorzulegen.
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Auf die wahrend der Spielzeit erfolgende Beantragung der
Lizenzierung gemaf § 9 Nr. 3. b) finden die Fristen keine Anwendung.

2. Mit dem Antrag auf Lizenz (Bewerbung) muss der Verein bzw. die
Kapitalgesellschaft die dazu erlassene rechtsverbindliche schriftliche
»Erklarung zur Bewerbung um die Lizenz zur Frauen-Bundesliga“
abgeben.

§8
Verfahrensgang fiir das Lizenzierungsverfahren

1. Der Bewerber unterzeichnet den Lizenzierungsantrag mit den
erforderlichen Anlagen und legt die vollstandigen
Bewerbungsunterlagen innerhalb der in § 7 Nr. 1. festgelegten Frist
der FBL GmbH vor. Die Vorlage der Unterlagen kann lber eine von der
FBL GmbH bzw. in deren Auftrag von der DFB GmbH & Co. KG zur
Verfliigung gestellte Online-Plattform erfolgen, sofern dort eine
entsprechende Moéglichkeit er6ffnet wird.

2. Die FBL GmbH iiberpriift die vorgelegten Unterlagen.

3. Sind diese Unterlagen unvollstindig oder nicht fristgerecht
eingereicht, weist sie den Antrag zuriick.

Im Falle der Unvollstindigkeit erfolgt die Zuriickweisung erst nach
erfolglosem Ablauf einer von der FBL GmbH zu setzenden Nachfrist

von bis zu fiinf Werktagen.

Bei Zuriickweisung ist die Beschwerde an den Lizenzierungsausschuss
zuldssig.

4. Sind die Unterlagen vollstindig und fristgerecht eingereicht, erfolgt
die Sachpriifung. Ergebnis dieser Priifung ist:

a) Der Bewerber kann zugelassen werden.

b) Der Bewerber kann unter Bedingungen zugelassen werden.

c) Der Bewerber kann unter Auflagen zugelassen werden.

d) Der Bewerber kann nicht zugelassen werden.

Bedingungen und Auflagen kénnen kumulativ festgelegt werden.

Im Falle der Entscheidung nach Buchstabe b), c) oder d) ist Beschwerde
an die FBL GmbH zulassig. Bei fehlender oder nur teilweiser Abhilfe
teilt die FBL GmbH dem Bewerber dies mit. Der Bewerber kann

innerhalb von drei Tagen ab Zustellung Widerspruch erheben. Erhebt
der Bewerber fristgerecht Widerspruch, wird die vollstindige
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Beschwerde dem Lizenzierungsausschuss vorgelegt. Dieses Verfahren
kann in den ,,Richtlinien fiir das Verfahren“ ndaher ausgestaltet werden.

5. Nach  Durchfilhrung dieses Verfahrens entscheidet die
Geschiftsfiihrung der FBL GmbH unter Beriicksichtigung der
sportlichen Qualifikation abschlieBend {iber die Erteilung oder
Ablehnung der Lizenz. Die Verwaltungsbeschwerde zum DFB-
Bundesgericht gemaf § 31 der Rechts- und Verfahrensordnung des
DFB kann ausschliefllich gegen diese abschlieflende
Verwaltungsentscheidung, nicht jedoch gegen die vorausgehenden
Entscheidungen der FBL GmbH oder des Lizenzierungsausschusses
eingelegt werden.

Bei Erteilung der Lizenz durch die Geschiaftsfiihrung der FBL GmbH
schliet die FBL GmbH mit dem entsprechenden Verein bzw.
Kapitalgesellschaft den Lizenzierungsvertrag.

Nach endgiiltiger Feststellung der fehlenden wirtschaftlichen oder
technisch- organisatorischen Leistungsfahigkeit durch die FBL GmbH
oder durch den Lizenzierungsausschuss oder bei fehlender
sportlicher Qualifikation lehnt die Geschaftsfiilhrung der FBL GmbH
nach Entscheidung des Lizenzierungsausschusses die Lizenzierung
ab.

Bei Ablehnung der Lizenzierung nach Ausschépfung des
verbandsinternen Rechtswegs gemaf Nrn. 1. bis 5. ist der Rechtsweg
zum Standigen Schiedsgericht gegeben.

6. Der Verfahrensweg und die Verfahrensweise in der FBL GmbH und vor
dem Lizenzierungsausschuss sind in den Lizenzierungs-Richtlinien
geregelt.

Im Ubrigen gelten fiir die Lizenzierung die von der
Gesellschafterversammlung der FBL GmbH beschlossenen Richtlinien in
der jeweils giiltigen Fassung.

lll. Regelungen fiir Tochtergesellschaften
§9

Lizenzierung von Tochtergesellschaften

1. Eine Kapitalgesellschaft (Tochtergesellschaft) mit der in sie
ausgegliederten Fufballabteilung bzw. weiteren wirtschaftlichen
Geschiftsbetrieben kann unter Beachtung des in Nrn. 2., 3. und 4.
geregelten Verfahrens am Spielbetrieb der Frauen-Bundesliga
teilnehmen, wenn sie die allgemeinen sowie die fir
Tochtergesellschaften der Lizenzligen in § 16c Nr. 3. in Verbindung
mit § 16e der Satzung des DFB geregelten besonderen
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Lizenzierungsvoraussetzungen erfillt. Der Mutterverein muss zudem
rechtlich unabhéngig im Sinne des § 6 Nr. 2. sein.

Die in § 16c Nr. 3. in Verbindung mit § 16e der Satzung des DFB
enthaltenen Regelungen gelten fiir Tochtergesellschaften der
Frauen-Bundesliga im Ubrigen entsprechend.

. Niemand darf unmittelbar oder mittelbar mit einer Beteiligung von
10 % oder mehr der Stimmrechte oder des Kapitals an insgesamt
mehr als einer Kapitalgesellschaft der Frauen-Bundesliga beteiligt
sein. Unabhdngig von der Beteiligungshéhe darf niemand
unmittelbar oder mittelbar mit Kapital oder Stimmrechten an mehr
als insgesamt drei Kapitalgesellschaften der Frauen-Bundesliga
beteiligt sein. Die Beschrankungen nach Satz 1 und 2 gelten nicht fiir
Beteiligungen, die vor dem 1. Juli 2015 erworben wurden.

Die Kapitalgesellschaften sind im Rahmen des rechtlich Méglichen
und Zumutbaren verpflichtet, durch geeignete Maflnahmen auf die
Einhaltung der vorstehenden Beschrankung hinzuwirken. Eine
Kapitalgesellschaft, die die Zusammensetzung ihres
Anteilseignerkreises nicht beeinflussen kann, wie namentlich im Fall
der Borsennotierung, ist flir Verstofle ihrer Anteilseigner gegen die
Mehrfachbeteiligungsbeschrankung nur verantwortlich, wenn sie an
dem Verstof aktiv und schuldhaft mitgewirkt hat.

Eine mittelbare Beteiligung geman Nr. 2., Absatz 1 liegt vor, wenn
jemand beherrschenden Einfluss (im Sinne von § 17 AktG) auf den
unmittelbaren Anteilseigner ausiiben kann oder der unmittelbare
Anteilseigner die Beteiligung fiir Rechnung eines anderen hilt. Die
Beteiligung des unmittelbaren Anteilseigners wird dem mittelbaren
Anteilseigner in diesem Fall in vollem Umfang zugerechnet.

Ein Verein (Mutterverein), der an einer Tochtergesellschaft
mehrheitlich beteiligt ist (§ 16c Nr. 1. in Verbindung mit § 16e der
Satzung des DFB), kann mit Zustimmung der Geschaftsfiihrung der
FBL GmbH

a) sein Antragsrecht fiir eine Lizenz zu Beginn des
Lizenzierungsverfahrens dieser Kapitalgesellschaft einrdumen,
wobei das Antragsrecht des Vereins bestehen bleibt und ein
Antrag des Vereins gegebenen- falls unter der auflésenden
Bedingung der Lizenzierungserteilung an die Kapitalgesellschaft
zu stellen ist, oder

b) der Kapitalgesellschaft wahrend der laufenden Spielzeit — unter
Verzicht auf die eigene Lizenz im Falle einer Lizenzierung der
Kapitalgesellschaft — das Recht einrdumen, eine Lizenz zu
beantragen, um anstelle des Vereins am Spielbetrieb
teilzunehmen.
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Die Tochtergesellschaft erhilt die Lizenz in den Fallen a) und b) nur,
wenn sie zuvor ein Lizenzierungsverfahren erfolgreich durchlaufen
und erklért hat, fiir die Verbindlichkeiten des Vereins gegeniiber der
FBL GmbH mit einzustehen. Eine Weiterlibertragung des
Antragsrechts oder der Lizenz auf Dritte ist nicht méglich.

Vor der Beschlussfassung des Vereins iiber die Teilnahme der
Tochtergesellschaft am Spielbetrieb der Frauen-Bundesliga durch
das zustindige Vereinsorgan hat der Mutterverein die
Geschiftsfihrung der FBL GmbH durch Vorlage der erforderlichen
Unterlagen zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Die Stellungnahme der Geschiftsfiihrung der FBL GmbH
hat innerhalb von drei Wochen nach Eingang der Unterlagen bei der
FBL GmbH zu erfolgen. Die Stellungnahme entbindet den Verein
nicht von seiner Verantwortlichkeit. Zu den vorzulegenden
Unterlagen gehéren insbesondere die Beschlussvorlage des
zustindigen Vereinsorgans, die nach dem Umwandlungsgesetz
notwendigen Pline, Berichte und/oder Vertrige, gegebenenfalls
notwendige Anderungen der Vereinssatzung sowie die Satzung oder
der Gesellschaftsvertrag der Tochtergesellschaft und Aussagen iber
beabsichtigte Beteiligungsverhiltnisse.

Die vorstehenden Regelungen gelten nur fiir den erstmaligen Erwerb
der Lizenz durch eine Tochtergesellschaft.

Kapitalgesellschaften, die aus der Frauen-Bundesliga in die 2.
Frauen- Bundesliga absteigen oder aus der 2. Frauen-Bundesliga in
die Frauen- Bundesliga aufsteigen, verfiigen iiber ein eigenes
Antragsrecht. Nr. 3. findet insoweit keine Anwendung.

Kapitalgesellschaften miissen zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit darlegen, dass ihr gezeichnetes Kapital (§ 272
Absatz 1 HGB) mindestens € 200.000,00 betragt.

Im Ubrigen gelten fiir die Lizenzierung die Bestimmungen der §§ 6
bis 8 einschlieSlich der gemd & 8 Nr. 7. von der
Gesellschafterversammlung der FBL GmbH beschlossenen
Richtlinien. Bei der erstmaligen Erteilung der Lizenz an eine
Kapitalgesellschaft kann die Geschéaftsfiihrung der FBL GmbH
abweichend von Nr. 3. und den §§ 6 bis 8 andere oder weitere
Unterlagen der Kapitalgesellschaft oder des Muttervereins fordern.

. Mutterverein und Tochtergesellschaft kénnen die Lizenz fiir die

Frauen-Bundesliga nicht gleichzeitig erhalten.

§10

Riickfall, Verlust und Riickiibertragung des Antragsrechts
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Eine Umwandlung der Tochtergesellschaft hat keinen Einfluss auf
das Recht zur Teilnahme am Lizenzierungsverfahren und am
Spielbetrieb, wenn sich an der mehrheitlichen Beteiligung durch den
Mutterverein nichts dndert.

. Verliert die Tochtergesellschaft die Lizenz oder ihr Antragsrecht,
erwirbt der Mutterverein ein Antragsrecht fir die Lizenz zur
folgenden Spielzeit nur, wenn er sich mit einer eigenen
Vereinsmannschaft sportlich fiir die Frauen-Bundesliga qualifiziert
hat.

. Mit Auflosung oder Verlust der Rechtsfihigkeit des Muttervereins
verliert die Tochtergesellschaft ihr Antragsrecht fir eine
Lizenzierung fiir die folgende Spielzeit. Eine bereits erteilte Lizenz
erlischt mit dem Ablauf des Spieljahres, fiir das sie erteilt worden ist.
Eine neue Lizenzierung wird nicht erteilt.

. Mutterverein und Tochtergesellschaft kénnen die Berechtigung zur
Beantragung einer Lizenz fiir die folgende Spielzeit einvernehmlich
auf den Mutterverein zurickuibertragen, wenn die
Tochtergesellschaft fiir diese Spielzeit sportlich qualifiziert ist und
die Geschiftsfiihrung der FBL GmbH zustimmt.

IV. Gremien und Verwaltung

§11
Gesellschafterversammlung der FBL GmbH, Geschéaftsfiuhrung der FBL
GmbH

1. Die Befugnisse und die Zusammensetzung der Gremien sind in der
Satzung des FBL e.V. und im Gesellschaftsvertrag der FBL GmbH
geregelt.

2. Die Geschiftsfiihrung der FBL GmbH ist unter anderem zustindig

a) fiir die Spielleitung der Frauen-Bundesliga,

b) fir die Entscheidungen Giber den Auf- und Abstieg,

c) fur die Erteilung und Entziehung der Lizenz zur Frauen-
Bundesliga,

d) fiir die Genehmigung der Teilnahme von Bundesliga-
Spielerinnen an Abschieds-, Benefiz- und
Wohltéitigkeitsspielen.

Entscheidungen gemif dieser Vorschrift ergehen durch Beschluss,
der im Fall der Ablehnung zu begriinden ist.
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3. Die Gesellschafterversammlung der FBL GmbH sowie die DFB-
Zentralverwaltung unterstiitzen die Geschéaftsfiihrung der FBL
GmbH bei der Durchfiihrung dieser Aufgaben.

§12
Zusammensetzung und Entscheidungen des Lizenzierungsausschusses

1. Der Lizenzierungsausschuss besteht aus zwei vom FBL e.V.
vorgeschlagenen Vertretern und zwei von der DFB GmbH & Co. KG
vorgeschlagenen Vertretern, die jeweils nicht personenidentisch mit
Vertretern in der Gesellschafterversammlung sind, und einem
externen Wirtschaftsprifer. Die Mitglieder des
Lizenzierungsausschusses diirfen fiir keinen am Spielbetrieb der
Frauen-Bundesliga teilnehmenden Klub tatig oder bei diesem
Mitglied sein. Vorgaben der FIFA und der UEFA hinsichtlich der
Besetzung von Lizenzierungsorganen sind zu beachten.

2. Die Mitglieder des Lizenzierungsausschusses werden durch die
Gesellschafterversammlung der FBL GmbH fiir eine Amtszeit von vier
Jahren gewidhlt. Dariiber hinaus werden jeweils ein Klub-Vertreter
und ein DFB-Vertreter als Ersatzmitglied gewahlt.

Die Klub-Vertreter werden durch die Mitgliederversammlung des FBL
e.V., die DFB-Vertreter durch die Gesellschafterversammlung der
DFB GmbH & Co. KG und der Wirtschaftspriifer durch die
Geschiftsfihrung der FBL GmbH vorgeschlagen.

3. Die Gesellschafterversammlung der FBL GmbH widhlt zudem den
Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden des
Lizenzierungsausschusses aus. Der Beschluss bedarf einer
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmen.

4. Der Lizenzierungsausschuss tritt unter der Leitung des Vorsitzenden
bei Bedarf zusammen. Der Lizenzierungsausschuss st
beschlussfahig, wenn wenigstens drei Mitglieder, unter ihnen der
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Falls nur zwei
Mitglieder an einer Sitzung teilnehmen kénnen, kann das jeweilige
Ersatzmitglied anstelle des abwesenden Mitglieds mitwirken, um die
Beschlussfahigkeit herbeizufiihren.

5. Der Lizenzierungsausschuss kann jederzeit Stellungnahmen externer
Sachverstdandiger einholen und sie bei seiner Entscheidungsfindung
beriicksichtigen.

6. Mitglieder des Lizenzierungsausschusses, die ein direktes Interesse
an einer konkreten Lizenzierungsentscheidung haben oder bei denen
Interessenkonflikte bestehen, diirfen an der Beratung und



Beschlussfassung nicht mitwirken. Die Einzelheiten regeln die
Lizenzierungsrichtlinien Frauen-Bundesliga.

Beschliisse konnen, wenn nicht mehr als ein an der Entscheidung zu
beteiligendes Ausschussmitglied widerspricht, auch im schriftlichen
Umlaufverfahren, telefonisch oder per Videokonferenz gefasst
werden. Der Lizenzierungsausschuss beschlieft mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.

§13

Spielleitung

Die Spielleitung der Frauen-Bundesliga wird von der FBL GmbH
wahrgenommen.

Die Spielleitung ist insbesondere zustindig fiir

a) die Aufstellung der Terminliste und evtl. Anderungen,

b) die Fiihrung der offiziellen Tabelle,

c) die Entsendung von Spielbeobachtern,

d) die Absetzung und Verlegung von Meisterschaftsspielen,

e) Entscheidungen Giber den Wechsel der Platzanlage,

f) Entscheidungen lber Spielberechtigungen von Spielerinnen,

g) Herausgabe von Spielberechtigungslisten.

Zur Ausiibung der Spielleitung ernennt die
Gesellschafterversammlung der FBL GmbH eine Person der
Geschiftsfiihrung der FBL GmbH zum Spielleiter fiir die Frauen-
Bundesliga. Er wird von den iibrigen Geschéaftsfihrern in dieser
Tatigkeit vertreten. Der Spielleiter der Frauen-Bundesliga ist
gleichzeitig Vertreter der FBL GmbH im DFB-Ausschuss fiir Frauen-
und MaiadchenfuBBball und DFB-Spielausschuss sowie in der
Fachgruppe Frauen- und Madchenfuf3ball der DFB GmbH & Co. KG.

Gegen Entscheidungen des Spielleiters kann ein betroffener
Teilnehmer innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe Beschwerde
bei der Gesellschafterversammlung der FBL GmbH erheben. Ist es
sachlich geboten, kann der Spielleiter die Beschwerdefrist abkiirzen.
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4. Bei der Terminplanung und Schiedsrichteransetzung haben die
Spiele der Frauen-Bundesliga Vorrang vor Spielen der 2. Frauen-
Bundesliga und Spielen auf Regional- und Landesverbandsebene.

5. Spiele der UEFA Women’s Champions League sollen nach
Méglichkeit nicht an Spieltagen der Frauen-Bundesliga stattfinden.
Werden dennoch Begegnungen der UEFA Women’s Champions
League an Bundesliga-Spieltagen angesetzt, sind die Teilnehmer an
der UEFA Women’s Champions League dazu verpflichtet, das Spiel
der Frauen-Bundesliga vorzuziehen, jedoch spatestens vor dem
nichsten der UEFA Women’s Champions League folgenden
Pflichtspiel auszutragen. In begriindeten Einzelfdllen kann die
Spielleiterin einem spateren Termin zur Austragung des
Bundesligaspiels zustimmen.

§14
Schiedsrichter-Ansetzung

1. Die Schiedsrichter-Ansetzung und -umbesetzung der Frauen-
Bundesliga werden von der Schiedsrichterfiihrung fir den
Elitebereich wahrgenommen.

2. Gegen Entscheidungen der Schiedsrichterfihrung fiir den
Elitebereich gemafn Nr. 1. kann der Spielleiter innerhalb einer Frist
von vier Tagen nach Bekanntgabe Beschwerde bei der
Gesellschafterversammlung der FBL GmbH erheben. Die
Beschwerdefrist kann abgekiirzt werden.

3. Eine Einspruchsmdglichkeit der Vereine und Kapitalgesellschaften
gegen Schiedsrichter-Ansetzungen besteht nicht.

§15
Sicherheitsangelegenheiten

Die DFB-Kommission Pravention & Sicherheit & FuBballkultur ist fur die
Sicherheitsbelange bei den Spielen der Frauen-Bundesliga unter
Beachtung der Sicherheitsrichtlinien zustindig.

§16
Sportgerichtsbarkeit

Die Sportgerichtsbarkeit fiir die Frauen-Bundesliga obliegt dem
Kontrollausschuss, dem Sportgericht und dem Bundesgericht des DFB
nach der Satzung und den Ordnungen des DFB, insbesondere der Rechts-
und Verfahrensordnung des DFB.
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V. Besondere Bestimmungen

§17

Ubertragung des Antragsrechts

Ein eingetragener Verein, der Uber die Moglichkeit verfiigt, sich
sportlich fiir eine oder mehrere Bundesspielklassen der Frauen und
Juniorinnen (Frauen-Bundesliga) zu qualifizieren (abgebender
Verein), kann mit Zustimmung der Geschiftsfiihrung der FBL GmbH
sein Antragsrecht fir eine Lizenz zu samtlichen Bundesspielklassen
der Frauen und Juniorinnen vor Ablauf der Bewerbungsfristen (15.
Marz, 17:00 Uhr) einem anderen eingetragenen Verein
(aufnehmender Verein) einrdumen. Die Zustimmung wird
grundsétzlich nur erteilt, wenn die Vereinssitze nicht mehr als 150
km voneinander entfernt sind.

Der abgebende Verein kann sein Antragsrecht fir die Frauen-
Bundesliga mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der
FBL GmbH statt dem aufnehmenden Verein auch unmittelbar einer
zu diesem Zeitpunkt am Spielbetrieb der Bundesliga, 2. Bundesliga
oder 3. Liga der Herren teilnehmenden Tochtergesellschaft des
aufnehmenden Vereins einrdumen.

Das Antragsrecht des abgebenden Vereins bleibt bestehen.
Lizenzierungsantrage des abgebenden Vereins sind gegebenenfalls
unter der auflésenden Bedingung der Lizenzerteilung an den
aufnehmenden Verein zu stellen. Eine Weiteriibertragung des
Antragsrechts auf Dritte ist nicht moglich.

Der aufnehmende Verein bzw. die aufnehmende
Tochtergesellschaft erhilt die Lizenz nur, wenn

a) er/sie zuvor das/die Lizenzierungsverfahren erfolgreich
durchlaufen hat;

b) die am 15. Marz des jeweiligen Jahres fiir die um die
sportliche Qualifikation fir die Frauen-Bundesliga
spielenden Mannschaften spielberechtigten Spielerinnen,
grundsdtzlich geschlossen und mit Zustimmung des
abgebenden Vereins, zum 1. Juli aus diesem austreten und
sich dem aufnehmenden Verein bzw. dem Mutterverein der
aufnehmenden Tochtergesellschaft anschliefen; eine nach
Ansicht der Geschiaftsfiihrung der FBL GmbH im Rahmen
einer Wechselperiode (ibliche Fluktuation sowie der
Vorbehalt der Lizenzierung des aufnehmenden Vereins sind
hierbei unschiadlich;

c) der Spielbetrieb aller weiteren Frauen- und
Madchenmannschaften des abgebenden Vereins nach den
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Bestimmungen des zustindigen Mitgliedsverbandes auf den
aufnehmenden Verein bzw. den Mutterverein der
aufnehmenden Tochtergesellschaft, der den Spielbetrieb
fortfiihrt, iibertragen wird und

d) er/sie sich schriftlich dazu verpflichtet hat, samtliche Gber
den Zeitpunkt der Lizenzerteilung hinaus giiltigen Vertrige
des abgebenden Vereins mit Vertragsspielerinnen im Fall
einer Lizenzierung zur Frauen-Bundesliga zu (ibernehmen.

e) Eine aufnehmende Tochtergesellschaft muss zuséatzlich

erklaren, fir die Verbindlichkeiten des abgebenden Vereins
gegeniiber der FBL GmbH mit einzustehen und, soweit ihr
eine Ausnahme vom Erfordernis der mehrheitlichen
Beteiligung des Muttervereins erteilt wurde (§ 16c Nr. 3. der
DFB-Satzung), zukiinftig auch den Amateurfuflball der
Frauen in bisherigem Ausmaf weiter zu féordern.
Soweit der aufnehmende Verein bzw. die aufnehmende
Tochtergesellschaft eine Lizenz fiir eine Bundesspielklasse
der Frauen und Juniorinnen erhalten hat, ist eine Lizenz des
abgebenden Vereins zu dieser oder einer anderen
Bundesspielklasse der Frauen und Juniorinnen fiir die gleiche
Spielzeit ausgeschlossen. Uber eine weitere Teilnahme des
abgebenden Vereins am Spielbetrieb auf
Landesverbandsebene entscheidet der zustandige
Mitgliedsverband.

3. Vonder vorstehenden Regelung kann eine Frauenfuf3ball-Abteilung
eines Frauen-Bundesliga-Vereins erst nach Ablauf von fiinf Jahren
erneut Gebrauch machen.

4. Die Wartefristregelung der Spielerinnen richtet sichnach § 17 Nr. 2.5
der DFB-Spielordnung.

5. Fusioniert ein Frauen-Bundesliga-Verein mit einem anderen Verein,
kann die Geschiaftsfiihrung der FBL GmbH diesem Verein die Lizenz
zur Frauen-Bundesliga erteilen.

6. Diese Vorschrift ist auf bereits am Spielbetrieb der Frauen-
Bundesliga teilnehmende Kapitalgesellschaften nicht anwendbar.

§18
Schiedsgerichtsbarkeit

Zur Erledigung von Streitigkeiten konnen der DFB, die DFB GmbH & Co.
KG, die FBL GmbH sowie die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften der
Frauen-Bundesliga Schiedsgerichtsvertrage miteinander abschlief3en.

§19
Einsatz von Spielerinnen



Der Einsatz von Spielerinnen richtet sich nach der DFB-Spielordnung.

§20
Auf- und Abstieg

Der Auf- und Abstieg zwischen der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-
Bundesliga ist in der DFB-Spielordnung geregelt.

§21
Anti-Doping

In der Frauen-Bundesliga koénnen Doping-Kontrollen angeordnet
werden (vgl. §§ 4 und 6 der DFB-Satzung, § 5 der DFB-Spielordnung). Es
gelten die vom DFB erlassenen Anti-Doping-Richtlinien.

§22
Anzuwendende Vorschriften

Soweit in diesem Statut nichts anderes bestimmt ist, gelten fiir die
Frauen-Bundesliga sowie die Durchfiihrung des Spielbetriebs der
Frauen-Bundesliga die sonstigen Regelungen des DFB, insbesondere:

1. die Spielordnung des DFB und die Durchfiihrungsbestimmungen zur
DFB-Spielordnung;

2. die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB;
3. die Schiedsrichterordnung des DFB;

4. die Ausbildungsordnung des DFB.

§ 23
Schadensersatz

Schadensersatzanspriiche gegen den DFB, die DFB GmbH & Co. KG,
sowie die FBL GmbH aufgrund der Lizenzierung, der Nicht-Lizenzierung
bzw. der Entziehung der Lizenz oder etwaiger Auflagen oder
Bedingungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verein wiese nach,
dass die Schiadigung vorsétzlich durch ein Organ des DFB, der DFB GmbH
& Co. KG oder der FBL GmbH erfolgt ist, der Verein seinerseits samtliche
Rechtsbehelfe zur Abwendung des Schadens ergriffen hat und der
Geschidigte nicht anderweitig Schadensersatz verlangen kann.
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VII. Finanzangelegenheiten

§24
Lizenzierungsverfahrens- und Lizenzierungsgebihr

Fir die Teilnahme am Lizenzierungsverfahren sowie nach erfolgter
Lizenzierung fillt fiir die Frauen-Bundesliga jeweils eine Gebiihr an. Die
Lizenzierungsverfahrens- und die Lizenzierungsgebiihren werden von
der Gesellschafterversammlung der FBL GmbH festgesetzt.

§25
Eintrittskartenabrechnung

Die Eintrittskartenabrechnung ist der FBL GmbH durch den
veranstaltenden Teilnehmer unaufgefordert 14 Tage nach dem
Spieltermin zuzusenden.

§ 26
Kosten fiir Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterinnen-Beobachter

1. Die Kosten der Schiedsrichterinnen werden fir die Frauen-
Bundesliga gesondert gepoolt und den jeweiligen Teilnehmern zu
gleichen Teilen in Rechnung gestellt.

2. Gemal § 15 der DFB-Schiedsrichterordnung wird der
Auslagenersatz fiir Schiedsrichterinnen durch die Geschiaftsfiihrung
der FBL GmbH auf Vorschlag der Schiedsrichterfiihrung fiir den
Elitebereich festgelegt, soweit die Aufgabe nicht von einer anderen
Organisation des DFB wahrgenommen wird.

§ 27
Umsatzsteuer

Alle im DFB-Statut fiir die Frauen-Bundesliga aufgefiihrten Betrige oder
Berechnungsformeln, die zu zahlbaren Betrdgen fiihren, verstehen sich
zuziglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit die Betrige dem
Zahlungsgrund nach der Umsatzsteuer unterliegen.

Das Statut tritt zum 01.07.2026 in Kraft.
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Begriindung:

Als notwendige Folge der Umstrukturierung der Frauen-Bundesligen
wurde das Statut Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga in zwei
eigenstdandige Statute, das Statut Frauen-Bundesliga und das Statut 2.
Frauen-Bundesliga aufgeteilt, um den jeweiligen individuellen
Anforderungen der Ligen gerecht zu werden.
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Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

21

DFB-Statut 2. Frauen-Bundesliga

DFB-Prasidium

Der

DFB-Bundestag md&ge beschlieen das DFB-Statut 2. Frauen-

Bundesliga neu zu fassen:

Dieses DFB-Statut fir diefFraten-Bundestigatund die 2. Frauen-Bundesliga

1.

ist zum 1. Juli 2014 in Kraft getreten.

Allgemeine Bestimmungen

§1

Fraven—Bundestigaund 2. Frauen-Bundesliga

Fir den Frauenfufiball fihrt der DFB eine—Bundestiga—und eine 2.
Frauen-Bundesliga als bundesweite Spielklassen. Die Fraten-

Bundestigs—und—die 2.  Frauen-Bundesliga sind  eine
Vereinseinrichtungen des DFB. Der DFB kann die Ausrichtung an Dritte,
insbesondere eine andere Organisation des DFB, Ubertragen,
insbesondere verpachten.! Im Fall einer Ubertragung der Ausrichtung
derFraten—Bundestigaund der 2. Frauen-Bundesliga an einen Dritten
richten sich die Aufgaben und Zustandigkeiten nach diesem Statut,
einschlieflich der Richtlinien fir das Zulassungsverfahren, und werden
durch den Dritten und dessen Gremien wahrgenommen. Dies gilt nicht
far die Sportgerichtsbarkeit, einschliefilich des
Verwaltungsbeschwerdeverfahrens, und das Schiedsrichterwesen,
soweit es nicht den Elitebereich (§ 55 Nr. 2. der DFB-Satzung) betrifft,
sowie Aufgaben im Zustandigkeitsbereich des DFB-Prasidiums, soweit
sich  das DFB-Prasidium die Aufgabenwahrnehmung durch
entsprechenden Beschluss vorbehalt. Dem ausrichtenden Dritten
obliegt die Zuordnung der Aufgaben und Zustandigkeiten nach diesem
Statut, einschlief3lich der Richtlinien fir das Zulassungsverfahren, zu
seinen Gremien. Sofern der DFB-Zentralverwaltung nach diesem Statut,
einschlieflich der Richtlinien fir das Zulassungsverfahren, Aufgaben
und Zustdndigkeiten zugewiesen sind, werden diese im Fall einer

Ubertragung der Ausrichtung der Fraven—Bundestiga—und 2. Frauen-

Bundesliga an einen Dritten ebenfalls durch diesen wahrgenommen.

! Die Frauen-Bundesligaund-die 2. Frauen-Bundesliga sind ist seit dem 1. Januar 2022 an die DFB GmbH & Co.

KG verpachtet.
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3. 2. Die 2. Frauen-Bundesliga spielt grundsatzlich in einer Starke von 14
Mannschaften.

§2

Recht zur Teilnahme

Teilnahmeberechtigt an der FravenBundestiga—und—der—2. Frauen-

Bundesliga sind nur Vereine und Kapitalgesellschaften, die unter den
Voraussetzungen dieses Statuts durch Abschluss eines
Zulassungsvertrages mit der DFB GmbH & Co. KG zur Teilnahme am
Spielbetrieb zugelassen worden sind.

§3

Erléschen, Entziehung und Verzicht auf die Zulassung, nachtragliche
Auflagen

1. Die Zulassung zur Teilnahme am Spielbetrieb derFravenBundestiga

oder-der 2. Frauen-Bundesliga erlischt fur die Teilnehmer der jeweiligen
Spielklasse ohne vorherige Ankiindigung

a) mit Ablauf des Spieljahres, fir die sie erteilt worden ist;

b) mit Auflésung derfFraven—Bundestiga-oder der 2. Frauen-Bundesliga.

2. Die Zulassung kann entzogen bzw. verweigert werden, wenn
a) eine Voraussetzung fir ihre Erteilung weggefallen ist;

b) der Teilnehmer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag mit der DFB
GmbH & Co. KG verletzt hat;

c) der Bewerber/Teilnehmer seine im  Zulassungsverfahren
bestehenden oder eingegangenen wesentlichen Verpflichtungen
nicht erfillt hat;

d) bei Teilnehmern und mit diesen verbundenen Unternehmen durch
Missbrauch der Gestaltungsmdglichkeiten der ordnungsgemafe Ab-
lauf des Spielbetriebs gefahrdet wird und wesentliche in den Bestim-
mungen des DFB oder der DFB GmbH & Co. KG getroffene Wertent-
scheidungen umgangen werden;

e) ein Teilnehmer in vertraglicher oder gesellschaftsrechtlicher
Beziehung zu einem Unternehmen steht, das auch zu anderen
Teilnehmern vertragliche oder gesellschaftsrechtliche Beziehungen
unterhalt, und ins- besondere durch Einflussnahme des
Unternehmens oder durch ab- gestimmtes Verhalten der
ordnungsgemafe Ablauf des Spielbetriebs gefihrdet ist. Konzerne
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und die ihnen angeschlossenen Unternehmen gelten als ein
Unternehmen.

Die Bestimmung in Absatz 1 gilt entsprechend, wenn verschiedene
Unternehmen oder Konzerne, die mit Bewerbern/Teilnehmern in ver-
traglichen oder gesellschaftsrechtlichen Beziehungen stehen,
gemein- sam durch Einflussnahme auf den jeweiligen
Bewerber/Teilnehmer den ordnungsgemafien  Ablauf des
Spielbetriebs gefahrden;

f) ein unmittelbarer oder  mittelbarer  Anteilseigner  des
Bewerbers/Teilnehmers gegen die Beschrdankung der
Mehrfachbeteiligung an Kapitalgesellschaften (§ 9 6 Nr. 2.) verstofit,
der Bewerber/Teilnehmer an diesem Verstof3 aktiv mitgewirkt hat
oder er die Mehrfachbeteiligung durch Kooperation mit dem
betreffenden  Anteilseigner aktiv  férdert und der Be-
werber/Teilnehmer trotz Aufforderung durch den DFB oder die DFB
GmbH & Co. KG innerhalb angemessener Frist nicht durch geeignete
Maflnahmen auf die Behebung des Verstoles hinwirkt.

Hinsichtlich der Zustdndigkeit gilt § 34 11.

3. Unter den Voraussetzungen des & 3 Nr. 2. kann die DFB GmbH & Co. KG
in geeigneten Fallen statt eines Entzugs der Zulassung dem Teilnehmer
nachtraglich Auflagen erteilen. § 8 Nr. 4., letzter Absatz oder§ 13 Nr—4;
tetzter-Absatz gilt entsprechend.

§4

Rechtsbeziehungen zu den Mitgliedsverbanden

Soweit durch dieses Statut Zustdndigkeiten des DFB oder der DFB GmbH
& Co. KG und seiner/ihrer Organe begriindet und die Anwendung von
Satzung und Ordnungen des DFB bestimmt werden, sind die
Mitgliedsverbande des DFB verpflichtet, dies in ihre Satzungen und
Ordnungen aufzunehmen, auch durch entsprechende Verpflichtungen
ihrer Vereine.

Hierzu gehdéren insbesondere die Vorschriften Gber
1. Terminlisten und Fernsehrechte und

2. Spielbetrieb und Beitrage.

§5
Terminlisten, Fernsehrechte und Vermarktung

1. Die Rechte aus den Terminlisten der Meisterschaftsspiele derFraven-
Bundestigaund der 2. Frauen-Bundesliga Ubt die DFB GmbH & Co. KG
aus.

2. Das Recht, Spielansetzungen von Spielen derfratenBundestiga—und

der 2. Frauen-Bundesliga im Bereich des DFB festzulegen, besitzt die
DFB GmbH & Co. KG.
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3. Das Recht, Gber Fernseh- und Hoérfunkibertragungen von

Meisterschaftsspielen der 3. Liga Vertrage zu schliefen, besitzt die DFB
GmbH & Co. KG. Entsprechendes gilt auch fir die Rechte bezlglich aller
anderen Bild- und Tontrager, gegenwartiger und kinftiger technischer
Einrichtungen jeder Art und in jeder Programm- und Verwertungsform,
insbesondere Uber Internet oder andere Online-Dienste, sowie
maoglicher Vertragspartner.

Die DFB GmbH & Co. KG ist berechtigt, aufgrund von Spielverlegungen
(z. B. auf Antrag eines Teilnehmers oder wegen Unbespielbarkeit des
Platzes) entstehende Mehrkosten fir die Medienproduktion an die
verantwortlichen Vereine bzw. Kapitalgesellschaften weiterzubelasten.

. Die weiteren Rechte zur Ligavermarktung derFravenBundestiga—nd

der 2. Frauen-Bundesliga, einschlief3lich des Rechts, offizielle Spieldaten
der Spiele zu erheben und diese offiziellen Spieldaten gemeinschaftlich
zu vermarkten, stehen der DFB GmbH & Co. KG zu. Die gemeinsame
Sitzung des Aufsichtsrats mit den Gesellschaftervertretern der DFB
GmbH & Co. KG kann hierzu Ausfiihrungsbestimmungen erlassen.

. Das Recht, fur Spiele in den internationalen Frauen-Klubwettbewerben
der FIFA und UEFA Vertrage (Uber die Fernseh- und
Horfunklbertragungen  zu  schliefen, nehmen die jeweils
teilnehmenden Vereine bzw. Kapitalgesellschaften der Fraven-
Bundestigatnd 2. Frauen-Bundesliga wahr, solange die FIFA bzw. UEFA
dieses Recht nicht selbst ausibt oder auf den DFB Ubertragt. In diesem
Fall wird dieses Recht, soweit mdéglich und zuldssig, vom DFB bzw. der
DFB GmbH & Co. KG wahrgenommen. Entsprechendes gilt auch fir die
Rechte bezlglich aller anderen Bild- und Tontrager, gegenwartiger und
kinftiger technischer Einrichtungen jeder Art und in jeder Programm-
und Verwertungsform, insbesondere tber Internet oder andere Online-
Dienste, sowie maglicher Vertragspartner.

. Die Einnahmen aus der Verwertung der vorstehend ausgefiihrten
Rechte stehen der DFB GmbH & Co. KG im Rahmen der
satzungsrechtlichen, vertraglichen und sonstigen Regelungen zu.

Uber den Anteil der Einnahmen der den Vereinen bzw.
Kapitalgesellschaften die Verteilung des der 2. Frauen-Bundesliga
zusteht und die Verteilung dieses Anteils zwischen den Vereinen bzw.
Kapitalgesellschaften der 2.Frauen-Bundesliga beschliefit die
gemeinsame Sitzung des Aufsichtsrats mit den Gesellschaftervertretern
der DFB GmbH & Co. KG.

. Die Verhandlungen Uber die Verwertung der Rechte fihrt die DFB GmbH
& Co. KG.

. Das DFB-Prasidium kann fir die Teilnehmer der 2. Frauen-Bundesliga
verbindliche Medien-Richtlinien erlassen.
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H: 1. Zulassungs- und Teilnahmevoraussetzungen fiir die 2. Frauen-
Bundesliga

§96

Zulassungs- und Teilnahmevoraussetzungen

1.

Teilnahmeberechtigt sind nur die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften,
die die Zulassung zur 2. Frauen-Bundesliga durch Abschluss eines
Zulassungsvertrags zwischen der DFB GmbH & Co. KG und dem
betreffenden Verein bzw. der betreffenden Kapitalgesellschaft
erhalten haben. Die Zulassung wird jeweils fiir eine Spielzeit erteilt.

Ein Verein kann nur eine Zulassung fir die 2. Frauen-Bundesliga
erwerben, wenn er rechtlich unabhdngig ist, d.h. auf ihn kein
Rechtstrager einen rechtlich beherrschenden oder mitbeherrschenden
Einfluss ausiben kann, GUber eine eigene Fufballabteilung verfigt und
sportlich fur die Teilnahme an der 2. Frauen-Bundesliga qualifiziert ist.
Ausnahmen vom Erfordernis der rechtlichen Unabhdngigkeit kénnen
nur bewilligt werden, wenn der betreffende Rechtstrager seit mehr als
20 Jahren den FufBballsport des Vereins ununterbrochen und erheblich
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geférdert hat. Uber die Bewilligung von Ausnahmen entscheidet das
DFB-Prasidium. Die Bewilligung setzt voraus, dass der betreffende
Rechtstrager in Zukunft den AmateurfuBballsport in bisherigem
Ausmal weiter férdert.

3. Voraussetzung fir die Zulassung ist die sportliche Qualifikation. Sie
ergibt sich aus der Abschlusstabelle der 2. Frauen-Bundesliga des
laufenden Spieljahrs sowie aus den Bestimmungen der DFB-
Spielordnung zum Auf- und Abstieg zwischen der Frauen-Bundesliga
und der 2. Frauen-Bundesliga sowie zwischen der 2. Frauen-
Bundesliga und der Regionalliga.

4. Voraussetzung fir die Zulassung ist auflerdem die fristgerechte
Bewerbung um die Zulassung zur 2. Frauen-Bundesliga mit allen
erforderlichen Unterlagen entsprechend den Richtlinien fir die
~Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit 2. Frauen-Bundesliga“ sowie den
Richtlinien fur die , Technisch-organisatorische Leistungsfahigkeit 2.
Frauen-Bundesliga“. Mit der Bewerbung muissen sich die Vereine bzw.
Kapitalgesellschaften den Bestimmungen dieses Statuts unterwerfen.
Fiur die Entscheidungen von Streitigkeiten zwischen dem betreffenden
Verein bzw. Kapitalgesellschaft und dem DFB und der DFB GmbH &
Co. KG ist der Abschluss eines Schiedsgerichtsvertrags vorgesehen.

5. Wird eine der genannten Zulassungsvoraussetzungen nicht erfullt,
kann der betreffende Verein bzw. Kapitalgesellschaft die Zulassung zur
2. Frauen-Bundesliga nicht erhalten.

6. Fir den Erlass der ,Richtlinien fir das Zulassungsverfahren Fraten-
Bundestigaund-2. Frauen-Bundesliga“ gemafl § 1 8 Nr. 7. ist das DFB-
Prasidium zustandig.

§107
Bewerbungsfrist und -antrag

1. Termin zur Abgabe der Bewerbung um die Zulassung zur 2. Frauen-
Bundesliga ist der 15. Marz, 17:00 Uhr, vor Beginn des Spieljahres. Bis
zu diesem Zeitpunkt sind auch die gemaf § 9 6 Nr. 4. einzureichenden
Unterlagen vorzulegen.

Vereine/Kapitalgesellschaften, die trotz sportlicher Qualifikation und
Antragstellung keine Zulassung fir die folgende Spielzeit der Frauen-
Bundesliga erhalten, missen sich spatestens zwei Wochen nach
Feststehen der Zulassungsverweigerung bewerben. Die Frist beginnt
mit dem Zugang der abschlieffenden verbandsinternen Entscheidung
beim Bewerber.

Auf die wahrend der Spielzeit erfolgende Beantragung der Zulassung
gemal §32 9 Nr. 2. b) finden die Fristen keine Anwendung.



Mit dem Antrag auf Zulassung (Bewerbung) muss der Verein bzw. die
Kapitalgesellschaft die dazu erlassene rechtsverbindliche schriftliche
»Erklarung zur Bewerbung um die Zulassung zur 2. Frauen-Bundesliga“
abgeben.

§118

Verfahrensgang fiir das Zulassungsverfahren

1.

Der Bewerber unterzeichnet den Zulassungsantrag mit den
erforderlichen Anlagen und legt die vollstdndigen
Bewerbungsunterlagen innerhalb derin § 36 7 Nr. 1. festgelegten Frist
der DFB GmbH & Co. KG vor. Die Vorlage der Unterlagen kann Uber
eine von der DFB GmbH & Co. KG zur Verfigung gestellte Online-
Plattform erfolgen, sofern dort eine entsprechende Maoglichkeit
eréffnet wird.

Die DFB GmbH & Co. KG Gberpriift die vorgelegten Unterlagen.

Sind diese Unterlagen unvollstdndig oder nicht fristgerecht
eingereicht, weist sie den Antrag zurlick. Im Falle der Unvollstandigkeit
erfolgt die Zurlickweisung erst nach erfolglosem Ablauf einer von der
DFB GmbH & Co. KG zu setzenden Nachfrist von bis zu finf Werktagen.
Bei Zurlckweisung ist die Beschwerde an die Fachgruppe
Zulassungsbeschwerden zuldssig.

Sind die Unterlagen vollstandig und fristgerecht eingereicht, erfolgt
die Sachprifung. Ergebnis dieser Prifung ist:

a) Der Bewerber kann zugelassen werden.

b) Der Bewerber kann unter Bedingungen zugelassen werden.
c) Der Bewerber kann unter Auflagen zugelassen werden.

d) Der Bewerber kann nicht zugelassen werden.

Bedingungen und Auflagen kédnnen kumulativ festgelegt werden.

Im Falle der Entscheidung nach Buchstabe b), c) oder d) ist Beschwerde
an die DFB GmbH & Co. KG zulassig. Bei fehlender oder nur teilweiser
Abhilfe teilt die DFB GmbH & Co. KG dem Bewerber dies mit. Der
Bewerber kann innerhalb von drei Tagen ab Zustellung Widerspruch
erheben. Erhebt der Bewerber fristgerecht Widerspruch, wird die
vollstindige Beschwerde der Fachgruppe Zulassungsbeschwerden
vorgelegt. Dieses Verfahren kann in den ,Richtlinien fiir das Verfahren*
ndher ausgestaltet werden.

Nach Durchfihrung dieses Verfahrens entscheidet die Fachgruppe
Frauen- und MéadchenfuBball unter Berticksichtigung der sportlichen
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Qualifikation abschlielend Uber die Erteilung oder Ablehnung der
Zulassung. Die Verwaltungsbeschwerde zum DFB-Bundesgericht
gemal § 31 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB kann
ausschliefilich gegen diese abschlielende Verwaltungsentscheidung,
nicht jedoch gegen die vorausgehenden Entscheidungen der DFB
GmbH & Co. KG oder der Fachgruppe Zulassungsbeschwerden
eingelegt werden. Bei Erteilung der Zulassung durch die Fachgruppe
Frauen- und Madchenfuf3ball schlief3t die DFB GmbH & Co. KG mit dem
entsprechenden Verein bzw. Kapitalgesellschaft den
Zulassungsvertrag. Nach endgdultiger Feststellung der fehlenden
wirtschaftlichen oder technisch-organisatorischen Leistungsfahigkeit
durch die DFB GmbH & Co. KG oder durch die Fachgruppe
Zulassungsbeschwerden oder bei fehlender sportlicher Qualifikation
lehnt die Fachgruppe Frauen- und Madchenfuf3ball die Zulassung ab.
Bei Ablehnung der Zulassung nach Ausschépfung des
verbandsinternen Rechtswegs gemal Nrn. 1. bis 5. ist der Rechtsweg
zum Standigen Schiedsgericht gegeben.

6. Der Verfahrensweg und die Verfahrensweise vor der DFB GmbH & Co.
KG und vor der Fachgruppe Zulassungsbeschwerden sind in den
Zulassungs-Richtlinien geregelt.

7. Im Ubrigen gelten fir die Zulassung die vom DFB-Prasidium
beschlossenen Richtlinien in der jeweils gultigen Fassung, und zwar

A. Richtlinien fur das Verfahren

B. Richtlinien fir das Zulassungsverfahren ,Wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit 2. Frauen-Bundesliga“

C. Richtlinien far das  Zulassungsverfahren ,Technisch-
organisatorische Leistungsfahigkeit 2. Frauen-Bundesliga“.

ML Regelungen fiir Tochtergesellschaften
§129

Zulassung von Tochtergesellschaften

1. Eine Kapitalgesellschaft (Tochtergesellschaft) mit der in sie
ausgegliederten Fufiballabteilung bzw. weiteren wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieben kann unter Beachtung des in Nrn. 2., 3. und 4.
geregelten Verfahrens am Spielbetrieb derfraten—Bundestigatund der
2. Frauen-Bundesliga teilnehmen, wenn sie die allgemeinen sowie die
fir Tochtergesellschaften der Lizenzligen in § 16¢c Nr. 3. der Satzung
des DFB geregelten besonderen Zulassungsvoraussetzungen erfillt.



Der Mutterverein muss zudem rechtlich unabhangig im Sinne der-§ des
§ 6 Nr. 2.;-9Nr—2-sein.

Die in § 16c Nr. 3. der Satzung des DFB enthaltenen Regelungen gelten
fir Tochtergesellschaften der+Fraven-Bundestiga—und der 2. Frauen-

Bundesliga im Ubrigen entsprechend.

Niemand darf unmittelbar oder mittelbar mit einer Beteiligung von 10
% oder mehr der Stimmrechte oder des Kapitals an insgesamt mehr als
einer Kapitalgesellschaft derFraten—Bundestiga—oder der 2. Frauen-
Bundesliga beteiligt sein. Unabhangig von der Beteiligungshéhe darf
niemand unmittelbar oder mittelbar mit Kapital oder Stimmrechten an
mehr als insgesamt drei Kapitalgesellschaften der Fraden—Bundestiga
und-der 2. Frauen-Bundesliga beteiligt sein. Die Beschrankungen nach
Satz 1 und 2 gelten nicht fur Beteiligungen, die vor dem 1. Juli 2015
erworben wurden.

Die Kapitalgesellschaften sind im Rahmen des rechtlich Méglichen und
Zumutbaren verpflichtet, durch geeignete Maflnahmen auf die
Einhaltung der vorstehenden Beschrankung hinzuwirken. Eine
Kapitalgesellschaft, die die Zusammensetzung ihres
Anteilseignerkreises nicht beeinflussen kann, wie namentlich im Fall
der Borsennotierung, ist fir Verstofe ihrer Anteils- eigner gegen die
Mehrfachbeteiligungsbeschrankung nur verantwortlich, wenn sie an
dem Verstof3 aktiv und schuldhaft mitgewirkt hat.

Eine mittelbare Beteiligung gemal Nr. 2., Absatz 1 liegt vor, wenn
jemand beherrschenden Einfluss (im Sinne von § 17 AktG) auf den
unmittelbaren Anteilseigner ausiben kann oder der unmittelbare
Anteilseigner die Beteiligung fir Rechnung eines anderen hilt. Die
Beteiligung des unmittelbaren Anteilseigners wird dem mittelbaren
Anteilseigner in diesem Fall in vollem Umfang zugerechnet.

Ein Verein (Mutterverein), der an einer Tochtergesellschaft mehrheitlich
beteiligt ist (§ 16¢ Nr. 1. der Satzung des DFB), kann mit Zustimmung
der Fachgruppe Frauen- und Madchenfuflball

a) sein Antragsrecht flir eine Zulassung zu Beginn des
Zulassungsverfahrens dieser Kapitalgesellschaft einrdumen, wobei
das Antragsrecht des Vereins bestehen bleibt und ein Antrag des
Vereins gegebenen- falls unter der auflésenden Bedingung der
Zulassungserteilung an die Kapitalgesellschaft zu stellen ist, oder

b) der Kapitalgesellschaft wahrend der laufenden Spielzeit — unter
Verzicht auf die eigene Zulassung im Falle einer Zulassung der
Kapitalgesellschaft — das Recht einrdumen, eine Zulassung zu
beantragen, um anstelle des Vereins am Spielbetrieb teilzunehmen.

Die Tochtergesellschaft erhilt die Zulassung in den Fallen a) und b) nur,
wenn sie zuvor ein Zulassungsverfahren erfolgreich durchlaufen und
erklart hat, fUr die Verbindlichkeiten des Vereins gegeniiber dem DFB



und der DFB GmbH & Co. KG mit einzustehen. Eine Weiteribertragung
des Antragsrechts oder der Zulassung auf Dritte ist nicht moglich.

Vor der Beschlussfassung des Vereins (iber die Teilnahme der Tochter-
gesellschaft am Spielbetrieb derfFraven-Bundestigaoder der 2. Frauen-
Bundesliga durch das zustandige Vereinsorgan hat der Mutterverein die
Fachgruppe Frauen- und Madchenful3ball durch Vorlage der
erforderlichen Unterlagen zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme der Fachgruppe Frauen-
und Madchenful3ball hat innerhalb von drei Wochen nach Eingang der
Unterlagen bei der DFB GmbH & Co. KG zu erfolgen. Die Stellungnahme
entbindet den Verein nicht von seiner Verantwortlichkeit. Zu den
vorzulegenden Unterlagen gehoéren insbesondere die
Beschlussvorlage des zustindigen Vereinsorgans, die nach dem
Umwandlungsgesetz notwendigen Plane, Berichte und/oder Vertrage,
gegebenenfalls notwendige Anderungen der Vereinssatzung sowie die
Satzung oder der Gesellschaftsvertrag der Tochtergesellschaft und
Aussagen Uber beabsichtigte Beteiligungsverhdltnisse.

Die vorstehenden Regelungen gelten nur fiir den erstmaligen Erwerb
der Zulassung durch eine Tochtergesellschaft.

4. Kapitalgesellschaften, die aus der Frauen-Bundesliga in die 2. Frauen-
Bundesliga absteigen oder aus der 2. Frauen-Bundesliga in die Frauen-
Bundesliga aufsteigen, verfiigen Uber ein eigenes Antragsrecht. Nr. 3.
findet insoweit keine Anwendung.

5. Kapitalgesellschaften missen zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen

Leistungsfahigkeit darlegen, dass ihr gezeichnetes Kapital (§ 272
Absatz 1 HGB) mindestens € 200.000,00 betragt.
Im Ubrigen gelten fiir die Zulassung die Bestimmungen der §§ 6 — 3%
9 einschliefilich der gemaf § 8 Nr. 7 +und-§ 33 Nr—7 vom DFB-Prasidium
beschlossenen Richtlinien. Bei der erstmaligen Erteilung der Zulassung
an eine Kapitalgesellschaft kann die Fachgruppe Frauen- und
Madchenfuliball abweichend von Nr. 3. und den §§ 6 — % 9 andere
oder weitere Unterlagen der Kapitalgesellschaft oder des Muttervereins
fordern.

6. Mutterverein und Tochtergesellschaft kdnnen die Zulassung fir die
Frauen- Bundesliga oder die 2. Frauen-Bundesliga nicht gleichzeitig
erhalten.

§1310
Rickfall, Verlust und Riickiibertragung des Antragsrechts

1. Eine Umwandlung der Tochtergesellschaft hat keinen Einfluss auf das
Recht zur Teilnahme am Zulassungsverfahren und am Spielbetrieb,
wenn sich an der mehrheitlichen Beteiligung durch den Mutterverein
nichts andert.



2. Verliert die Tochtergesellschaft die Zulassung oder ihr Antragsrecht,
erwirbt der Mutterverein ein Antragsrecht fir die Zulassung zur
folgenden Spielzeit nur, wenn er sich mit einer eigenen

Vereinsmannschaft sportlich fir die—FravenBundestiga—bzw: die 2.

Frauen-Bundesliga qualifiziert hat.

3. Mit Auflésung oder Verlust der Rechtsfiahigkeit des Muttervereins
verliert die Tochtergesellschaft ihr Antragsrecht flr eine Zulassung far
die folgende Spielzeit. Eine bereits erteilte Zulassung erlischt mit dem
Ablauf des Spieljahres, fiir das sie erteilt worden ist. Eine neue
Zulassung wird nicht erteilt.

4. Mutterverein und Tochtergesellschaft kdnnen die Berechtigung zur
Beantragung einer Zulassung fir die folgende Spielzeit einvernehmlich
auf den Mutterverein zurlckibertragen, wenn die Tochtergesellschaft
fir diese Spielzeit sportlich qualifiziert ist und die Fachgruppe Frauen-
und Madchenful3ball zustimmt.

¥ IV. Gremien und Verwaltung

§14 11
DFB-Ausschuss fiir Frauen- und Madchenfuf3ball, Fachgruppe Frauen-
und Madchenfufiball,

1. Die Interessen der Vereine und Kapitalgesellschaften der—Fraven-
Bundestigaund der 2. Frauen-Bundesliga nehmen der DFB-Ausschuss
fGr Frauen- und Madchenfuf3ball bzw. die Fachgruppe Frauen- und
Méadchenfuliball sowie der-Ausschuss—Fraten-Bundestigen—bzw—die

FachgruppeFraten—Bundestiga die Kommission DFB-Frauen-Ligen
wahr. Die Befugnisse und die Zusammensetzung derAusschtisse des

Ausschusses fir Frauen- und Madchenfuf3ball sind in §§52und § 53
der Satzung des DFB geregelt. § 47 Absatz 1, 5, 7 und 8 der Satzung
des DFB bleiben unberihrt.

2. Die Fachgruppe Frauen- und Madchenfuflball ist unter anderem
zustandig

a) fur die Spielleitung derFravenBundestiga—und der 2. Frauen-
Bundesliga,

b) fir die Entscheidungen Uber den Auf- und Abstieg,

c) furdie Entziehung der Zulassung zurFraten—Bundestigatnd zur

2. Frauen-Bundesliga.



d) fiir die Genehmigung der Teilnahme von 2. Bundesliga-
Spielerinnen an Abschieds-, Benefiz- und
Wohltitigkeitsspielen,

Entscheidungen gemaf dieser Vorschrift ergehen durch Beschluss, der
im Fall der Ablehnung zu begrinden ist.

3. Die Geschéftsstelle der DFB GmbH & Co. KG sowie die DFB-Zentral-
verwaltung unterstitzen die Ausschiisse und Fachgruppen bei der
Durchfihrung dieser Aufgaben.

§1512

Versammlungen der Vereine und Kapitalgesellschaften der Frauen-
Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga

1. Zweimal jahrlich finden Versammlungen der Vereine bzw. der

Kapitalgesellschaften der—FravenBundestigae—sowie der 2. Frauen-

Bundesliga statt.

2. Die Versammlungen beraten Uber Angelegenheiten der betreffenden
Spielklasse, insbesondere Gber den von der betreffenden Spielleiterin
vorgelegten Terminkalender.

3. Die Versammlungen setzen sich jeweils aus bevollmdachtigten
Vertreterinnen  oder  Vertretern der Vereine  bzw. der
Kapitalgesellschaften und dem Ausschuss—FravenBundestigen
Ausschuss fir Frauen- und Mddchenfuflball sowie der Kommission
DFB-Frauen-Ligen zusammen. Die Versammlungen werden jeweils von
der Fachgruppe Fraven—Bundestiga fiir Frauen- und Madchenfuf3ball
einberufen. Eine Versammlung muss einberufen werden, wenn mehr
als die Halfte der Vereine bzw. der Kapitalgesellschaften der
betreffenden Spielklasse dies verlangt.

4. Die Versammlungen sind zustandig fir die Wahl der Vertreterinnen
oder Vertreter der Vereine und Kapitalgesellschaften in den Ausschuss
Fraven—Bundestigen flr Frauen- und Mddchenfufball . Diese werden
auf die Dauer von dreti vier Jahren in der jeweiligen Versammlung vor

einem DFB-Bundestag gewahlt;. §52-Nr—1-Abs—2-derSatzungdes BFB
bteibt-unberthrt: Bei der erstmaligen Wahl soll die jeweilige Vertreterin

oder der Vertreter einem Verein oder einer Kapitalgesellschaft der

FratenBundestigaoderder 2. Frauen-Bundesliga in leitender Funktion

angehdren. Wiederwahl ist zuldssig.

§1613
Zusammensetzung und Entscheidungen der Fachgruppe
Zulassungsbeschwerden



1. Die Fachgruppe Zulassungsbeschwerden der DFB GmbH & Co. KG be-
steht aus elf Personen.

Der Vorsitzende und je ein der Fachgruppe Spielbetriebe nicht
angehodren- der Vertreter der finf Regionalverbdnde, der jeweils von
diesen benannt wird, ein Vertreter der DFL Deutsche FufBball Liga
sowie ein Vertreter des Frauenfuf3balls werden durch die gemeinsame
Sitzung des Aufsichtsrats mit den Gesellschaftervertretern der DFB
GmbH & Co. KG berufen.

Je ein Vertreter der DFB-Direktion Recht und der DFB-Kommission fir
Pravention & Sicherheit & FuBballkultur sowie ein Wirtschaftsprifer
werden durch den Generalsekretdr des DFB vorgeschlagen und durch
die Geschiftsfihrung der DFB GmbH & Co. KG berufen.

Die Geschéftsstelle der DFB GmbH & Co. KG sowie die DFB-Zentralver-
waltung beraten die Fachgruppe Zulassungsbeschwerden und sind zu
héren.

2. Die Entscheidungen der Fachgruppe Zulassungsbeschwerden
erfolgen in einer Besetzung von mindestens funf Mitgliedern, wobei
der Vertreter der DFB-Direktion Recht, der Vertreter der DFB-
Kommission fir Pravention & Sicherheit & Fufballkultur und der
Wirtschaftsprifer mitwirken sollen.

Beschlisse der Fachgruppe Zulassungsbeschwerden kénnen auch im
schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Beantragen mindestens
drei Mitglieder eine mindliche Erérterung, ist die Fachgruppe

einzuberufen.

Mitglieder, die ein direktes Interesse am Ausgang des Verfahrens
haben, kénnen an der Entscheidung nicht mitwirken.

§1714
Spielleitung

1. Die Spielleitung derFraven—Bundestigaund der 2. Frauen-Bundesliga

wird von der Fachgruppe Frauen- und MadchenfuBball
wahrgenommen. Die Spielleitung ist insbesondere zustdndig fir

a) die Aufstellung der Terminliste und evtl. Anderungen,

b) die Fihrung der offiziellen Tabelle,

c) die Entsendung von Spielbeobachtern,

d) die Absetzung und Verlegung von Meisterschaftsspielen,

e) Entscheidungen Uber den Wechsel der Platzanlage,



f) Entscheidungen Uber Spielberechtigungen von Spielerinnen,
g) Herausgabe von Spielberechtigungslisten.

Zur Auslibung der Spielleitung ernennt die Fachgruppe Frauen- und
Méadchenful3ball jeweils eine Spielleiterin fir die Frauen-Bundesliga
und die 2. Frauen-Bundesliga. Die Spielleiterin der Frauen-Bundesliga
ist gleichzeitig Vertreterin des DFB-Ausschusses fir Frauen- und
Madchenfuliball im DFB-Spielausschuss.

Gegen Entscheidungen der Spielleiterin kann ein betroffener
Teilnehmer innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe Beschwerde bei
der gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrats mit den
Gesellschaftervertretern der DFB GmbH & Co. KG erheben. Ist es
sachlich geboten, kann die Spielleiterin die Beschwerdefrist abkurzen.

Bei der Terminplanung und Schiedsrichteransetzung haben die Spiele
der 2. Frauen-Bundesliga Vorrang vor Spielen auf Regional- und
Landesverbandsebene.

Spiele der UEFA Women’s Champions League sollen nach Méglichkeit
nicht an Spieltagen der Frauen-Bundesliga stattfinden. Werden
dennoch Begegnungen der UEFA Women’s Champions League an
Bundesliga-Spieltagen angesetzt, sind die Teilnehmer an der UEFA
Women’s Champions League dazu verpflichtet, das Spiel der Frauen-
Bundesliga vorzuziehen, jedoch spatestens vor dem néachsten der
UEFA Women’s Champions League folgenden Pflichtspiel
auszutragen. In begriindeten Einzelfdllen kann die Spielleiterin einem
spateren Termin zur Austragung des Bundesligaspiels zustimmen.

§1815

Schiedsrichter-Ansetzung

1.

Die Schiedsrichter-Ansetzung und -umbesetzung der—Fraten-
Btrndes-l-rg*a—trnd der 2. Frauen- Bundesllga werden von der

Seh-redsrreh—t—efaussehuss Schledsrlchterfuhrung fur den Elitebereich
wahrgenommen.

Gegen Entscheidungen der Yerantwortlichen—ftir—den—Bereich
Schiedsrichterfiihrung fiir den Elitebereich gemaf3 Nr. 1. kann die
Spielleiterin innerhalb einer Frist von vier Tagen nach Bekanntgabe
Beschwerde beim DFB-Ausschuss fir Frauen- und Madchenfufiball
erheben. Die Beschwerdefrist kann abgekiirzt werden.

Eine Einspruchsméglichkeit der Vereine und Kapitalgesellschaften
gegen Schiedsrichter-Ansetzungen besteht nicht.
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§19 16
Sicherheitsangelegenheiten

Die DFB-Kommission Pravention & Sicherheit & FuBballkultur ist fir die
Sicherheitsbelange bei den Spielen der—fratenBundestiga—und der 2.

Frauen-Bundesliga unter Beachtung der Sicherheitsrichtlinien zustandig.

§2017
Sportgerichtsbarkeit

Die Sportgerichtsbarkeit fir die—FratenBundestiga—nd die 2. Frauen-

Bundesliga obliegt dem Kontrollausschuss, dem Sportgericht und dem
Bundesgericht des DFB nach der Satzung und den Ordnungen des DFB,
insbesondere der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB.

VI. Besondere Bestimmungen

§2118
Ubertragung des Antragsrechts

1. Ein eingetragener Verein, der Uber die Mdglichkeit verflgt, sich
sportlich fir eine oder mehrere Bundesspielklassen der Frauen und
Juniorinnen (FratrenBundestiga; 2. Frauen-Bundesliga) zu qualifizieren
(abgebender Verein), kann mit Zustimmung der Fachgruppe Frauen-
und Madchenfufball sein Antragsrecht fir eine Zulassung zu
samtlichen Bundesspielklassen der Frauen und Juniorinnen vor Ablauf
der Bewerbungsfristen (15. Marz, 17:00 Uhr) einem anderen
eingetragenen Verein (aufnehmender Verein) einrdumen. Die
Zustimmung wird grundsatzlich nur erteilt, wenn die Vereinssitze nicht
mehr als 150 km voneinander entfernt sind.

Der abgebende Verein kann sein Antragsrecht fir die—Fraven-
Bundestiga—und/oder die 2. Frauen-Bundesliga mit Zustimmung der
Fachgruppe Frauen- und Madchenfufiball statt dem aufnehmenden
Verein auch unmittelbar einer zu diesem Zeitpunkt am Spielbetrieb der
Bundesliga, 2. Bundesliga oder 3. Liga der Herren teilnehmenden
Tochtergesellschaft des aufnehmenden Vereins einrdumen.

Das Antragsrecht des abgebenden Vereins bleibt bestehen.
Zulassungsantrage des abgebenden Vereins sind gegebenenfalls unter
der auflésenden Bedingung der Zulassungserteilung an den
aufnehmenden Verein zu stellen. Eine Weiteribertragung des
Antragsrechts auf Dritte ist nicht moglich.

2. Der aufnehmende Verein bzw. die aufnehmende Tochtergesellschaft
erhalt die Zulassung(en) nur, wenn



a) er/sie zuvor das/die Zulassungsverfahren erfolgreich
durchlaufen hat;

b) die am 15. Marz des jeweiligen Jahrs fir die um die sportliche
Qualifikation fur die FravenBundestiga—und/oder 2. Frauen-
Bundesliga spielenden Mannschaften spielberechtigten
Spielerinnen, grundsétzlich geschlossen und mit Zustimmung
des abgebenden Vereins, zum 1. Juli aus diesem austreten und
sich dem aufnehmenden Verein bzw. dem Mutterverein der
aufnehmenden Tochtergesellschaft anschlieffen; eine nach
Ansicht der Fachgruppe Frauen- und Madchenfuf3ball im
Rahmen einer Wechselperiode Ubliche Fluktuation sowie der
Vorbehalt der Zulassung des aufnehmenden Vereins sind
hierbei unschadlich;

c) der Spielbetrieb aller weiteren Frauen- und
Madchenmannschaften des abgebenden Vereins nach den
Bestimmungen des zustdndigen Mitgliedsverbandes auf den
aufnehmenden Verein bzw. den Mutterverein der
aufnehmenden Tochtergesellschaft, der den Spielbetrieb
fortfUhrt, Gbertragen wird und

d) er/sie sich schriftlich dazu verpflichtet hat, samtliche Gber den
Zeitpunkt der Zulassungserteilung hinaus giltigen Vertrage des
abgebenden Vereins mit Vertragsspielerinnen im Fall einer

Zulassung zur—FravenBundestiga—undfoder 2. Frauen-

Bundesliga zu Glbernehmen.

e) Eine aufnehmende Tochtergesellschaft muss zusatzlich
erklaren, fur die Verbindlichkeiten des abgebenden Vereins
gegeniber dem DFB und der DFB GmbH & Co. KG mit
einzustehen und, soweit ihr eine Ausnahme vom Erfordernis
der mehrheitlichen Beteiligung des Muttervereins erteilt wurde
(8§ 16c¢c Nr. 3. der DFB-Satzung), zuklnftig auch den
Amateurfufbball der Frauen in bisherigem Ausmaf} weiter zu
fordern.

Soweit der aufnehmende Verein bzw. die aufnehmende
Tochtergesellschaft eine Zulassung fir eine Bundesspielklasse
der Frauen und Juniorinnen erhalten hat, ist eine Zulassung des
abgebenden Vereins zu dieser oder einer anderen
Bundesspielklasse der Frauen und Juniorinnen fir die gleiche
Spielzeit ausgeschlossen. Uber eine weitere Teilnahme des
abgebenden Vereins am Spielbetrieb auf
Landesverbandsebene entscheidet der zustandige
Mitgliedsverband.

3. Von der vorstehenden Regelung kann eine Frauenfulball-Abteilung

eines FravenBundestiga—Vereins—oder Vereins der 2. Frauen-

Bundesliga erst nach Ablauf von finf Jahren erneut Gebrauch machen.



4. Die Wartefristregelung der Spielerinnen richtet sich nach § 17 Nr. 2.5
der DFB-Spielordnung.

5. Fusioniert einfFraven—Bundestiga—VYereinoder ein Verein der 2. Frauen-

Bundesliga mit einem anderen Verein, kann die Fachgruppe Frauen-
und Madchenfuflball diesem Verein die Zulassung zur Fraten-

Bundestiga-oder 2. Frauen-Bundesliga erteilen.

6. Diese Vorschrift ist auf bereits am Spielbetrieb der Fraven—Bundestiga
oder 2. Frauen-Bundesliga teilnehmende Kapitalgesellschaften nicht
anwendbar.

§2219
Schiedsgerichtsbarkeit

Zur Erledigung von Streitigkeiten kénnen der DFB und die DFB GmbH & Co.
KG sowie die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften derFratenBundestiga

und der 2. Frauen-Bundesliga Schiedsgerichtsvertrage miteinander
abschliefen.

§2320
Einsatz von Spielerinnen

Der Einsatz von Spielerinnen richtet sich nach der DFB-Spielordnung.

§2421
Auf- und Abstieg

Der Auf- und Abstieg zwischen der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-
Bundesliga sowie zwischen der 2. Frauen-Bundesliga und der Regionalliga
ist in der DFB-Spielordnung geregelt.

§2522
Anti-Doping

In der 2. Frauen-Bundesliga kénnen Doping-Kontrollen angeordnet
werden (vgl. §§ 4 und 6 der DFB-Satzung, § 5 der DFB-Spielordnung). Es
gelten die vom DFB erlassenen Anti-Doping-Richtlinien.

§ 26 23
Anzuwendende Vorschriften

Soweit in diesem Statut nichts anderes bestimmt ist, gelten fir dieFraten-
Bundestiga—und die 2. Frauen-Bundesliga sowie die Durchfihrung des
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Spielbetriebs der—FravenBundestiga—und der 2. Frauen-Bundesliga die

sonstigen Regelungen des DFB, insbesondere:

1. die Spielordnung des DFB und die Durchfiihrungsbestimmungen zur
DFB-Spielordnung;

2. die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB;
3. die Schiedsrichterordnung des DFB;

4. die Ausbildungsordnung des DFB.

§ 2724
Schadensersatz

Schadensersatzanspriche gegen den DFB sowie die DFB GmbH & Co. KG
aufgrund der Zulassung, der Nichtzulassung bzw. der Entziehung der
Zulassung oder etwaiger Auflagen oder Bedingungen sind ausgeschlossen,
es sei denn, der Verein wiese nach, dass die Schadigung vorsatzlich durch
ein Organ des DFB oder der DFB GmbH & Co. KG erfolgt ist, der Verein
seinerseits samtliche Rechtsbehelfe zur Abwendung des Schadens
ergriffen hat und der Geschadigte nicht anderweitig Schadensersatz
verlangen kann.

VIl. Finanzangelegenheiten

§28125
Zulassungsverfahrens- und Zulassungsgebiihr

Fir die Teilnahme am Zulassungsverfahren sowie nach erfolgter Zulassung

fallt fUr dieFravenBundestiga—und fUr die 2. Frauen-Bundesliga jeweils

eine Gebuhr an. Die Zulassungsverfahrens- und die Zulassungsgebihren
werden von der Fachgruppe Frauen- und Mddchenfuf3ball festgesetzt.

§29 26
Eintrittskartenabrechnung

Die Eintrittskartenabrechnung ist der DFB GmbH & Co. KG durch den
veranstaltenden Teilnehmer unaufgefordert 14 Tage nach dem Spieltermin
zuzusenden.

§ 30 27
Kosten fir Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterinnen-Beobachter

1. Die Kosten der Schiedsrichterinnen werden fir die Frauen-Bundesliga
und die 2. Frauen-Bundesliga gesondert gepoolt und den jeweiligen
Teilnehmern zu gleichen Teilen in Rechnung gestellt.
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Begriindung:

2. Gemal § 15 der DFB-Schiedsrichterordnung wird der Auslagenersatz
fir Schiedsrichterinnen durch das DFB-Prasidium auf Vorschlag des
BFB-Sehiedsrichterausschusses—der Schiedsrichterfihrung fir den
Elitebereich festgelegt, soweit die Aufgabe nicht von einer anderen
Organisation des DFB wahrgenommen wird. Die Fachgruppe Frauen-
Bundesliga ist zuvor anzuhéren.

§ 31 28
Umsatzsteuer

Alle im DFB-Statut fir dieFraven-Bundestigaund die 2. Frauen-Bundesliga

aufgefihrten Betrdage oder Berechnungsformeln, die zu zahlbaren Betragen
fihren, verstehen sich zuzliglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit die
Betrage dem Zahlungsgrund nach der Umsatzsteuer unterliegen.

Die Anderungen treten zum 01.07.2026 in Kraft.

Als notwendige Folge der Umstrukturierung der Frauenbundesligen wurde
das Statut Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga in zwei
eigenstandige Statute, das Statut Frauen-Bundesliga und das Statut 2.
Frauen-Bundesliga aufgeteilt, um den jeweiligen individuellen
Anforderungen der Ligen gerecht zu werden.
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Antrag Nr.:
Betr.:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

22

§ 12 Nr. 5. DFB-Statut 3. Liga

Ausschuss 3. Liga

Der DFB-Bundestag mége beschlieflen, § 12 Nr. 5. DFB-Statut 3. Liga
zu dndern:

§12

Versammlungen der Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga

[Nrn. 1. bis 4. unverandert]

5.

Die Versammlungen sind zustandig fir die Wahl der Vertreter der
Vereine und Kapitalgesellschaften in den Ausschuss 3. Liga. Diese
werden auf die Dauer von drei vier Jahren in der jeweiligen Ver-
sammlung vor einem DFB-Bundestag gewdhlt, sofern dort Neu-
wahlen stattfinden. Die finf Vertreter der Vereine und Kapitalge-
sellschaften der 3. Liga sollen bei ihrer Wahl einem Verein oder ei-
ner Kapitalgesellschaft der 3. Liga als Funktionstrager angehéren.
Bei Auf- oder Abstieg des Teilnehmers, Entzug der Zulassung oder
sonstigem Ausscheiden aus der 3. Liga bzw. Beendigung der Funk-
tionstragerschaft scheidet der Vertreter aus dem Ausschuss 3. Liga
aus, es sei denn, er wird von der Versammlung der Vereine und
Kapitalgesellschaften der 3. Liga in seinem Amt bestatigt. Die Ver-
sammlung der Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga wahlt
im Falle des Ausscheidens eines Vertreters der Vereine und Kapi-
talgesellschaften der 3. Liga fiir die restliche Dauer der Wahlpe-
riode des ausgeschiedenen Mitglieds einen Nachfolger, welcher
vom DFB-Prasidium berufen wird. Bei der Wahl und Nachwahl bzw.
Bestatigung der finf Vertreter der Vereine und Kapitalgesellschaf-
ten der 3. Liga ist stets sicherzustellen, dass mindestens zwei Ver-
treter einem Verein oder einer Kapitalgesellschaft der 3. Liga als
Funktionstrager angehéren. Wiederwahl ist zulassig.

[Nr. 6. unverandert]

Der Antrag ist ein Folgeantrag zu der bereits durch den Ordentlichen
Bundestag 2022 beschlossenen Anderung von § 22 Nr. 7. DFB-Sat-
zung. Demnach betragt die Dauer einer Amtsperiode der Mitglieder
des Prasidiums, des Vorstands, der Rechtsorgane, der Ethik-Kommis-
sion, des Prifungsausschusses und der Ausschiisse ab dem Ordentli-
chen DFB-Bundestag 2025 statt bislang drei Jahre nunmehr vier
Jahre. Diese Verlangerung der Dauer einer Amtsperiode soll im Sinne
eines Gleichlaufs grundsatzlich auch fir die Vertreter der Vereine und
Kapitalgesellschaften im Ausschuss 3. Liga gelten.
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Antrag Nr.:
Betr.:

Antragsteller:

Antrag:

2

3

§§ 4, 4a und 4b DFB-Spielordnung

DFB-Spielausschuss
DFB-Ausschuss fur Frauen- und Madchenful3ball

Der DFB-Bundestag mdge beschliel3en, §§ 4, 4a und 4b DFB-Spielordnung
zu andern und zu ergénzen:

§4

Gruppenstirke und Spielwertung

1

2

. Bir = e-gehodrer rdsatztich a afteran Die Anzahl
der Mannschaften pro Spielgruppe kann flexibel festgelegt werden.

. Fir Rundenspiele im Rahmen einer Spielklasse oder Spielgruppe
(Aufstiegsspiele) — bei denen jeder gegen jeden in Vor- und Rickspiel bei
wechselseitigem Platzvorteil anzutreten hat — gilt folgende Regelung:

2.1 Ein gewonnenes Spiel wird fir den Sieger mit drei Punkten, ein
unentschiedenes Spiel fur beide Mannschaften mit je einem Punkt
gewertet.

2.2 Meister der Runde ist, wer nach Durchfiihrung aller Spiele die meisten
Gewinnpunkte erzielt hat. Absteiger sind die Mannschaften, die die
wenigsten Gewinnpunkte erzielt haben.

Die Mitgliedsverbdnde kénnen vorbehaltlich der nachstehenden Absatze
im Fall einer staatlichen oder kommunalen Verfligungslage oder, h6herer
Gewalt oder zur Flexibilisierung des Spielbetriebs im U-FuBball und ab
der 6. Spielklassenebene der Herren bzw. ab der 4. Spielklassenebene
der Frauen sowie auf héheren Spielklassenebenen mit Zustimmung des
DFB-Spielausschusses bzw. des DFB-Ausschuss fiir Frauen und
Miadchenfufiball abweichende Regelungen zum Modus der Austragung
einer Spielklasse oder Spielgruppe treffen. Dies gilt auch dann, wenn
bereits begonnene Rundenspiele einer Spielklasse oder Spielgruppe nicht
zu Ende gespielt werden kénnen.

Fir die Wertung einer Bundesspielklasse (§ 42 der DFB-Spielordnung)
sowie einer Spielklasse, aus der ein Aufstieg in eine Bundesspielklasse
maoglich ist, gilt zudem:

Kann ein Spieljahr aufgrund einer staatlichen oder kommunalen
Verfigungslage oder hoéherer Gewalt nicht bis zum festgelegten
Spieljahrsende beendet werden, wird dieses abgebrochen und gewertet,
wenn bei 75 % der Mannschaften aus der jeweiligen Spielklasse bzw.
Staffel mindestens 50 % der zu Saisonbeginn vorgesehenen Spiele
ausgetragen bzw. durch die Verbandsgerichte gewertet wurden.

Die Feststellung der offiziellen Tabelle erfolgt anhand der
Quotientenregelung. Der Quotient errechnet sich dabei aus der Anzahl
der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten und der von einem
Verbandsgericht gewerteten Spiele. Der Quotient wird stets auf zwei
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Nachkommastellen gerundet (kaufmannisch). Die Reihenfolge der
Mannschaften innerhalb einer Tabelle erfolgt nach absteigenden
Quotienten. Die Mannschaft mit dem gréfAten Quotienten innerhalb einer
Spielgruppe ist Erstplatzierter. Bei Quotientengleichheit findet § 46
Nr. 1.3 der DFB-Spielordnung entsprechende Anwendung; wenn ein
demnach erforderliches Entscheidungsspiel aus vorgenannten Grinden
nicht modglich sein sollte, wird gelost. Die vorstehende
Quotientenregelung gelangt nicht zur Anwendung, wenn eine gleiche
Anzahl durchgefihrter bzw. gewerteter Spiele fur alle Mannschaften einer
Spielklasse bzw. Staffel vorliegt.

Liegen die vorstehenden Voraussetzungen fir die Wertung des Spieljahrs
nicht vor, wird die Spielzeit fir die Mannschaften aus der betroffenen
Spielklasse bzw. Staffel annulliert. In diesem Fall kommmt es nicht zum
Vollzug der grundsatzlich fir die jeweilige Spielklasse bzw. Staffel
geltenden Aufstiegsregelung in die nachsthdhere und Abstiegsregelung
in die nachsttiefere Spielklasse.

3. Bei Entscheidungsspielen aller Art wird bei unentschiedenem Ausgang

eines Spiels gegebenenfalls trotz Verldngerung und gegebenenfatistrotz
Wiederholung der Sieger durch Elfmeterschiefben ermittelt. Es gelten die

in den FuBballregeln festgelegten Durchfiihrungsbestimmungen
(Schisse von der StrafstoAmarke).

§ 4a
Mannschaftsstarke

uﬁ-ters’teﬁ—Spfe{-Hasseﬁ— Im U FuBlball, ab der 6. Splelklassenebene der

Herren bzw. ab der 4. Spielklassenebene der Frauen sowie auf hdheren
Spielklassenebenen mit Zustimmung des DFB-Spielausschusses bzw. des
DFB-Ausschuss fir Frauen wund MadchenfuBBball koénnen die
Landesverbdande Mannschaften mit unterschiedlicher Spielerzahl an
Meisterschaftsrunden teilnehmen lassen und festlegen, dass bei einem
Aufeinandertreffen von Mannschaften mit unterschiedlicher Spielerzahl sich
die Anzahl der Spieler nach dem Team mit der geringeren Spielerzahl richtet.
Die DFB-Landesverbande legen die Anzahl der Spieler, die mindestens einer
Mannschaft angehéren missen, fest.

Das Aufstiegsrecht von Mannschaften mit weniger als elf Spielern kann
eingeschrankt werden.

§4b

In Pflicht- und Freundschaftsspielen von Mannschaften unterhatb—der

finften—Spietktassenebene ab der 6. Spielklassenebene der Herren sowie
unterhatb—derdritten—Spietktassenebene ab der 4. Spielklassenebene der

Frauen kann von dem zustdndigen Mitgliedsverband ein wiederholtes Ein-
und Auswechseln von Spielern erlaubt werden.

Diese Anderungen treten zum 01.07.2026 in Kraft.
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Begriindung:

Ausgehend vom Amateurfufbballkongress 2023 hat der DFB-Spielausschuss
sowie der DFB-Ausschuss fir Frauen- und Madchenfufball gemeinsam mit
den Spielobleuten und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen im Spielbetrieb
der Landes- und Regionalverbdande diverse Anpassungen in § 4 der DFB-
Spielordnung erarbeitet, um dem Wunsch nach flexibleren Regelungen im
Amateurfufiball gerecht zu werden. Durch die beantragten Anderungen soll
es den Landesverbanden u.a. erméglicht werden, ihre Spielklassen in
flexibleren Modellen, auch auf3erhalb von staatlichen und kommunalen
Verfigungslagen, zu spielen. Zudem soll die Méglichkeit des sogenannten
Norweger-Modells (Spielen mit reduzierter Spielerzahl) auf weitere
Spielklassenebenen im Herren- und Frauenbereich ausgeweitet werden.
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Antrag Nr.: 24

BAYERISCHER
FUSSBALL-VERBAND

Das Prisidium des Bayerischen FuRball-Verbandes e. V. (BFV) stellt folgenden Anderungsantrag zur DFB-
Spielordnung zum 45. Ordentlichen DFB-Bundestag am 7. November 2025 in Frankfurt am Main

Anderung des § 10 Ziffer 6.2. der DFB-Spielordnung

Beantragte neue Version (fett und kursiv = neuer Text / gestrichen = alter Text)

6. 2.

Zum Zweck der Inklusion erteilen die Landes- und Regionalverbande fiir ihre Spielklassen gegentiber
Personen, die sich in einer Transitionsphase (zu m/w) befinden und denen bereits das Spielrecht fir eine
Frauen-Mannschaft oder eine Herren-Mannschaft erteilt wurde, auf Antrag die Spielberechtigung fiir
die Mannschaft desjenigen Geschlechts, mit dem sich die jeweilige Person identifiziert; der Antrag ist
gemeinsam von der Person, die sich in der Transitionsphase befindet und der Vertrauensperson des
jeweiligen Landes- oder Regionalverbands zu stellen. Den Zeitpunkt des Beginns der Transitionsphase
bestimmt die Person, die sich in der Transitionsphase befindet, in Abstimmung mit der zustédndigen
Vertrauensperson.

Ist die Transitionsphase abgeschlossen, so ist die jeweilige Person verpflichtet, dies gegebenenfalls unter
Zuhilfenahme der Vertrauensperson gegeniiber der jeweils fiir die Erteilung der Spielerlaubnis
zustandigen Stelle des Landes- bzw. Regionalverbandes spdtestens zum-Ablauf-desauf-den innerhalb
von zwei Wochen nach Abschluss der Transitionsphase felgendenKkalendermonats mitzuteilen.-Ben

eitoun des Begoinn nd-des Abseh ac de ncitionsoh o basHmmt die Parson—die h-in—de

Transitionsphase tritt, im Hinblick auf die Erteilung eines neuen Spielrechts, mit der Anderung des
Geschlechts im Personenstandsregister ein. Auf diese Mitteilung hin erteilt der jeweilige Landes- bzw.
Regionalverband unverziglich die Spielberechtigung fiir die Mannschaft desjenigen Geschlechts, it
dem-sich-die-Person-identifiziert das im Personenstandsregister eingetragen ist, sofern nicht bereits
eine entsprechende Spielberechtigung erteilt wurde. Die urspriingliche Spielberechtigung erlischt mit
Erteilung der neuen Spielberechtigung. Sofern eine Spielberechtigung fiir eine Mannschaft des
Geschlechts, mit dem sich die jeweilige Person identifiziert, bereits wahrend der Transitionsphase erteilt

wurde, gilt diese fort.

Besteht flr die Person, die einen Antrag auf Erteilung der Spielberechtigung; wahrend der
Transitionsphase stellt oder deren Transitionsphase nach Absatz 2 abgeschlossen ist, keine
Spielmoglichkeit im eigenen Verein in einer Mannschaft des Geschlechts, mit dem sich die Person gemdif8
Absatz 1 identifiziert bzw. das gemdf3 Absatz 2 im Personenstandsregister eingetragen ist, so ist die
Spielerlaubnis durch den zustandigen Regional- bzw. Landesverband fiir den von der Person benannten
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neuen Verein zu erteilen. Der Antrag ist von der Person und dem neuen Verein gemeinsam zu stellen.
Das Spielrecht fir Pflichtspiele kann auch aulRerhalb der Wechselperioden erteilt werden. Im Fall eines
Vereinswechsels entfdllt bei Nicht-Zustimmung des abgebenden Vereins zum Vereinswechsel eine
gegebenenfalls anfallende Wartefrist.

Begriindung:

Der Deutsche FuRball-Bund (DFB) hat sein Spielrecht zum Zwecke der Inklusion gedndert und dabei den
Landesverbdnden Handreichungen zum Umgang mit der Vorschrift zur Verfligung gestellt. In diesen
Handreichungen ist detailliert dargelegt, wann die Transitionsphase beginnt. Problematisch ist jedoch, dass
weder in der DFB-Spielordnung noch in den vom DFB bereitgestellten Handreichungen konkret definiert ist,
wann diese Transitionsphase als beendet gilt. Nach aktueller Regelung bestimmt die betroffene Person den
Zeitpunkt des Beginns und des Abschlusses ihrer Transition in Abstimmung mit der jeweiligen Vertrauensperson
selbst. Unseres Erachtens ist der vom DFB gewahlte Wortlaut der Vorschrift nicht 1:1 in den Landesverbédnden
umsetzbar.

Aus Sicht des Bayerischen FuRball-Verbandes e. V. (BFV) ergibt sich daraus ein erheblicher Eingriff in den
Wettbewerb. Praktisch bedeutet die aktuelle Regelung, dass beispielsweise eine Person, die ihren amtlichen
Geschlechtseintrag von weiblich zu mannlich gedndert hat, dennoch so lange weiter im Frauenbereich spielen
konnte, wie sie selbst ihre Transition nicht fur ,abgeschlossen” erklart. Die Verbande haben in diesem Prozess
keinerlei Handhabe, da sie an die Selbstauskunft der Spielerin bzw. des Spielers gebunden sind, die deutlich
verzogert werden konnte. Die in den DFB-Handreichungen beschriebene Praxis ldsst somit eine sehr
weitgehende Auslegung zu, die nicht steuerbar ist.

Der BFV sieht in der derzeitigen Fassung der Regelung, insbesondere im Hinblick auf Transitionen von weiblich
zu mannlich, ein Problem fiir die Fairness im Wettbewerb und die Sicherheit anderer Spielerinnen. Konkret
besteht die Sorge, dass eine Spielerin, die sich in der Transition zum Mann befindet (und damit perspektivisch
durch Hormontherapie erhebliche korperliche Verdnderungen durchlauft), weiterhin {ber Jahre im
FrauenfuBball spielen konnte. Durch die Einnahme von Testosteron im Zuge einer Geschlechtsangleichung
kénnen sich Kraft und Schnelligkeit dieser Person deutlich erhdhen; eine zunehmende kérperliche Uberlegenheit
gegeniber biologisch weiblichen Spielerinnen ware die Folge. Hinzu kommt die Flirsorgepflicht des Verbandes
gegeniber allen Aktiven, insbesondere Minderjahrigen. Vor allem in Frauenmannschaften kommen auch jlingere
Spielerinnen (etwa aus dem Juniorinnenbereich) zum Einsatz. Der BFV sieht die Verantwortung, diese
minderjahrigen Madchen vor unverhéltnismaRigen, insbesondere physischen Belastungen oder Gefahren zu
schitzen. Trate nun im Frauenbereich eine offiziell bereits als mannlich registrierte Person an, die aufgrund
hormoneller Behandlung deutlich tberlegene Kraft und Dynamik entwickelt hat, so ware dies aus unserer Sicht
mit einem geordneten und sicheren Spielbetrieb kaum vereinbar. Um hier Verzégerungen zu vermeiden und die
Wettbewerbsfairness zu gewahrleisten, halt der BFV zudem eine Verkirzung der Mitteilungsfrist auf zwei
Wochen fiir erforderlich. Eine kiirzere Frist stellt sicher, dass Anderungen im Personenstandsregister zeitnah im
Spielrecht nachvollzogen werden kénnen.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Gleichbehandlung und Rechtsklarheit bei der Erteilung des Spielrechts. In
nahezu allen anderen Fillen ist in den Fuball-Ordnungen klar festgelegt, unter welchen Voraussetzungen und
in welcher Mannschaft eine Spielerin oder ein Spieler spielberechtigt ist — sei es aufgrund des Alters, des
Lizenzstatus’ oder des Geschlechts. Bis zur Einflihrung der neuen Inklusionsregelung galt im Erwachsenenbereich
der amtliche Geschlechtseintrag (mannlich oder weiblich) als ausschlaggebendes Kriterium fiir die Zuteilung des
Spielrechts. Eine Person war, abhdngig von ihrem Eintrag im Ausweis, entweder fiir den Manner- oder
FrauenfuBball spielberechtigt; Ausnahmen (wie etwa das Mitwirken von Frauen bei den Herren) wurden separat
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geregelt. Aus Sicht des BFV sollte auch im Kontext von Transitionsphasen ein vergleichbar objektiver Mal3stab
angelegt werden, um alle Falle einheitlich und gleichermalien fair zu behandeln. Die momentane DFB-Regelung
lasst jedoch eine solche einheitliche Handhabung nicht zu, da sie — wie oben erldutert — weitgehend auf
subjektive Selbsteinschatzung abstellt. Der BFV sieht deshalb derzeit als einzig sinnvollen objektiven
Anknipfungspunkt den Zeitpunkt der Anderung im Personenstandsregister an. Sobald eine Person nach
Abschluss der Transitionsphase amtlich als mannlich oder weiblich eingetragen ist, sollte konsequenterweise ihre
Spielberechtigung auch auf die entsprechende Geschlechtskategorie (ibergehen. Konkret hieRRe das: Ist jemand
rechtlich als mannlich registriert, muss das Spielrecht auf den Mannerbereich umgestellt werden und ein Einsatz
in Frauenmannschaften ware ab diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. Die Kopplung an den amtlichen
Personenstandseintrag stellt sicher, dass alle Betroffenen gleichbehandelt werden und der Wettbewerb nicht
durch unterschiedliche und moéglicherweise subjektive Auslegungen der Transitionsdauer verzerrt wird.

Miinchen, 10.09.2025
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Antrag Nr.: 25

BAYERISCHER
FUSSBALL-VERBAND

Das Prisidium des Bayerischen FuRball-Verbandes stellt folgenden Anderungsantrag der DFB-Spielordnung
zum 45. Ordentlichen DFB-Bundestag am 7. November 2025 in Frankfurt am Main

Anderung des § 17 Ziff. 2.7. der DFB-Spielordnung

Bisherige Version:

Die Mitgliedsverbande konnen in folgenden Fallen die Wartefrist wegfallen lassen, ohne dass es zum
Vereinswechsel der Zustimmung des abgebenden Vereins bedarf:

2.7. Wenn Amateure nachweislich sechs Monate nicht mehr gespielt haben. Entsprechendes gilt fir
Vertragsspieler mit der MalRgabe, dass die Frist mit dem Ablauf des Vertrags, mit seiner einvernehmlichen
Auflosung oder seiner wirksamen fristlosen Kiindigung beginnt. Die Mitgliedsverbdnde konnen insbesondere
festlegen, dass Zeitrdume, in denen aufgrund einer staatlichen oder kommunalen Verfligungslage oder héherer
Gewalt kein Spielbetrieb durchgefiihrt wird, bei der Berechnung des 6-Monats-Zeitraums nach vorstehendem
Absatz nicht berticksichtigt werden.

Mogliche neue Version (fett und kursiv = neuer Text)

Die Mitgliedsverbande konnen in folgenden Fallen die Wartefrist wegfallen lassen, ohne dass es zum
Vereinswechsel der Zustimmung des abgebenden Vereins bedarf:

2. 7. Wenn Amateure nachweislich sechs Monate nicht mehr gespielt haben. Bei Nichtzustimmung zum
Vereinswechsel werden die Monate Dezember, Januar und Februar auf diese sechs Monate nicht angerechnet.
Dies gilt auch fiir die Erteilung der Privatspielberechtigung. Entsprechendes gilt fiir Vertragsspieler mit der
Maligabe, dass die Frist mit dem Ablauf des Vertrags, mit seiner einvernehmlichen Auflésung oder seiner
wirksamen fristlosen Kindigung beginnt. Die Mitgliedsverbidnde konnen insbesondere festlegen, dass
Zeitraume, in denen aufgrund einer staatlichen oder kommunalen Verfiigungslage oder héherer Gewalt kein
Spielbetrieb durchgefiihrt wird, bei der Berechnung des 6-Monats-Zeitraums nach vorstehendem Absatz nicht
bericksichtigt werden.
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Zur Begriindung:

Hintergrund fir diesen Antrag war ein mehrheitlicher Beschluss auf dem Kreistag Bamberg/Bayreuth/Kulmbach am
03.04.2022 sowie die mehrheitliche Bestatigung dieses Beschlusses auf dem BFV Bezirkstag Oberfranken am
14.05.2022 sowie auf dem BFV-Verbandstag am 25.06.2022.

Es wurde auf dem o.g. Kreistag ein Anderungsantrag zu § 44 Abs. 2 der BFV-Spielordnung gestellt, der wiederum
identisch die Regelung des Allgemeinverbindlichen Teils der DFB-Spielordnung tibernimmt.

Insofern ware konsequent der Allgemeinverbindliche Teil der DFB-Spielordnung — hier § 17 Ziff. 2.7. -zu éndern.

Der urspriingliche Antrag inklusive Begriindung des Vereins TSV Harsdorf im Wortlaut:

LAntrag auf Anpassung der §§ 43 und 44 der Spielordnung

Der § 43 regelt die Spielerlaubnis in der Wechselperiode 2 und ist meiner Meinung nach nicht mehr
aktuell. Eigentlich sollte hier der abgebende Verein vor Spielerabgéngen wdhrend der Saison geschiitzt
werden. Die frei verhandelbaren Ausbildungsvergiitungen sind aber heutzutage kaum mehr
durchfiihrbar, da unsere Winterpausen im lénger werden und wie in der laufenden Saison bereits fast
sechs Monate dauern. Dadurch kommt §44(2) zum Tragen, dass Spieler, die nachweislich 6 Monate
inaktiv sind keine Wartezeiten einhalten miissen und ohne Entschédigung gehen kénnen.

Ich beantrage die beiden Paragrafen abzudndern. Fiir die Anrechnung der Wartezeiten sollten drei
Monate der Winterpause nicht anerkannt werden (dhnlich der Pandemieregelung).

Auflerdem sollte diese Regelung auch fiir Privatspiele gelten, da gerade in den untersten Klassen
(Reservemannschaften) die Vereine besonderen Schutz brauchen.

Jérg Hinsche

Abteilungsleiter Fufsball TSV Harsdorf”

(Hinweis: Rechtschreibfehler im Wortlaut des Antrags wurden nicht gedndert)

Miinchen, 12.08.2025
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Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

26
§ 57 DFB-Spielordnung
DFB-Schiedsrichterausschuss

Der DFB-Bundestag mége beschlieen, § 57 DFB-Spielordnung zu dandern
und zu erganzen:

§ 57
Schiedsrichter-Ansetzung

Zu allen Bundesspielen werden die Schiedsrichter von der Schiedsrichter-
fihrung fur den Elitebereich; bzw. dem DFB-Schiedsrichterausschuss bzw-

terausschuss, je nach Zugehorigkeit des betreffenden Schiedsrichters, an-
gesetzt. Die zustdandige Spielleitung hat Einspruchsrecht. Im Fall eines ein-
gelegten Einspruchs ist von der Ansetzung des benannten Schiedsrichters
abzusehen. Gleiches gilt fir die Ansetzung von Schiedsrichter-Assistenten
fir die Bundesspiele.

Der Antrag ist ein Folgeantrag des Anderungsantrages zu § 55 DFB-Sat-
zung.

98



N

DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

DFB-Jugendordnung

Zurlick zum Inhaltsverzeichnis

29



Antrag Nr.:
Betr.:
Antragsteller:

Antrag:

27
§§ 13 Nrn. 7. und 8., 14 Nr. 4. DFB-Jugendordnung
DFB-Jugendausschuss

Der DFB-Bundestag moge beschlieflen, §§ 13 Nrn. 7. und 8., 14 Nr.
4. DFB-Jugendordnung wie folgt zu dndern und zu erganzen:

§13
Bundesjugendtag

[Nrn. 1. - 6. unverandert]

7. Der Bundesjugendtag wird vom ¥orsitzenden—des—BFB-
Jugendatusschusses  Vizeprasidenten  fir  JugendfufBiball
einberufen und geleitet.

[...]

8. Die Aufgaben des Bundesjugendtags ergeben sich aus der Satzung
des DFB in Verbindung mit § 15 Nr. 1. der Jugendordnung des DFB.
Die Tagesordnung des Bundesjugendtags muss grundsatzlich
folgende Punkte enthalten:

[Buchst. a) — f) unverandert]

g) Wahl des Vorsitzenden des DFB-Jugendausschusses,

h) Wahl der weiteren Mitglieder des DFB-Jugendausschusses,

i) Wahl eines fir den Madchenfufiball zustdndigen Mitglieds in
den DFB-Ausschuss fir Frauen- und Madchenfuf3ball und der
Vertreter aus den Regionalverbdnden in die Kommission
Schulfuf3ball,

j) Wahl der Jugendbeisitzer im DFB-Sport- und DFB-
Bundesgericht,

[Buchst. k) — m) unverandert]
Die Tagesordnungspunkte der Buchstaben g) bis j) sind nur
aufzunehmen, sofern auf dem folgenden Bundestag Neuwahlen
bzw. Bestatigungen anstehen.
§14
Zusammensetzung des Jugendausschusses
[Nrn. 1. — 3. unverandert]
4. Die Amtsdauer der Mitglieder des Jugendausschusses, der

Mitglieder aus den Regionalverbanden fir die Kommission
SchulfuBball und der fir den Madchenful3ball zustandigen
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Begriindung:

Mitglieder des Ausschusses fir Frauen- und Madchenfuf3ball sowie
der Jugendbeisitzer des Sportgerichts und des Bundesgerichts
betragt im Regelfall drei vier Jahre. Sie beginnt mit der Wahl bzw.
Bestdtigung der Wahlen des Bundesjugendtags durch den
Bundestag des DFB bzw. durch das Prasidium des DFB.

Der Antrag ist ein Folgeantrag zu der bereits durch den Ordentlichen
Bundestag 2022 beschlossenen Anderung von §22 Nr.7. DFB-
Satzung. Demnach betragt die Dauer einer Amtsperiode der Mitglieder
des Prasidiums, des Vorstands, der Rechtsorgane, der Ethik-
Kommission, des Prifungsausschusses und der Ausschisse ab dem
Ordentlichen DFB-Bundestag 2025 statt bislang drei Jahre nunmehr
vier Jahre. Diese Verlangerung der Dauer einer Amtsperiode soll im
Sinne eines Gleichlaufs insbesondere auch fur die Mitglieder im DFB-
Jugendausschuss bzw. im DFB-Ausschuss fir Frauen und
Madchenfuliball gelten. Da der Bundesjugendtag trotzdem weiterhin
alle zwei Jahre zusammenkommt, folgt hieraus das Erfordernis die
Tagesordnung in den Jahren ohne Wahlen bzw. Bestatigungen auf dem
nachfolgenden DFB-Bundestag entsprechend anzupassen.

Stellungnahme DFB-Bundesjugendtag:

Wird nach dem DFB-Bundesjugendtag nachgereicht.
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DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

DFB-Schiedsrichterordnung

Zurlick zum Inhaltsverzeichnis
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Antrag Nr.:

Betreff:

Antragsteller:

Antrag:

28
§§ 11 Nr. 1., 133, 13b DFB-Schiedsrichterordnung
DFB-Schiedsrichterausschuss

Der DFB-Bundestag moége beschlief3en, §§ 11 Nr. 1., 13a, 13b DFB-Schieds-
richterordnung zu dndern und zu erganzen:

§11
Ahndungsbefugnisse der Schiedsrichterausschiisse

1. Unbeschadet der Bestimmung des § 10 Absatz 2 kénnen Verstole der
Schiedsrichter (vgl. § 13 Absatz 1, Satz 1), Schiedsrichtercoaches und
Schiedsrichterbeobachter sowie Mitglieder und Mitarbeiter in Schieds-
richtergremien des DFB und seiner Mitgliedsverbdnde gegen die
Schiedsrichterordnungen und Handlungen gegen das Ansehen des
Schiedsrichterbereichs von den Schiedsrichterausschissen der Mit-
gliedsverbande geahndet werden.

Hierzu gehéren insbesondere:

a) wiederholtes unbegriindetes Absagen won bereits zugesagter
Spielleitungen,

b) verspatetes Absagen bereits zugesagter Spielleitungen ohne aus-
reichenden Grund,

c) Missachtung von Anordnungen der Schiedsrichterausschisse,

d) Missbrauch des Schiedsrichterausweises,

e) wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben von den Lehrabenden,
f) Verstohe gegen die Kameradschaft,

g) Verstohe gegen § 1 Abs. 3.

[Nrn. 2. und 3. unverandert]

§13a
Voraussetzungen fiir die Aufnahme von Schiedsrichtern die—bBFB-

Schiedsrichtertistenftrdie tizenztigenund-die3tiga in den Elite-Schieds-

richterbereich

Die Schiedsrichterfiihrung flr den Elitebereich befindet, insbesondere vor
Beginn jeder Spielzeit, iber die Aufnahme von Schiedsrichtern in die DFB-
Schiedsrichterlisten fir die Lizenzligen und 3. Liga und gegebenenfalls
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Uber deren Ausscheiden, wobei diese Entscheidung der Einwilligung des
DFB-Prasidiums bedarf, soweit die Aufgabe nicht von einer anderen Orga-
nisation des DFB wahrgenommen wird. Die Schiedsrichterfiihrung fiir den
Elitebereich befindet aulerdem, insbesondere vor Beginn jeder Spiel-
zeit, Uber die Aufnahme von Schiedsrichtern in die DFB-Schiedsrichter-
listen fiir die Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga sowie gege-
benenfalls Giber deren Ausscheiden.

Die Kandidaten fir diese Listen missen jahrlich dazu Voraussetzungen er-
fallen, Nachweise erbringen und vorlegen, welche in den Durchfiihrungs-
bestimmungen zur Schiedsrichterordnung naher geregelt sind.

Die Schiedsrichterfiihrung fir den Elitebereich prift fur jeden Kandidaten
anhand der erbrachten Nachweise die fachliche und persénliche Eignung.
Sie zieht bei der Beurteilung der persénlichen Eignung die Durchfihrungs-
bestimmungen zur DFB-Schiedsrichterordnung heran, die vom DFB-Prasi-
dium auf Vorschlag der Schiedsrichterfihrung fir den Elitebereich erlassen
werden. Sofern ein Kandidat aus fachlichen oder persénlichen Grinden
nicht auf die Liste genommen wurde, kann er nach einem Jahr erneut eine
Eignungsprifung verlangen.

§13b
Voraussetzungen fiir die Aufnahme von Schiedsrichtern in die DFB-
Schiedsrichterlisten fiir die ibrigen DFB-Wettbewerbe

Vor Beginn jeder Spielzeit befindet der DFB-Schiedsrichter-Ausschuss tber
die Aufnahme von Schiedsrichtern in die DFB-Schiedsrichterlisten fir die
DFB-Nachwuchsligen und fir Beach-Soccer. Das Vorschlagsrecht dafar
liegt bei den Regionalverbanden.

Uber die Aufnahme von Schiedsrichtern auf die DFB-Futsal-Liste entschei-
det der DFB-Schiedsrichter-Ausschuss auf Vorschlag des fir Futsal zustan-
digen Mitglieds im DFB-Schiedsrichter-Ausschuss.
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Begriindung:

Die Kandidaten fir diese Listen missen jahrlich dazu folgende Vorausset-
zungen erfillen und Nachweise erbringen:

Fachliche Eignung:

Leistungsnachweise als aktiver Schiedsrichter, Teilnahme an den fir die
Spielklasse vorgesehenen Lehrgdangen und Nachweis tber die erfolgreiche
Ablegung der Regel- und Leistungsprifung.

Persénliche Eignung:

Personalfragebogen sowie eine absolvierte Schulung zur Pravention gegen
(Wett- bzw.) Spielmanipulation.

Die Anderung des § 11 Nr. 1. hat klarstellende Funktion. Da eine Pflicht zur
Ubernahme von Spielleitungen seitens der Schiedsrichter nicht besteht,
soll auch eine Ahndung von Absagen von Spielleitungen durch die
Schiedsrichter nur erfolgen, wenn die Spielleitung durch die Schiedsrichter
wiederholt unbegriindet oder verspatet abgesagt wird, nachdem diese be-
reits zuvor zugesagt wurde.

Bei den Anderungen zu §§ 13a, 13b handelt es sich um Folgeanpassungen
des Antrages zu § 55 DFB-Satzung.
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DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

DFB-Vergiitungsordnung

Zurlick zum Inhaltsverzeichnis
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Antrag Nr.:

Betr.:

Antragsteller:

Antrag:

29
DFB-Verglitungsordnung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag moége beschliefen, die DFB-Verglitungsordnung wie
folgt zu @ndern und zu erganzen:

§ 1 Grundsatze
(1) Geltungsbereich, Abgrenzung

Die nachfolgende Ordnung wird durch den Bundestag des DFB erlassen
oder geandert. Sie kann zwischen zwei Bundestagen nur durch den DFB-
Vorstand aur mit 4/5 Mehrheit und mitZustimmung nach Anhérung des
Verglitungsausschusses gedandert werden.

Die nachfolgende Ordnung gilt fir Inhaberinnen und Inhaber von Wahlam-

tern und berufenen Amtern, fir Funktionstrégerinnenund Funktionstriger

in Organen, Ausschissen, Kommissionen und sonstigen Gremien des DFB
e.V,, die nicht haupt- oder nebenamtlich fir den DFB e.V. tatig sind (im Wei-

teren:  Funktionstragerinnenund Funktionstrager®).

Das DFB-Prasidium kann fur Sachverhalte, die nicht dem Geltungsbereich
dieser Ordnung unterfallen oder fir die diese Ordnung dies gestattet, eine
Auslagen- und Honorarordnung erlassen.

(2) Ehrenamtsprinzip

Amter im DFB oder fiir den DFB werden unentgeltlich als Enrenamt ausge-
Ubt, solange die Satzung des DFB oder diese Ordnung nichts anderes re-

geln.

(3) Vergltung fur Organdamter

Vergltungen fir Funktionstrégerinnen—und Funktionstrager werden durch
den DFB ausschlief3lich nach Maflgabe dieser Ordnung gezahlt.

(4) Varianten der Vergltung

Vergutungen far Fu-nkt-rm#st—ragefmﬁeﬁ—u-ﬁd Funktlonstrager konnen ats

dtrﬁgsefsa-t-z—) nach MaBgabe des § 2 und edef—aJcs—akt-rvrta-t-sbetogeﬁe—\v‘ef
gttung -, Tagesgetd“-nach-Mafigabedes § 3 gezahlt werden.

(5) Amter, die nicht vergiitungsberechtigt sind

Fur Amter, die nach dieser Ordnung nicht vergiitungsberechtigt {pauseha-
terAufwendungsersatzoderTagesgetd)-sind, gilt das Ehrenamtsprinzip. Die
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Amtsinhaber haben einen Anspruch at:f—Erstaftttﬁg—bafeﬁAuchageﬁ—sowre

Wﬁd—Nahefes—rege{-t—dTe nach Maﬂgabe der Auslagen und Honorarord-

nung.

(6) Ertragssteuer

Der DFB nimmt hinsichtlich der Leistungen nach dieser Ordnung keine

Steveranmetdung—und—keine—Ertragsversteterung pauschale Versteue-

rung, Ertragsversteuerung oder anderweitige Steueranmeldung fiir die

Funktionstrager vor. Funktionstrégerinnen—und Funktionstrdager sind ver-

pfllchtet die steuerliche Relevanz setber elgenverantwortllch zu prifen
- S—S . Etwaig

anfallende Steuern sind durch d|e FUﬁkt-roﬁst-rageﬁnﬁeﬁ—tmd Funktionstra-

ger zu tragen.

(7) Umsatzsteuer

Samtliche Leistungen nach dieser Ordnung verstehen sich netto. Seweit

(8) Sozialversicherung

Funktionstragerinmentund Funktionstrager stehen nicht in einem sozialver-

sicherungsrechtlichen Beschiaftigungsverhaltnis mit dem DFB, soweit mit
ihnen nicht Dienstvertrage geschlossen wurden, die sozialversicherungs-
pflichtig sind. Der DFB meldet sie deshalb nicht zu den Zweigen der ge-
setzlichen Sozialversicherung an und fUhrt auch keine Beitrage ab.

Sollte eine hierfir zustdndige Behdrde gleichwohl das Bestehen einer So-
zialversicherungspflicht rechtskraftig feststellen, richtet sich die Tragung
der Beitrage nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(9) Ersatz barer Auslagen, Auslagen- und Honorarordnung

Funktionstragerinnen—und Funktionstrdger haben neben den nach dieser

Ordnung bestehenden Anspriichen einen Anspruch auf Ersatz barer Ausla-
gen nach Mallgabe der Auslagen- und Honorarordnung.

§ 2 Zahlung eines einer pauschalen Aufwendungsersatzes Vergiitung

(1) Grundsatze

Der Bundestag orientiert sich bei seiner Entscheidung, abweichend vom
Ehrenamtsprinzip, Funktionstragern von konkreten Wahlamtern konkrete
Wahtémter des DFB mit der Zahlung einer Verglitung auszustatten, an den
folgenden Erwagungen:
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 Erhebliche zeitliche Belastung innerhalb der Zeitfenster, in denen bli-
cherweise eine den Lebensunterhalt sichernde Haupttatigkeit ausgelibt
wird (Tageszeit in der Woche)

* Einschrankung der Méglichkeit zum Gelderwerb in den erlernten Berufen,
abhdngig von der tatsachlich mit dem Amt einhergehenden zeitlichen Be-
lastung

o Erhebliche Offentlichkeitswirksamkeit verbunden mit den Einschriankun-
gen fir den persénlichen Lebensbereich

» Jederzeitige Verfligbarkeit unabhangig vom Regelaufwand, den das Amt
mit sich bringt

» Gesellschaftliche Relevanz des Amtes in der Verantwortung fir das Ge-
samtsystem Fufball mit mehr als 7 8 Millionen Mitgliedern in den Fuf3-
ballvereinen

» Wirtschaftliche Relevanz und Verantwortung des Amts beieinermAusga-

» Méglichkeit der Inhaftungnahme sowohl in monetérer als auch in straf-
rechtlicher Hinsicht, verbunden mit den damit einhergehenden erhebli-
chen persénlichen Belastungen.

(2) Anspruchsberechtigte Amter

Anspruchsberechtigt fir die Zahlung einer pauschalen Aufwandsentsché-

digung Vergltung sind:

+«bie die aktiven Mitglieder des Prasidiums des DFB mit Ausnahme der Eh-
renprasidenten.

(3) Ermittlung der H6he der pauschalen Aufwandsentschidigung Vergi-
tung

Die pauschale Aufwandsentschidigung Verglitung wird abhangig vom

zeitlichen Aufwand fir die jeweilige Funktion gezahlt. Sie Die Vergiitung
ermittelt sich abhdangig von dem Aufwand, mit dem die nach § 2 Abs. 2

dieser Ordnung vergltungsberechtigten Organwatterund-Organwatterin-
nen thrOrgan Funktionstrager ihr Wahlamt ausiben, nach der Formel:

Fester Summenbezugswert [Tag] x
zeitlicher Bezugswert x 4,33 =

monatticherAnsprach

Die Vizeprésidenten Funktionstrager kdnnen abweichend von der vorge-
nannten Regelung auch eine pauschale Vergiitung in H6he von 3.500 €
monatlich erhalten. Die Ermittlung und Festlegung des zeitlichen Be-
zugswertes erfolgt gemdfl § 2 Abs. 6 und 8, die Entscheidung uber die
Vergiitungshdhe trifft der Vergutungsausschuss, § 5 Abs. 2 Satz 2.
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(4) Fester Summenbezugswert

Der feste Summenbezugswert ermittelt sich aus einer monatlichen Bezugs-
grofe, aus der der tagesbezogene Wert rechnerisch ermittelt wird.

Der auf den Monat bezogene Bezugswert entspricht der gesetzlichen Ver-
gltung der Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Sie setzt sich zu-
sammen aus der monatlichen Abgeordneten-Entschadigung gemaf § 12
Abs. 1 Abgeordnetengesetz zuziiglich der den Abgeordneten zustehenden
Kostenpauschale fir nicht erstattungsfahige sonstige Ausgaben, die mit
dem Amt verbunden sind gemaf § 12 Abs. 2 Abgeordnetengesetz.

Der auf den Tag bezogene Wert wird nach der Formel:

Monatliche Bezugsgréfie / 4,33 / 5 ermittelt. Der resultierende Betrag
wird auf den nachsten glatten Dezimalwert aufgerundet.

(5) Zeitlicher Bezugswert

Der zeitliche Bezugswert ist die Zahl der Tage, die die Amtswatter Funkti-
onstrager im Wochenschnitt fir ihr Amt und ihre Aufgaben gemaf der Ge-
schaftsordnung aufbringen. Der Mindestwert ist bei allen Vizeprasidenten
Funktionstragern, die nach der Geschéaftsordnung einen sachlichen Aufga-
benbereich wahrnehmen, 1,5 Tage pro Woche, der Héchstwert finf Tage.

(6) Ermittlung des zeitlichen Bezugswerts

Der zeitliche Bezugswert wird zum Amtsantritt durch den Vergtitangsaus-
schttss Compliance-Beauftragten des DFB e.V. (im Weiteren: Compli-
ance-Beauftragten) festgelegt. Er orientiert sich dabei ateh mafigeblich
an Erfahrungen der Amtstrégerund-Amtstragerinnen Funktionstrager, die
das Amt zuletzt ausgeubt haben und beruck5|cht|gt zuglelch eventuelle
Verdanderungen, sow - eats A her
Geseh*a-f-t—s-befrrebe—efgebeﬁ sofern es 5|ch nicht um zeltllch begrenzte
Sondereffekte handelt (z.B. einmaliger zeitlicher Aufwand einer Amts-
iibernahme). Entscheidend sind die tatséchlich fiir die Amter und Funktio-
nen im DFB e aufgewandten Tage. Tatigkeiten fur Dritte (z. B. FIFA und
UEFA, Fochtergeseltschaften—des—BFB; Landes- und Regionalverbande)

zdhlen nicht und werden ausschlief3lich durch die Dritten vergitet.

Die Festlegung des zeitlichen Bezugswerts erfolgt durch den Vergtitungs-
ausschuss Compliance-Beauftragten innerhalb von einem Monat nach
dem Antritt des Amts. Die laufende spatere Uberpriifung richtet sich nach
Abs. 8. Gibt ein Berechtigter den Mindestwert von 1,5 Tagen an, gitt-er
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damit-ats wird dieser durch den Compliance-Beauftragten entsprechend
festgelegt.

(7) Haftungszuschlag

Auf die ermittelte Verglitung wird fir die Personen, die Mitglied des ge-
setzlichen Vorstands sind und deshalb persénlich haften, ein Haftungsauf-
schlag gezahlt. Dieser betragt fir den Prasidenten 50 % der ermittelten Ver-
gltung, fir den Schatzmeister 37,50 % und fur alle anderen Mitglieder des
gesetzlichen Vorstands 25 % der ermittelten Vergitung.

(8) Anderungen, Uberpriifungen, Anpassungen

Der feste Summenbezugswert (Tag) passt sich automatisch an die jeweilige
gesetzliche Grofle zu deren Wirksamwerden an.

Der zeitliche Bezugswert wird zur-Mitte-dervorgesehenen-Amtszeiteinma-
tigdurch-den-Yergtitungsausschuss zum Anfang, d.h. innerhalb von 6 Mo-

naten nach Amtsantritt, durch den Compliance-Beauftragten Gberprift.
Soweit der iiberpriifte zeitliche Bezugswert vom zum Amtsantritt festge-
legten Bezugswert abweicht (Absatz 6), wird dieser zum nachstmaogli-
chen Zeitpunkt verrechnet. Eine weitere Uberpriifung des zeitlichen Be-
zugswertes erfolgt zur Mitte der vorgesehenen Amtszeit (ohne die M6g-
lichkeit der riickwirkenden Verrechnung).

Hierzu erfolgt jeweils eine konkrete Abfrage an die berechtigten Personen
Funktionstrager, die zeitliche Belastung Uber einen Vergleichszeitraum,
der Uber die gesamte Amtszeit mindestens drei Monate umfassen soll,
darzulegen. Die dargelegten Angaben werden durch den Compliance-Be-
auftragten auf Plausibilitat gepriift. Stellt der VYergtitungsaussehuss Com-
pliance-Beauftragte Abweichungen fest und resultieren diese nicht aus
zeitlich begrenzten Sondereffekten, setzt der Yergtitungsausschuss Com-
pliance-Beauftragte den zeitlichen Bezugswert mit Wirkung zum nachst-
folgenden Monatsersten neu fest. Wird der zeitliche Mindestwert von 1,5
Tagen pro Woche zugrunde gelegt, erfolgt keine Nachprifung. Erfolgt vorn
Berechtigten keine Darlegung, reduziert sich der zeitliche Bezugswert fir
die Berechnung der Vergitung mit Wirkung zum nachstfolgenden Monats-
ersten auf den Mindestwert von 1,5 Tagen pro Woche, bis eine entspre-
chende Darlegung vorliegt.

Im Fall der Veranderung von Aufgaben oder sonstigen Umstanden, die
nachhaltig Einfluss auf die aufzubringende Zeit haben, kann der/dieBe-
troffene Funktionstriger jederzeit einen Anderungsantrag an den Vergit
tungsausschuss Compliance-Beauftragten stellen. Hierfiir ist der tatsach-

llche Zeltaufwand glaubhaft darzulegen Bfesereﬁ-tsehefdet—naeh—p*ﬁheh-t—

d-rese—z-ugftrﬁde—geJcegt—Der Compllance Beauftragte pruft die Angaben

auf Plausibilitat und entscheidet nach pflichtgemafem Ermessen. Der
Compliance-Beauftragte ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben un-
abhdngig und in fachlicher Hinsicht nicht weisungsgebunden. Der
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Compliance-Beauftragte ist angehalten, die Darlegungen der Zeitauf-
wdande dahingehend extern Uberprifen zu lassen, ob diese den steuer-
und gemeinniitzlichkeitsrechtlichen Anforderungen geniigen.

§ 3 Tagesgeld
(1) Anspruchsberechtigte Gruppen

Anspruchsberechtigt fir die Zahlung eines Tagesgelds fir Tage, an denen
sie an Sitzungen des jeweiligen Gremiums teilnehmen oder schriftliche Be-
schlisse/Entscheidungen (ab-)fassen und damit eine Gremientatigkeit fur
den DFB e.V. auslben, sind:

» die Mitglieder des DFB-Vorstands;

« die stimmberechtigten Mitglieder der Konferenz der Landes- und Regio-
nalverbandsprasidenten;

* Mitglieder des Aufsichtsrates der DFB GmbH & Co. KG, soweit sie nicht
Mitglieder des Prasidiums des DFB e.V. sind;

« die Mitglieder der Ethik-Kommission;

» die Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts, des DFB-Sportgerichts, des
DFB-Kontrollausschusses, der Ausschisse des DFB sowie der Kommissi-
onen;

« die Mitglieder des Verglitungsausschusses;
« die Mitglieder des Prifungsausschusses;

» die Mitglieder des DFB-Sportgerichts, des DFB-Bundesgerichts sowie des
DFB-Kontrollausschusses jeweils fir die Teilnahme an Sportgerichtsver-
handlungen sowie:

» die Verantwortliche fir den Schiedsrichterinnenbereich im DFB-Schieds-
richter-Ausschuss sowie der Lehrwart im DFB-Schiedsrichter-Ausschuss
far maximal zwei weitere Tage pro Monat, unabhangig vom Stattfinden
konkreter Sitzungen.

Personen, die einen pauschalen Aufwendungsersatz gemaf § 2 erhalten,
sind von der Zahlung von Tagesgeldern ausgeschlossen.

(2) Umfang der Abgeltung

Das Tagesgeld fir die Teilnahme an Sitzungen wird als halbes oder volles
Tagesgeld gezahlt.

Das Tagesgeld deckt, soweit diese Ordnung nichts anderes regelt, die indi-
viduelle Vorbereitung auf die Sitzung sowie die eigentliche Sitzungsteil-
nahme bestehend aus Anreise, Sitzungsteilnahme und Abreise ab.
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Ein halbes Tagesgeld wird bei einer zeitlichen Beanspruchung aus ange-
messener Vor- und Nachbereitungszeit, Reisezeit zum Sitzungsort, Teil-
nahme an der maximal eintdgigen Sitzung und Rickreise von mindestens
drei und bis zu sechs Stunden gezahlt.

Ein volles Tagesgeld wird bei einer zeitlichen Beanspruchung aus ange-
messener Vor- und Nachbereitungszeit, Reisezeit zum Sitzungsort, Teil-
nahme an der maximal eintdgigen Sitzung und Rickreise von mehr als
sechs Stunden gezahlt.

Bei Sitzungen, die an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden
und mit einer Ubernachtung verbunden sind, wird fiir jeden Tag der Inan-
spruchnahme das jeweils anwendbare Tagesgeld gezahlt.

Fir jeweils drei begriindete schriftliche Einzelrichter-Entscheidungen eines
Richters des DFB-Sportgerichts wird ein volles Tagesgeld gewdhrt. Das
DFB-Prasidium kann mit Zustimmung des Vergltungsausschusses auf An-
trag in Einzelfallen besonderen Umfangs auch ein héheres Tagesgeld, je-
doch nicht Gber ein volles Tagesgeld hinaus, gewdhren.

(3) Hohe des Tagesgelds

Das halbe Tagesgeld betragt 300,00 €.
Das volle Tagesgeld betragt 600,00 €.

(4) Videokonferenzen

Fir die Teilnahme an Videokonferenzen ohne Anreise zum Sitzungsort rich-
tet sich die H6he des Tagesgelds nach der Dauer der Sitzung inklusive an-
gemessener Vor- und Nachbereitungszeit; soweitReisezeitennicht-anfat-
ten.

(5) Vorsitzende der Gremien

Die in Absatz 1 genannten Vorsitzenden der Gremien erhalten fir die Pla-
nung und Vorbereitung der Sitzung pro Sitzung ein zusatzliches ganztagi-
ges Tagesgeld. Der einer Sitzung des DFB-Bundesgerichts vorsitzende
Richter erhalt abweichend von Satz 1 ein zusatzliches ganztagiges Tages-
geld in Hohe des 1,5-fachen Satzes. Bei mehrtagigen Sitzungen fallt das
zusatzliche Tagesgeld nur einmal an.

(6) Bundestage, Fachtagungen etc.

Fir die Teilnahme an Bundestagen des DFB sowie an Fachtagungen, und
Fortbildungsveranstaltungen, Workshops bzw. Abstimmungen auf3erhalb
von offiziellen Sitzungen, Turnieren und sportlichen Mafinahmen be-
steht kein Anspruch auf Zahlung eines Tagesgelds. Es besteht Anspruch
nach Maflgabe der Auslagen- und Honorarordnung. Die Kostenerstattung
ist im Ubrigen durch die Satzung geregelt.

(7) Prifung und Berichtspflicht
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Der Compliance-Beauftragte priift iiber seine Aufgaben nach § 2 (8) hin-
aus nach eigenem Ermessen die Ordnungsgemafheit der Geltendma-
chung von Tagesgeldern sowie den Umgang der Gremien mit zur Zah-
lung von Tagesgeld berechtigenden Sitzungen.

Der Compliance-Beauftragte berichtet hierzu einmal im Jahr dem Prasi-
dium. Eine vom Compliance-Beauftragten festgestellte fehlerhafte oder
nicht dem Gebot des sparsamen Mitteleinsatzes folgende Handhabung
kann der Compliance-Beauftragte jederzeit gegeniiber dem Préasidium
beanstanden. Von einer solchen Beanstandung sind zudem der Vergii-
tungs- und Priifungsausschuss zu unterrichten.

§ 4 Geldwerte Sachleistungen, mittelbare Vorteile
(1) Mitglieder des Prasidiums

Den Mitgliedern des Prasidiums stehen die folgenden weiteren Sachleis-
tungen zu, die keine Anrechnung auf die Vergitung finden:

« Die Uberlassung eines Dienstfahrzeugs des Fahrzeugsponsors des DFB
auch zur privaten Nutzung. Bei dienstlichen Terminen soll das Fahrzeug
aus Grinden der Reprasentation genutzt werden. Die auf die Privatnut-
zung entfallende Steuer tragt das Prasidiumsmitglied.

« Die Uberlassung einer angemessenen technischen Ausstattung durch den
DFB zur dienstlichen Nutzung.

« Die Uberlassung einer angemessenen Ausriistung durch die Ausstat-
tungspartner zur dienstlichen Nutzung.

« Die Uberlassung eines Mobiltelefons zur dienstlichen Nutzung.

» Die Gestellung einer BahnCard nach Maligabe der hierzu erforderlichen
Wirtschaftlichkeitsberechnung (,Prognostizierte Vollamortisation“). Die
Nutzung einer BahnCard ist auch zu privaten Zwecken zulassig. Dies kann
die Zentralverwaltung untersagen, wenn sich die derzeitige steuerliche
Betrachtung hierzu (steuerfrei) andert.

Sonstige Vorteile, die aus vom DFB gestellten Sachleistungen oder der Ta-
tigkeit resultieren, stehen den Mltglledern des Pra5|d|ums zu. Eine etwalge
steuerliche Belastung

ﬁ-reh-t—deeh—Bﬁ-t-t-e-get-rageﬁ-wrrd ubernlmmt soweit mogllch der DFB
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§ 5 Vergltungsausschuss

(1) Wahl, Amtszeit

Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit des Vergltungsausschusses erge-
ben sich aus der Satzung.

(2) Zustandigkeiten

Die Zustandigkeit des Vergltungsausschusses richtet sich, soweit die Sat-
zung nichts Abweichendes regelt, nach dieser Ordnung.

Der Vergitungsausschuss entscheidet Gber die Héhe der pauschalen
Vergiitung des Funktionstragers auf der Grundlage der vom Compli-
ance-Beauftragten gemaf § 2 Abs. 6 und 8 ermittelten und festgelegten
zeitlichen Bezugswerte. Die pauschale Vergiitung eines Funktionstra-
gers darf nicht hoher sein als sie sich aus dem festgelegten zeitlichen
Bezugswert ergibt.

Der Vergiitungsausschuss entscheidet {iber Einzelsachverhalte, die ihm
auf Antrag des betroffenen Funktionstrigers zur Entscheidung vorge-
legt werden.

Dariiber hinaus wird der Vergiitungsausschuss beratend titig, soweit der
Compliance-Beauftragte ihn kontaktiert und um eine Stellungnahme zu
Einzelsachverhalten bittet.

Der Vergiitungsausschuss ist durch das Prasidium vor einer Anderung der
Auslagen- und Honorarordnung zu héren. Er hat ein Beanstandungsrecht,
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wenn die dortigen Regelungen einen Vergltungscharakter haben, der

nicht den Bestimmungen derHonorarerdnung des DFB entspricht. In sol-
chen Fillen entscheidet abschlieffend der DFB-Vorstand.

(3) Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Vergltungsausschusses

Gegen Entscheidungen des Vergltungsausschusses ist die Verwaltungsbe-
schwerde nach Maf3gabe des § 31 der Rechts- und Verfahrensordnung des
DFB e.V. zuldssig.

§ 6 Schlussbestimmungen

(1) Verhdltnis zu Verglitungen aus anderen nationalen und internationalen
Amtern auBerhalb des DFB

Vergiitungen aus anderen nationalen oder internationalen Amtern auf3er-
halb des DFB finden keine Anrechnung auf die nach dieser Ordnung ge-
zahlten Vergitungen, da die aus solchen Amtern und Aufgaben resultie-
rende zeitliche Belastung bei der Festsetzung der Vergiitung keine Beach-
tung findet und deshalb nicht eingerechnet wird.

3)(2) Inkrafttreten, Licken

Die vorstehende Ordnung wird durch den Bundestag des DFB beschlossen.
Sie tritt mit Beschlussfassung in Kraft und ersetzt alle vorherigen Regelun-
gen im selben Regelungsbereich.

Bei Licken oder Auslegungsschwierigkeiten sowie bei nicht geregelten
Fallen ist der DFB-Vorstand in Abstimmung mit dem Compliance-Beauf-
tragten und dem Vergltungsausschuss befugt, eine dem Einzelfall ange-
messene Regelung zu treffen.
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Begriindung:

Auf dem DFB-Bundestag 2022 wurde eine neue Verglitungsordnung ver-
abschiedet. Im Rahmen der operativen Arbeit des Verglitungsausschusses
mit der VergUtungsordnung sind Herausforderungen und Schwachstellen
deutlich geworden, die in einer angepassten Verglitungsordnung még-
lichst vollumfanglich eliminiert werden sollen.

An der grundsatzlichen Systematik der Vergitungsordnung sollen keine
Verdanderungen vorgenommen werden. Jedoch soll der Compliance-Be-
auftragte des DFB zukiinftig den zeitlichen Bezugswert als Grundlage der
Ermittlung der VerglGtungshéhe festlegen. Die finale Entscheidungsbefug-
nis Uber die Hohe der Verglitung verbleibt weiterhin beim Vergitungsaus-
schuss. Durch die Anpassungen ist gewahrleistet, dass die operative Arbeit
bezliglich der Festlegung der zeitlichen Bezugswerte in das Hauptamt ver-
lagert wird.
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Antrag Nr.:
Betr.:

Antragsteller:

Antrag:

30
Ethik-Kodex des DFB

DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mdége beschliefien, den Ethik-Kodex des DFB wie
folgt zu andern und zu erganzen:

Praambel

Der Deutsche Fufball-Bund (DFB) setzt sich seit seiner Grindung im Jahr
1900 fur die Férderung des Fufiballsports ein. Er zdhlt zu den flihrenden
nationalen und internationalen Sportfachverbanden der Welt. Der DFB und
seine Mitgliedsverbdande organisieren den Fufiball als Wettkampf und Frei-
zeitbetatigung.

Der DFB tragt die Gesamtverantwortung fur die Einheit des deutschen Ful3-
balls. Er vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbande im In- und Ausland.
Aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung sieht sich der DFB in einer be-
sonderen Verantwortung, die Integritat und das Ansehen des Fulbballs auf
nationaler Ebene zu wahren und damit die exponierte Stellung und Bedeu-
tung des Fuf3balls in Deutschland auch in Zukunft zu sichern.

Als ein dem Gemeinwohl verpflichteter, gemeinnitziger Verein férdert der
DFB in hohem Malf3e den Spitzen-, Breiten- und Freizeitsport durch ein fla-
chendeckendes und preiswertes Angebot fur alle Sport- und Fufl3ballbe-
geisterten. Ein besonderer Stellenwert kommt der Férderung des Nach-
wuchses und der sportlichen Elite zu.

Der DFB will den FuBball dauerhaft tragfdahig und erfolgreich organisieren
sowie seine vielfaltigen Potenziale auch zur Erhaltung und Starkung der de-
mokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft
verantwortlich nutzen. Der DFB bekennt sich zu Qualitat, Objektivitat, Ehr-
lichkeit, Fairness und Integritat als zentralen Voraussetzungen fir den ge-
meinsamen Erfolg.

I. Geltungsbereich

Die im vorliegenden Ethik-Kodex definierten Werte und Grundsatze be-
stimmen das Verhalten und den Umgang innerhalb des DFB und gegen-
Uber Dritten. Der Kodex ist fur alle Organe, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spielerinnen und
Spieler, die ehrenamtlichen Funktionstrager sowie fir samtliche Unterneh-
men, an denen der DFB oder eine von ihm beherrschte Tochtergesell-
schaft die Mehrheit der Anteile oder Stimmrechte halt, verbindlich. Er soll
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den Mitgliedsverbanden des DFB als Grundlage fir die Entwicklung eigener
Ethik-Kodizes dienen.

Il. Unsere Verantwortung

Der DFB hat aufgrund des besonderen o6ffentlichen Interesses, seiner
Grofe und seines Selbstverstandnisses eine herausragende gesellschaftli-
che, soziale und sportpolitische Verantwortung. Wir nehmen diese Verant-
wortung mit der Unterstitzung der vielen ehrenamtlich Tatigen und im
Austausch mit unseren Kooperationspartnern in Wirtschaft, Medien, Politik,
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Sport in vielfiltiger Art und Weise aktiv
wahr, durch

- nachhaltige Fihrung und Organisation des Fufballs in der
Breite wie an der Spitze

- Wertevermittlung im und durch den Fuf3ballsport

- Unterstitzung gesellschaftlicher Themen und Herausforderun-
gen mit den Mdéglichkeiten des FuBballsports

- Beteiligung an karitativen und humanitaren Maflnahmen.

Dabei fihlen wir uns in hohem Mafle dem Gedanken des Fair Play verbun-

den und verpflichtet. Mit der gezielten Férderung vontairPtay;integritét;
Respekt;Vetfattund-Sotidaritdt der Werte des DFB werden die Grundlagen

des FulBballs gestarkt. Der aktive Fuf3ballsport und das ehrenamtliche En-
gagement in den Vereinen leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum
gesellschaftlichen Leben.

Aufgrund seiner starken Prdasenz im Alltag und seiner Anziehungskraft will
der Fufiball eine Vorbildfunktion ibernehmen und dadurch als wichtiger
Multiplikator Gber das Spiel hinaus positive gesellschaftliche Verande-
rungsprozesse unterstitzen.

Wir sind uns dieser umfassenden Verantwortung, die dem DFB gegeniber
der Gesellschaft, seinen Mitgliedern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und ehrenamtlich Tatigen zukommt, bewusst. Wir verstehen diese Verant-
wortung als unverzichtbaren Bestandteil einer werteorientierten Verbands-
fihrung und bekennen uns ausdriicklich dazu. Wir verpflichten uns im In-
teresse der Zukunftssicherung des Fufiballsports zu einer nachhaltigen Ver-
bandspolitik.

Ill. Unsere Werte

1. Respektund-etfatt—Fuffbatt-setztZeichen VIELFALT- Wir glauben

an die verbindende Kraft des Fuf3balls - in all seinen Auspriagungen

120



Im FufBball spiegelt sich die Vielfalt der Gesellschaft, der Sprachen, Kultu-
ren und Lebensweisen wider. Deshalb geben wir den Menschen eine Hei-
mat - unabhidngig von Herkunft, Glaube, Hautfarbe, Geschlecht, sexuel-
ler Orientierung und korperlicher oder geistiger Beeintrachtigung. Wir

Wir fordern eine friedliche Fufballkultur auf und neben dem Platz und
treten jeder Form Rrassistischenr, verfassungs- und fremdenfeindlichenr
Bestrebungen sowie gewalttatigen, diskriminierenden oder menschenver-
achtenden Verhaltensweisen treten-wir entschieden entgegen.

Im Sport existieren keine Grenzen, der Fuf3ball ist offen fir alle. Er bietet
den Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft Chan-
cengleichheit, gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung.

Unser Anspruch ist es, Integration und Gleichberechtigung zu gewahrleis-
ten und damit gegenseitige Akzeptanz, Dialogbereitschaft, Gemeinschaft,
Verstandnis, Teamgeist und Offenheit zu férdern.

2. FairPtag—aufundneben—demPtatz VERANTWORTUNG - Unsere

Rolle als nationaler Verband erfiillen wir mit Herz und Verstand.

Wir iibernehmen Verantwortung auf und neben dem Platz. Fairness bildet
hierbei die Grundlage fir einen werteorientierten Fuflball. BieRegetndes

Der Umgang miteinander innerhalb des Verbandes wie auch gegeniber
Geschaftspartnern und sonstigen Dritten ist deshalb jederzeit sachorien-
tiert und fair. Das Ansehen des DFB wird wesentlich gepragt durch das Auf-
treten, Handeln und Verhalten jedes Einzelnen.

Wir beachten die geltenden Gesetze und-Vorschriftentund-hattendie BFB-

Satzungund-Ordnungen sowie alle weiteren internen Bestimmungen und
Regtementsein Regularien. Wir lehnen entschieden jede Form der Korrup-

tion und unlautere Geschaftspraktiken ab.
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Bei der Auswahl unserer Partner aus der Wirtschaft stehen Zuverldssigkeit
und verantwortungsbewusstes Handeln im Vordergrund. Wir bekennen uns
— auch bei unseren wirtschaftlichen Aktivitdten — zu unserer sozialen und
gesellschaftlichen Verantwortung. Wir erwarten von unseren Partnern, dass
sie ihr Handeln danach ausrichten und dies auch von ihren Lieferanten und

Nachunternehrmen Subunternehmen verlangen.

Wir fihren den FuBlball mit innovativen Ideen und Technologien in die
Zukunft. Dabei handeln wir nachhaltig. Wir machen uns fiir relevante ge-
sellschaftliche Themen stark und geben Menschen Orientierung.

Das Engagement fiir sozial- und gesellschaftspolitische Belange ist im
DFB gelebte Tradition. Die Ubernahme von Verantwortung iiber den
FuBballsport hinaus ist uns eine besondere Verpflichtung. Der Schutz
der Umwelt und die Sicherung der natiirlichen Ressourcen ist uns ein be-
sonderes Anliegen.

3. Ehrenamt—eine Schitissetrotte-inderYereinsarbeit LEISTUNG - Wir
streben nach Erfolg und geben auf dem Weg dahin immer unser Bestes.

Alle Mitarbeitenden des DFB vereint der innere Antrieb, diesem Quali-
tatsanspruch Tag fiir Tag gerecht zu werden - iber Titel und Pokale hin-
aus. Eine positive Fehlerkultur erméglicht es uns, mutig neue Wege zu
gehen.

Wir handeln immer im Interesse des DFB und seiner Ziele. Mégliche In-
teressenkonflikte miissen sofort offengelegt werden.

Transparenz und Ehrlichkeit in der Ausiibung unserer Tatigkeiten sind
die Grundlage des Vertrauens in den DFB und seine Gremien. Bei allen
Entscheidungen beachten wir die Folgen unseres Handelns fiir den DFB
und seine Stellung in der Gesellschaft. Wir treffen alle Entscheidungen
so, dass wir jederzeit Auskunft dariiber geben kénnen, welchen Zielen
die Entscheidung dient, woher die Mittel zu ihrer Umsetzung stammen,
wie diese Mittel verwendet werden und wer dariiber entschieden hat.
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4. TFransparenz—GrundtagefirVertraven SPIELFREUDE - Wir lieben und
leben die Emotionen des Fuf3balls und vermitteln sie von der Spitze bis
in die Breite.

Die Begeisterung des Spiels (ibertragen wir auf unser eigenes Handeln
und Auftreten. Mit dieser positiven Kraft des FuBBballs motivieren und in-
spirieren wir unsere Mitarbeitenden, unsere Teams, unsere Partner, un-
sere Fans und das ganze Land.

Dabei stehen wir insbesondere fiir die aus der Spielfreude erwachsende
Gemeinschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die verbin-
dende Kraft von positiven Emotionen ein und handeln entsprechend.
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Begriindung:

Im Zuge des DFB-Bundestags 2016 wurde neben der Einfihrung einer Ethik-
kommission die Verabschiedung des DFB-Ethik-Kodex beschlossen. Die in die-
sem Regelwerk definierten Werte und Grundsatze sollen insbesondere das
Verhalten und den Umgang innerhalb des DFB und gegeniber Dritten naher
bestimmen. Zusatzlich und ergdnzend hierzu hat sich der DFB zuletzt ein DFB-
Leitbild gegeben, welches ebenfalls entsprechende DFB-Werte benennt.

Vor dem Hintergrund, dass die in der bisherigen Fassung des Ethikkodex
definierten DFB-Werte nicht mehr im Einklang mit den zuletzt verabschie-
deten Werten des DFB-Leitbilds stehen, soll der Ethik-Kodex angepasst
und dadurch eine Angleichung vorgenommen werden.

Die nunmehr zur Abstimmung stehende, Uberarbeitete Fassung des Ethik-
Kodex wurde mit dem Generalsekretariat, den Mitgliedern der Ethikkom-
mission und den fur Satzungsfragen und Rechtsangelegenheiten zustandi-
gen DFB-Vizeprasidenten abgestimmt.

124



N

DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

Sonstige Antrage

Zurlick zum Inhaltsverzeichnis

125



Antrag Nr.:
Betreff:
Antragsteller:

Antrag:

31
Strukturreform der 3. Spielklassenebene der Frauen
DFB-Ausschuss fir Frauen- und Madchenfufiball

Der DFB-Bundestag mdge beschlieen, mit Wirkung ab der Spielzeit
2027/2028 die Spielklassenstruktur des DFB und der ihm
angeschlossenen Regional- und Landesverbande unterhalb der 2. Frauen-
Bundesliga im Bereich der 3. Spielklassenebene (bislang Regionalligen)
und der darunterliegenden Spielklassenebene neu zu ordnen und dazu
die nachfolgenden Regelungen zu beschlief3en.

1. Spielklassenstruktur
Ab der Spielzeit 2027/2028 (ab 01.07.2027) wird unterhalb der
2. Frauen-Bundesliga eine dreigeteilte ,,3. Liga Frauen” mit jeweils 12
Mannschaften pro Staffel (Sollstarke) eingerichtet. Die Qualifikation
fUr die Spielklasse erfolgt in der Qualifikationssaison 2026/2027.

Die offizielle Bezeichnung der kiinftigen 3. Spielklassenebene lautet
»3. Liga Frauen®. Die drei Staffeln werden mit den Bezeichnungen
»,Nord“, ,Mitte” und ,Sid“ unterteilt.

Die Einteilung der drei Staffeln erfolgt nach geographischen
Gesichtspunkten, unabhdngig von den Grenzen der Regional- und
Landesverbdnde. Bei der Staffeleinteilung soll eine Berticksichtigung
von zu definierenden Kriterien erfolgen, u. a. soll mdéglichst eine
anndhernde Gleichverteilung der 2. bzw. 3. Mannschaften von
Vereinen der Frauen-Bundesliga Uber die drei Staffeln hinweg
gewahrleistet sein.

Die Spielklassenstruktur unterhalb der zuklnftigen 3. Liga Frauen
obliegt den zustandigen Regionalverbénden.

2. Tragerschaft
Die dreigeteilte 3. Liga Frauen wird vom DFB getragen und
Ubergeordnet verwaltet. Der DFB kann unter seiner Federfiihrung die
spieltechnische Verwaltung der drei Staffeln jeweils einem
Mitgliedsverband des DFB Ubertragen. Die 3. Liga Frauen stellt eine
Bundesspielklasse dar.

3. AQualifikationsspielzeit 2026/2027
Qualifikationszeitraum ist die Spielzeit 2026/2027.

Die Verteilung der Startplatze in der Einflihrungssaison 2027/2028
erfolgt auf Grundlage der aktuellen Mannschaftszahlen im Frauen-
Bereich in den finf Regionalverbdnden und wird wie folgt festgelegt
(Berechnungsgrundlage ist die DFB-Mitgliederstatistik 2024):
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Regionalliga Anzab '
Startplatze

RL Nord 9

RL Nordost 4

RL West 8

RL Siidwest 3

RL Sid 12
Sollstarke 36

Die drei direkten Absteiger aus der 2. Frauen-Bundesliga erhalten drei
der insgesamt 36 Startpldtze flr die 3. Liga Frauen und werden auf
das Kontingent der Startplitze gemals Verbandszugehdrigkeit
angerechnet.

Die weiteren 33 Startplatze werden gemaf der Anzahl der Startplatze
der betreffenden Regionalliga unter Berlcksichtigung der
Verbandszugehorigkeit der jeweiligen Mannschaften jeweils in
folgender Reihenfolge vergeben:

1. Die bestplatzierten Mannschaften der Abschlusstabelle der
jeweiligen Regionalliga der Spielzeit 2026/2027, die den
Klassenerhalt in der Regionalliga erreicht haben, kénnen sich
far die 3. Liga Frauen sportlich qualifizieren. Dabei werden die
Verlierer der Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga (i.d.R.
Meister der jeweiligen Regionalliga) ebenfalls
mitbertcksichtigt. Sie kdnnen einen Startplatz fur die 3. Liga
Frauen erhalten und werden auf das Kontingent der
Startpldtze gemafl Verbandszugehdrigkeit angerechnet.

2. Die Aufsteiger aus der 4. Spielklassenebene am Ende der
Spielzeit 2026/2027 koénnen sich fir die 3. Liga Frauen
sportlich qualifizieren.

3. Die Absteiger aus der Regionalliga, ausgenommen der
Tabellenletzte der jeweiligen Regionalliga, kénnen sich fir die
3. Liga Frauen sportlich qualifizieren. Die jeweiligen
Tabellenletzten dirfen nicht fir die 3. Liga Frauen zugelassen
werden und missen in jedem Fall in die nachsttiefere
Spielklassenebene absteigen.

Die betreffenden Vereine muissen neben der sportlichen
Qualifikation zwingend die vom DFB-Pradsidium festgelegten
wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen
Zulassungsvoraussetzungen erfillen.

Die nach Abschluss des Zulassungsverfahrens nicht fir die 3. Liga
Frauen qualifizierten Mannschaften der derzeitigen flinfgeteilten
Regionalliga steigen gemal ihrer Verbandszugehdrigkeit in die neu
zu strukturierende 4. Spielklassenebene ab.
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Sollten sich gemafl den vorstehenden Regelungen weniger als 36
Mannschaften  qualifizieren  oder nach  Abschluss des
Zulassungsverfahrens weniger als insgesamt 36 Mannschaften
(Sollstarke) fir die neue 3. Liga Frauen zugelassen werden, so
entscheidet der DFB-Ausschuss fur Frauen- und Madchenfufiball
bzw. die Fachgruppe Frauen- und Madchenful3ball Uber die
Qualifikation und mogliche Nachricker. Hierbei kann der Ausschuss
fUr Frauen- und Madchenfuf3ball bzw. die Fachgruppe Frauen- und
Madchenfuliball auch eine Abweichung von der Sollstirke von 12
Mannschaften einer Staffel beschlief3en.

Auf- und Abstiegsregelung fiir die 3. Liga Frauen ab der Spielzeit
2027/2028

Auf- und Abstiegsregelung zur 2. Frauen-Bundesliga

Ab der Spielzeit 2027/2028 steigen aus der 2. Frauen-Bundesliga die
gemal der Abschlusstabelle drei letztplatzierten Mannschaften aus
der 2. Frauen-Bundesliga direkt in die 3. Liga Frauen ab.

Aus der 3. Liga Frauen steigt die in den drei Staffeln jeweils gemaf
der Abschlusstabelle erstplatzierte Mannschaft direkt in die
2. Frauen-Bundesliga auf.

Das Recht zum Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga entfallt fir den
Verein,

1. der bereits mit einer Mannschaft am Spielbetrieb der
2. Frauen-Bundesliga der nachfolgenden Spielzeit teilnimmt,

2. der sich nicht formgerecht um die Zulassung bewirbt oder auf
sein Aufstiegsrecht verzichtet,

3. dessen fehlende  wirtschaftliche, technische oder
verwaltungsmafige Leistungsfahigkeit festgestellt wurde.

Trifft einer der genannten Falle auf einen aufstiegsberechtigten
Verein der 3. Liga Frauen zu, so ist an seiner Stelle der in der Tabelle
nachstplatzierte Verein der jeweiligen Staffel der 3. Liga Frauen,
dessen Recht zum Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga nicht
aufgrund der voran genannten Kriterien entfallen wirde,
aufstiegsberechtigt.

Auf- und Abstieg zur 4. Spielklassenebene

Ab der Spielzeit 2027/2028 steigen aus den drei Staffeln der 3. Liga
Frauen jeweils die gemaf der Abschlusstabelle drei letztplatzierten
Mannschaften jeder Staffel aus der 3. Liga Frauen direkt in die
4. Spielklassenebene ab.

Aus der 4. Spielklassenebene steigen in die 3. Liga Frauen insgesamt
neun Mannschaften direkt auf. Die Verteilung der Aufstiegsplatze
erfolgt auf Grundlage der aktuellen Mannschaftszahlen der
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Regionalverbande im Frauen-Bereich (Berechnungsgrundlage: Die
jeweils aktuelle DFB-Mitgliederstatistik) wie folgt:

1. Jeweils ein Aufstiegsplatz fir den Nordostdeutschen
FuBballverband und den Fuf3ball-Regional-Verband Sidwest.

2. Jeweils zwei Aufstiegsplatze fir den Norddeutschen FufBball-
Verband und den Westdeutschen Fuf3ballverband.

3. Drei Aufstiegsplatze fiir den Siddeutschen Ful3ball-Verband.

Zulassung von zweiten und dritten Mannschaften

Zweite und dritte Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundesliga
und/oder 2. Frauen-Bundesliga sind ab der Saison 2027/2028 an der
3. Liga Frauen teilnahmeberechtigt bzw. aufstiegsberechtigt.

Ab der Saison 2029/2030 werden in der 2. Frauen-Bundesliga keine
zweiten Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundesliga
zugelassen. Ab diesem Zeitpunkt werden auch dritte Mannschaften
nicht mehr in der 3. Liga Frauen teilnahmeberechtigt sein.

Die Entscheidung steht unter dem Vorbehalt, dass der Ausschuss fir
Frauen- und Madchenfuf3ball - unter Beteiligung aller relevanten
Interessengruppen von DFB, FBL und DFL - nach einer in der Saison
2027/2028 abzuschlieBenden umfassenden Bewertung der
geplanten Nicht-Zulassung von zweiten bzw. dritten Mannschaften in
der 2. Frauen-Bundesliga bzw. 3. Liga Frauen bis zum 30. Juni 2028
nicht widerspricht.

Zustandige Gremien

Im Zuge der zur Beschlussfassung durch den DFB-Bundestag 2025
gestellten Ausgliederung der Frauen-Bundesliga ist die Auflésung
des Ausschusses Frauen-Bundesligen bzw. der Fachgruppe Frauen-
Bundesligen vorgesehen, da in der neuen Organisationsstruktur ein
neues  Entscheidungsgremium  fir die  Frauen-Bundesliga
eingerichtet wird.

Fir die Belange der 2. Frauen-Bundesliga und die 3. Liga Frauen soll
kinftig der DFB-Ausschuss fur Frauen- und Madchenfufiball bzw. die
Fachgruppe Frauen- und Madchenfufball als Satzungsgremium
zustdndig sein. Darlber hinaus soll die durch das DFB-Prasidium neu
zu berufene ,Kommission DFB-Frauen-Ligen“ kinftig als
Beratungsgremium fungieren und dem DFB-Ausschuss fiir Frauen-
und MadchenfufBball bzw. der Fachgruppe Frauen- und
MadchenfuBball inhaltlich zuarbeiten.

Satzungsinderungen
Der DFB-Bundestag mége in Umsetzung des Beschlussantrages zur
Strukturreform der 3. Spielklassenebene der Frauen die
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Begriindung:

erforderlichen Satzungsdnderungen gemidl dem dazugehdérigen
Antrag beschlief3en.

8. Ermachtigung DFB-Vorstand
Der DFB-Vorstand wird ermachtigt und beauftragt, die zur
Umsetzung der vorgenannten Beschlisse notwendigen Anderungen
in den Ordnungen des DFB, insbesondere der DFB-Spielordnung und
dem neu zu verabschiedenden Statut 3. Liga Frauen, zu beschlief3en.
Dies umfasst insbesondere die Beschlussfassung Uber das kiinftige
Spielklassenformat sowie noch notwendige weitere Modifizierungen
von Regularien im Hinblick auf Qualifikationskriterien und
Detailregelungen zu Auf- und Abstieg in die 2. Frauen-Bundesliga
und die 4. Spielklassenebene.

Der Frauenfufiball in Deutschland hat eine bemerkenswerte Entwicklung
durchlaufen und insbesondere durch sportliche Erfolge der
Nationalmannschaften sowie auf internationaler Vereinsebene dominiert.
Nicht nur das sportliche Niveau hat sich rasant entwickelt, sondern auch
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des FrauenfufB3balls
ist deutlich gewachsen. Immer mehr Lizenzvereine erkennen den Wert
und das Potenzial des FrauenfuBballs und investieren entsprechend.
Neue Teams treten dem Wettbewerb bei, erhéhen die Vielfalt und
Intensitat der Spiele und setzen damit ein starkes Signal fir die Zukunft
des Frauenfufiballs.

Um dieser Dynamik auch national gerecht zu werden und im
internationalen Vergleich konkurrenzfdhig zu bleiben, befindet sich die
Frauen-Bundesliga aktuell in einem umfassenden
Transformationsprozess im Rahmen des gemeinsamen Wachstumsplans
zur Professionalisierung. Die 2. Frauen-Bundesliga bildet als sportlicher
Unterbau der Frauen-Bundesliga weiterhin das zentrale Sprungbrett fir
ambitionierte Talente. Mit der fortschreitenden Professionalisierung der
beiden héchsten Ligen wachst jedoch das sportliche und strukturelle
Leistungsgefdlle zu den  Regionalligen - ohne gezielte
Reformmaflnahmen wird der ,Gap“ zwischen den Ligen zwangsladufig
gréfer. Durch das sportliche Gefdlle und die uneinheitlichen
Wettbewerbsbedingungen fehlt eine addquate Vorbereitung auf die
Anforderungen der 2. FBL. Die Etablierung einer 3. Spielklassenebene
schafft eine stabile mittlere Ebene im Leistungspyramidenmodell,
schlief3t bestehende strukturelle Licken und unterstitzt die angestrebte
Professionalisierung in die Breite. Auflerdem wird durch die Verdichtung
der Clubs in den drei Staffeln der leistungsorientierten 3. Liga Frauen den
drei Meistern der direkte Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga ermdglicht.

Die Spielklassenstruktur hat eine zentrale Rolle fiir den Frauenfuf3balls in
Deutschland. lhre Weiterentwicklung fuhrt zu einer ganzheitlichen
Professionalisierung und besseren Verzahnung der Ligen und tragt damit
entscheidend zu einer nachhaltigen Talentférderung bei.
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Zulassung von zweiten Mannschaften in der 2. Frauen-Bundesliga

Die zweiten Mannschaften von Lizenzclubs bzw. Mannschaften der
Frauen-Bundesliga und/oder 2. Frauen-Bundesliga sind neben der
2. Frauen-Bundesliga insbesondere in den Frauen-Regionalligen (aktuell
3. Spielklassenebene), aber auch in den darunterliegenden Ligen
vertreten. Diese Mannschaften stellen als leistungsorientierte
Nachwuchsteams einen zentralen Bestandteil der Talentférderung in den
Vereinen dar.

Seit EinfUhrung der 2. Frauen-Bundesliga zur Saison 2004/2005 sind
zweite Mannschaften dort grundsatzlich teilnahmeberechtigt. Mit der
Umstrukturierung zur eingleisigen 2. Frauen-Bundesliga in der Saison
2018/2019 wurde die Zulassung an eine Altersbeschrankung gekoppelt:
Als sogenannte U20-Teams dirfen maximal drei Spielerinnen Gber 20
Jahren eingesetzt werden. Viele dieser zweiten Mannschaften sind seit
mehreren Jahren in der 2. Frauen-Bundesliga oder in den Regionalligen
vertreten und haben sich sportlich sowie strukturell etabliert.

Die Entwicklung des Frauenfuf3balls in Deutschland zeigt deutlich: Immer
mehr Lizenzclubs, die bereits im Mannerbereich professionell aufgestellt
sind, investieren zur Professionalisierung gezielt in den Frauenfuf3ball.
Zahlreiche dieser Clubs sind bereits in der Frauen-Bundesliga oder
2. Frauen-Bundesliga aktiv. Viele weitere befinden sich im strukturellen
Aufbau hin zu den oberen Spielklassen.

Daraus lasst sich die Annahme ableiten, dass kiinftig weitere
ambitionierte Lizenzclubs den Sprung in die 2. Frauen-Bundesliga und
mittelfristig in die Frauen-Bundesliga schaffen werden. Dies kénnte zur
Folge haben, dass es fir zweite Mannschaften sportlich noch schwieriger
wird, sich in der 2. Frauen-Bundesliga zu behaupten, als es aktuell bereits
der Fall ist. Gleichzeitig ist nicht auszuschliefben, dass einzelne zweite
Mannschaften weiterhin ein sportlich héheres Niveau erreichen als
aufstiegsambitionierte Erstvertretungen anderer Clubs. Ziel ist es, in
Zukunft mehr leistungsorientierte Standorte im Frauenfufball zu
etablieren und die Professionalisierung in den héchsten Frauen-Ligen zu
starken.

Im Rahmen des Strukturreformprozesses zur Neuausrichtung der
3. Spielklassenebene wurde der Umgang mir den zweiten Mannschaften
in der 2. Frauen-Bundesliga intensiv diskutiert. Eine mdgliche Nicht-
Zulassung dieser Teams war dabei ein Aspekt, der vor dem Hintergrund
der angestrebten starkeren Durchldssigkeit fir ambitioniertere Standorte
unterhalb der Frauen-Bundesligen betrachtet wurde. Eine solche
Mafnahme koénnte potenziell den Zugang professioneller Clubs
beschleunigen. Gleichzeitig wére ein solcher Schritt auch mit
Auswirkungen auf die Talententwicklung in den Lizenzclubs verbunden -
insbesondere im Ubergangsbereich zur Spitzensportférderung.

Da die zukinftige sportliche Entwicklung sowohl der zweiten
Mannschaften als auch der Erstvertretungen aufstrebender Clubs derzeit
nicht verldsslich prognostizierbar ist, soll diese Thematik durch den
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Ausschuss flir Frauen- und Méadchenfuf3ball in Abstimmung mit der
Kommission Frauen-Ligen im Rahmen  einer  strukturellen
Gesamtbewertung bis spatestens vor Beginn der Saison 2028/2029
analysiert werden.

Sofern sich die Annahme bestéatigt, sollen mit Wirkung zur Spielzeit
2029/2030 zweite Mannschaften von Vereinen der Frauen-Bundesliga
zur 2. Frauen-Bundesliga nicht mehr zugelassen werden.

Ab diesem Zeitpunkt sind zweite Mannschaften ausschlieflich in der
3. Liga Frauen teilnahmeberechtigt. Die Entscheidung steht unter dem
Vorbehalt, dass der Ausschuss fur Frauen- und Madchenfuf3ball — unter
Beteiligung aller relevanten Interessengruppen von DFB, FBL und DFL -
nach einer in der Saison 2027/2028 abzuschlieffenden umfassenden
Bewertung der geplanten Nicht-Zulassung von zweiten Mannschaften in
der 2. Frauen-Bundesliga bis zum 30. Juni 2028 nicht widerspricht.
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Antrag Nr.: 32
Betreff: Masterplan zur Zukunftsstrategie Amateurfuf3ball
Antragsteller: DFB-Prasidium

Antrag: Der DFB-Bundestag moge die nachstehenden Ziele und Grunds-
atze fur den Masterplan 2026 zur Zukunftsstrategie Amateurfuf3-
ball beschlieffen und damit einen verbindlichen Rahmen fir die
Umsetzung dieses Masterplans durch alle 21 Landesverbande in
den Jahren 2026 bis 2029 setzen.

Der DFB-Bundestag mége das DFB-Prasidium ermachtigen, den
im Detail ausgearbeiteten Masterplan zu beschlief3en.

Ziele & Grundsatze Masterplan 2026 zur Zukunftsstrategie Amateurfuf3ball

Ziel Masterplan 2026

Das Ubergeordnete Ziel der Zukunftsstrategie Amateurfuflball ist es, das weltweit
einzigartige, bundesweit flaichendeckende Netz von Fufballvereinen und Klubs mit
Fulbballangeboten in Deutschland zu erhalten und zu starken. Der Masterplan ist das
zentrale Instrument zur Umsetzung der Zukunftsstrategie Amateurfuf3ball.

Der Masterplan 2026 starkt das Kerngeschaft der Landesverbdande mit dem Fokus auf
Leistungen fir Vereine. Auflerdem unterstitzt er mit seinen Maflnahmen die indivi-
duelle Verbandsentwicklung. Seine Wirksamkeit fir die Amateurfuf3ballentwicklung
wird kontinuierlich weiter ausgebaut.

Der Masterplan 2026 gliedert sich in vier zentrale Handlungsfelder. Fir jedes Hand-
lungsfeld wurde eine konkrete Zielsetzung abgestimmt.

1. Vereinsentwicklung:
Zielsetzung ist es, FuBballvereine und ihre Mitglieder ganzheitlich zu starken, in-
dem sie bei der Bewdltigung organisatorischer und gesellschaftlicher Herausfor-
derungen unterstitzt werden. Im Fokus des Masterplans 2026 steht dabei die in-
dividuelle Vereinsberatung sowie die Weiterentwicklung von zielgruppenspezifi-
schen Austauschformaten.

2. Spielbetrieb & FuBballangebote:
Zielsetzung ist es, Verbande, Bezirke/Kreise und Vereine dabei zu unterstitzen,
einen zukunftsfahigen Wettbewerbsspielbetrieb und alternative Fuf3ballange-
bote fir alle Zielgruppen zu gestalten. Im Fokus des Masterplans 2026 steht da-
bei entsprechende Formate und Rahmenbedingungen zu schaffen.

3. Qualifizierung:
Zielsetzung ist die stetige Steigerung der Anzahl an qualifizierten Menschen in
den Vereinen und Verbanden. Fokus des Masterplan 2026 sind niederschwellige
Qualifizierungsangebote fir relevante Zielgruppen in den Schwerpunktthemen
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Kinder- & Jugendfuliball, Gewinnung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-
tern sowie Schulfuf3ball.

4. Verbandsentwicklung:
Zielsetzung ist es, durch intensiven Wissensaustausch, Vernetzung und gemein-
same methodische Ansatze die Landesverbande zu starken. Fokus des Master-
plans 2026 ist die individuelle Organisationsentwicklung der Landesverbande in
den Schwerpunktthemen Frauen- und Madchenfuf3ball, Zusammenarbeit mit der
Kreisebene und Umgangskultur im Amateurfuf3ball.

Drei Pramissen des Masterplan 2026

1. Jede Malnahme im Masterplan muss auf die Zielsetzung mindestens eines der
vier Handlungsfelder positiv einwirken.

2. Der Masterplan schafft flaichendeckend einheitliche Standards (Pflichtmalf3-
nahmen) und ermaéglicht die individuelle Bearbeitung landesverbandsspezifi-
scher Herausforderungen (Wahlmafnahmen).

3. Die Mallnahmen im Masterplan werden anhand spezifischer Kennzahlen lau-
fend in ihrer Wirksamkeit evaluiert.

Malnahmenstruktur des Masterplan 2026

Die Steuerungsgruppe erarbeitet nach Vorlage und Prifung aller Malnahmenvor-
schlage den detaillierten Masterplan 2026.

PflichtmafBnahmen:
Bundesweite Umsetzung durch alle 21 LV anhand abgestimmter Qualitatskriterien

Wahlmafnahmen:
Individuelle Umsetzung durch die 21 LV anhand abgestimmter Qualitatskriterien

Pilotprojekte:

Pilotprojekte werden nach Abschluss und Vorlage der Evaluierung durch die Steue-
rungsgruppe entweder als PflichtmafBnahme oder als Wahlmalnahme in den Mas-
terplan eingeordnet oder verworfen.

Finanzen:

Fur die Umsetzung abgestimmter Pflicht- und Wahlmafnahmen sowie Pilotprojekte
des Masterplan 2026 erhalten die Landesverbande bei Erreichen der abgestimmten
Kennzahlen Unterstitzung in Form von finanziellen Zuschissen und Materialien. Au-
Berdem zahlt der DFB einen Personalkostenzuschuss fur die Personalstellen Master-
plankoordinatorinnen und -koordinatoren, Social-Media-Mitarbeitende und Clubbe-
raterinnen und Clubberater fur die Laufzeit des Masterplan 2026.

Laufzeit Masterplan 2026

Der Masterplan 2026 umfasst die Umsetzungsjahre 2026-2029 und endet am
31.12.2029. Eine Uberpriifung und ggf. Anpassung fiir die Umsetzungsjahre 2028-
2029 ist fur das Jahr 2027 vorgesehen.
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Begriindung:

Amateurfuf3ballim Verein und Verband ist die Basis des Fufballs. Der DFB unterstutzt
den Amateurfuf3ball, indem er sich konsequent fur dessen Entwicklung einsetzt. Das
Ubergeordnete Ziel ist es, das weltweit einzigartige, bundesweit flaichendeckende
Netz von Fulballvereinen und Klubs mit Ful3ballangeboten in Deutschland zu erhal-
ten und zu starken.

Als Standortbestimmung der Entwicklung im Amateurful3ball hat der DFB im Sep-
tember 2023 den 4. Amateurfulbball-Kongress durchgefihrt. Im Fokus standen er-
neut Diskussionen Uber Lésungsansatze und Handlungsempfehlungen zur Starkung
des FufBballs an der Basis. Der Kongress beschaftigte sich unter anderem mit den
Auswirkungen verdanderten Freizeitverhaltens, Frauen- und Madchenfuf3ball sowie
dem Umgang miteinander und dem Mangel an Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-
tern.

Die entwickelten Handlungsempfehlungen des Kongresses wurden in den 21 Lan-
desverbanden sowie den DFB-Fachabteilungen nachbearbeitet. Sie bilden gemein-
sam mit weiteren MalBhnahmen zum Umgang mit aktuellen Herausforderungen die
Grundlage des Masterplan 2026. Somit sind alle relevanten Entwicklungsfelder zur
Zielerreichung der Zukunftsstrategie Amateurfuf3ball abgebildet.

Der Steuerungsgruppe ,Zukunftsstrategie Amateurfuf3ball” fallt in diesem Prozess
weiterhin die zentrale Steuerungsrolle zu, zunachst hinsichtlich der detaillierten Auf-
stellung des ,,Masterplan 2026" und danach beziiglich der Steuerung der Umsetzung
Uber alle Ebenen der Fufballorganisation. Auflerdem schafft der Masterplan durch
die Vereinbarung von Kennzahlen und Fristen fir alle beteiligten Akteure Planungs-
sicherheit und die erforderliche Verbindlichkeit, um die vorhandenen Ressourcen
des DFB und seiner Landesverbdnde zur Zielerreichung effizient zu nutzen.
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Antrag Nr.:

Betr.:

Antragsteller:

Antrag:

Begriindung:

33
DFB-Satzung
DFB-Prasidium

Der DFB-Bundestag mége beschlieBen, das DFB-Prasidium zu er-
machtigen, bei Beanstandungen durch das Finanzamt oder das Re-
gistergericht, die notwendige Satzungskorrektur zur Anpassung an
die Vorgaben der Finanzverwaltung bzw. des Vereinsregisters her-
beizuflihren. Hierlber ist der DFB-Vorstand unverziiglich zu infor-
mieren.

Nach § 24 Nr. 2. f) DFB-Satzung ist der DFB-Bundestag ausschlief3lich
zustandig fir Anderungen der DFB-Satzung. Falls es jedoch hinsicht-
lich beschlossener Satzungsdanderungen zu Beanstandungen durch
das Finanzamt oder das Registergericht kommen sollte, erscheint es
angezeigt, das DFB-Prasidium fir entsprechende Satzungskorrektu-
ren zu ermachtigen, um die DFB-Satzung an die Vorgaben der Finanz-
verwaltung bzw. des Vereinsregisters anpassen zu kénnen. Dadurch
soll die Einberufung eines bei Beanstandungen sonst notwendigen
auflberordentlichen DFB-Bundestages moglichst vermieden werden.
Ein entsprechender Antrag wurde rein vorsorglich auch bei den letz-
ten DFB-Bundestagen 2019 und 2022 beschlossen.

136



N—

DEUTSCHER
FUSSBALL-BUND

Deutscher Fufiball-Bund e.V.
Kennedyallee 274 | 60528 Frankfurt am Main




	ADP21FF.tmp
	Antragsteller: DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball

	ADP88E9.tmp
	Antrag Nr.:  7
	Antragsteller: DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball, DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen

	ADPCD47.tmp
	Antrag Nr.:        30

	ADP21C4.tmp
	Antrag Nr.:            29

	ADP2453.tmp
	Antrag Nr.:        17




